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I. Einleitung

Bereits das fünfte Jahr in Folge erscheint der Bericht zu den Fallzahlen und Ausgaben in der

Eingliederungshilfe in Baden-Württemberg. Die Stadt- und Landkreise verfügen damit über

wichtige Kennzahlen, die aufgrund der größeren Datenbasis und umfangreicheren Erhebun-

gen von Jahr zu Jahr an Aussagekraft gewinnen.

Auch im vorliegenden Bericht wurden neue Auswertungen aufgenommen (Ausgaben für das

Wohnen; Zusammenhang zwischen Alter und Wohnform) sowie bereits vorliegende Daten

weiter differenziert (Junge Menschen mit Behinderung; Differenzierung nach Art der Behin-

derung).

Allen Kreisen gilt ein großer Dank, dass sie diese Leistungsdaten jährlich bereitstellen.

Die Stadt- und Landkreise erhalten damit wichtige Erkenntnisse über Steuerungsoptionen

und die Wirkungen von Handlungskonzepten. Der KVJS koordiniert die Erhebung, wertet die

Daten aus und erstellt den jährlichen Bericht. Die Stadt- und Landkreise sind in diesen Pro-

zess über die „Arbeitsgruppe Datenerfassung“ eingebunden. Die Arbeitsgruppe entscheidet

jedes Jahr aufs Neue, welche Struktur der Bericht haben soll. Damit ist gewährleistet, dass

auf die Bedürfnisse vor Ort reagiert werden kann, an denen sich der Bericht orientieren soll.

Kennzahlenvergleich in der Eingliederungshilfe - Allgemeines

Der Vergleich mit den anderen Stadt- und Landkreisen ermöglicht eine erste Standortbe-

stimmung, die auch einen Austausch unter den Kreisen fördern kann. Gleichzeitig lassen

sich zeitliche Entwicklungstrends ablesen.

Es bleibt jedem Kreis vorbehalten, aus den gewonnenen Erkenntnissen eigene Handlungs-

strategien und Zielvorstellungen zu formulieren.

Der KVJS ist gerne bereit, die Kreise bei der weitergehenden Analyse ihrer Daten zu unter-

stützen. Mittlerweile nutzen zahlreiche Kreise das Angebot des KVJS, im Rahmen des

Kreistransfers kreisspezifische Daten in den Gremien vor Ort differenziert darzustellen und

zu erläutern.

Grundsätzlich sind bei der Interpretation der Daten Besonderheiten in den einzelnen Kreisen

zu berücksichtigen. Dies können Besonderheiten der sozialen Infrastruktur sein, die oft histo-

risch gewachsen und damit kurzfristig nicht veränderbar ist, aber auch Unterschiede der de-

mografischen, sozialstrukturellen und ökonomischen Rahmenbedingungen. Diese Rahmen-

bedingungen können von den Kreisen meist nur bedingt und langfristig beeinflusst werden.

Die Stadt- und Landkreise orientieren sich bei der Gewährung von Leistungen der Eingliede-

rungshilfe an den individuellen Bedürfnissen der Menschen mit Behinderung. Sie suchen
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passgenaue Lösungen im Einzelfall und haben dazu differenzierte Instrumente im Rahmen

der Hilfeplanung und des Fallmanagements entwickelt. Der Vergleich mit anderen Kreisen im

Rahmen des Benchmarkings ergänzt den Blick auf den Einzelfall um eine einzelfallübergrei-

fende Perspektive und ist damit ein wichtiger Baustein im Rahmen einer umfassenden Sozi-

alplanung.

Arbeitsgruppe Datenerfassung in der Eingliederungshilfe

Die Mitglieder1 der Arbeitsgruppe Datenerfassung haben in Ihrer Sitzung am 20.05.2010

beim KVJS in Stuttgart die Berichtsstruktur für den diesjährigen Bericht festgelegt, Vorschlä-

ge aus den Kreisen diskutiert und sich über die Weiterentwicklung der Datenerhebung abge-

stimmt.

Die nächste Datenerhebung soll im Zuge der Weiterentwicklung um die Hilfebedarfsgruppen

im stationären Wohnen ergänzt werden. Die zusätzliche Abfrage wird auch die Behinde-

rungsarten umfassen und damit auch zu diesem Thema einen Überblick geben können. Dar-

über hinaus sollen die erstmals erhobenen Bruttoausgaben im stationären Wohnen - wenn

die Möglichkeit besteht - auf eine einheitliche Datenbasis gestellt werden.

Neue Grafiken und Auswertungen im Bericht 2009

Für das Jahr 2009 wurden in Abstimmung mit der Arbeitsgruppe Datenerfassung drei inhalt-

liche Erweiterungen vorgenommen:

 Bei der Abfrage der Altersstruktur wurde für ältere Werkstattbeschäftigte und Besucher

von Förder- und Betreuungsgruppen (ab 50 Jahren) zusätzlich die jeweilige Wohnform

(privates, ambulantes und stationäres Wohnen) und Behinderungsart abgefragt. Dies

macht in diesem Bericht erstmals Aussagen über die Veränderung der Wohnformen in

Abhängigkeit vom Alter möglich.

 Der Bereich der Ausgaben wurde erweitert um eine Abfrage der Ausgaben der Einglie-

derungshilfe für das stationäre und ambulante Wohnen Erwachsener. Die Ausgaben

werden in Bezug gesetzt zur Zahl der Leistungsempfänger, erlauben also Aussagen zu

den durchschnittlichen Fallkosten, differenziert nach stationärem Wohnen, ambulant be-

treuten Wohnen und begleitetem Wohnen in Familien.

 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in schulischer Ausbildung stehen derzeit als

Leistungsempfänger von Eingliederungshilfe besonders stark im Blickpunkt. Infolge der

UN-Konvention und der dadurch angestoßenen Entwicklungen in Baden-Württemberg

1
Städte Stuttgart, Freiburg, Heilbronn, Karlsruhe, Ulm sowie Landkreise Böblingen, Esslingen, Freudenstadt,

Göppingen, Karlsruhe, Tübingen, Waldshut, Enzkreis, Ortenaukreis, Ostalbkreis.
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werden sich die schulischen Angebote und damit zusammenhängend auch die Angebote

der Eingliederungshilfe in den nächsten Jahren verändern. Dies war Anlass, in den Be-

richt 2009 ein eigenständiges Kapitel „Junge Menschen mit Behinderung“ aufzuneh-

men. Es bietet eine umfassende Bestandsaufnahme der Angebote und Leistungen für

diese Zielgruppe und berücksichtigt auch Angebote außerhalb der Eingliederungshilfe

(z.B. öffentliche Sonderschulen, Frühförderung, Sonderpädagogische Dienste). Für die-

ses neue Kapitel waren keine zusätzlichen Erhebungen bei den Kreisen erforderlich.

Stattdessen wurden neben den jährlich bei den Kreisen erhobenen Daten zu den Leis-

tungen der Eingliederungshilfe weitere Datenquellen (Schulstatistik, Erhebungen des

Landesjugendamtes) herangezogen.

Weitere neue Grafiken im aktuellen Bericht resultieren aus dem Wunsch vieler Kreise nach

einer stärkeren Differenzierung der Daten nach der Art der Behinderung. Deshalb werden

nun auch die Daten zum ambulanten und stationären Wohnen differenziert für Menschen mit

einer geistigen und körperlichen sowie einer seelischen Behinderung dargestellt.

Die Leistungsdaten zum stationären Wohnen im Rahmen der Eingliederungshilfe werden

erstmals ergänzt um Daten zu den Leistungen der vollstationären Hilfe zur Pflege für Men-

schen unter 65 Jahren, die in Pflegeheimen leben.

Erstmals werden im Bericht 2009 in den Grafiken die gewichteten Durchschnittswerte für

die Stadtkreise und die Flächenkreise separat ausgewiesen. Dies erleichtert insbesondere

den Stadtkreisen den Vergleich mit anderen Städten und lenkt den Blick auf systematische

Unterschiede zwischen den Stadt- und Flächenkreisen.

Wo dies möglich ist, werden die Daten aus Baden-Württemberg mit den bundesweiten Daten

verglichen. Basis für den Vergleich ist der Kennzahlenvergleich der überörtlichen Sozialhil-

feträger2. Da die Daten auf Bundesebene für das Jahr 2009 noch nicht vorliegen, bezieht

sich der Vergleich in der Regel auf das Jahr 2008.

Bisher wurden die Grafiken zu den Ausgaben für die Eingliederungshilfe in einem separa-

ten Kapitel am Ende des Berichts zusammengefasst. Um der gewachsenen Zahl von Grafi-

ken in diesem Bereich Rechnung zu tragen und Zusammenhänge zwischen der Entwicklung

von Fallzahlen und Ausgaben transparenter zu machen, werden die Grafiken zu den Ausga-

ben in diesem Bericht jeweils in die entsprechenden inhaltlichen Kapitel integriert (also die

Nettogesamtausgaben beim Kapitel A, Gesamtentwicklung, die Ausgaben für das stationäre

und ambulante Wohnen im Kapitel B „Wohnen“ sowie die Ausgaben die die Werkstätten im

entsprechenden Kapitel C, Tagesstruktur.

2
Vgl.: BAGüS/consens, Münster 2009: Kennzahlenvergleich der überörtlichen Träger der Soialhilfe.
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Methodik und Darstellung

Am Ende des Berichtes sind als Anlage Übersichtstabellen mit Grunddaten für jeden

Kreis (Gesamtfallzahl, Einwohnerzahlen nach Altersgruppen, Bruttoausgaben für Leistungen

in Werkstätten) zu finden.

Ein Vergleich mit den Ergebnissen aus den Vorjahresberichten ist grundsätzlich möglich,

da die Kennzahlen auf derselben Berechnungssystematik beruhen.

Beim Vergleich über den gesamten Berichtszeitraum (ab 2005) ist die unterschiedliche Da-

tenbasis in den Einzeljahren zu beachten (bis 2006: 42 Teilnehmer; ab 2007: 44 Teilneh-

mer). Deshalb können die absoluten Fallzahlen nur in den Jahren 2005-2006 und ab 2007

direkt miteinander verglichen werden. Ansonsten ist für den Vergleich die Leistungsdichte in

Bezug auf die Einwohner heranzuziehen.

Zu beachten ist auch, dass einzelne Teilnehmer nachträgliche Korrekturen an den Basis-

daten für die Vorjahre vorgenommen haben. Insofern können sich geringfügige Abweichun-

gen - auch von Durchschnittswerten - gegenüber den Veröffentlichungen der Vorjahre erge-

ben. Bei der Stadt Mannheim wurde die Auswertung für das Jahr 2009 um manuelle Erhe-

bungen ergänzt, sodass im Vergleich zu den Vorjahren aussagekräftigere Daten vorliegen,

die mit den Vorjahreszahlen nur bedingt vergleichbar sind.

Die Sortierung der Stadt- und Landkreise ergibt sich aus dem amtlichen Gemeindeschlüssel

(AGS) in Baden-Württemberg. Dieser kann aus den Datentabellen im Anhang ebenfalls er-

sehen werden. Die Reihenfolge gibt daher keine Wertigkeit der Kennzahlen wieder.

Zu den Ausgaben gelten die folgenden Anmerkungen:

 Nicht erhoben wurden die Aufwendungen mit Erstattungsanspruch gemäß §§ 106,

108 SGB XII.

 Um eine möglichst einheitliche Erhebung unter den Teilnehmern zu gewährleisten,

wurden im Erhebungsbogen für die genannten Ausgaben die jeweils relevanten

Haushaltsstellen aus dem Musterbuchungsplan für Baden-Württemberg angegeben.

 Bei der Abfrage werden die Soll-Ausgaben aus der Haushaltsrechnung erhoben

und nicht die Ist-Ausgaben. Haushaltsrechtlich handelt es sich bei Soll-Ausgaben und

Soll-Einnahmen um alle Beträge, die bis zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres

fällig geworden sind.

Es hat sich herausgestellt, dass die Finanzausgleichszahlungen nach §§ 21, 21a und 22

FAG im Haushalt der Kreise unterschiedlich verbucht werden. Zum Teil geschieht dies im

Einzelplan 4 (Soziale Sicherung), zum Teil aber auch im Einzelplan 9 (Allgemeine Finanz-

wirtschaft). Diese Einnahmen oder Ausgaben können in den betroffenen Kreisen das Rech-

nungsergebnis in der Eingliederungshilfe sowohl positiv oder negativ beeinflussen. Sie ste-

hen jedoch nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit der Leistungsgewährung im Einzelfall,

weil sie erst im Nachhinein fließen und vor allem nicht fallbezogen zugeordnet werden kön-
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nen. Es wurde daher generell so verfahren, dass die Finanzausgleichszahlungen grundsätz-

lich nicht in den an den KVJS gemeldeten Finanzzahlen enthalten sein sollten.

Im Umkehrschluss bedeutet dies aber auch, dass die nachfolgend dargestellten Ausgaben

pro Einwohner bzw. pro Leistungsempfänger die Aufwendungen vor dem Soziallastenaus-

gleich abbilden. Es kann im Nachhinein nochmals eine Be- oder Entlastung der Kreisbewoh-

ner durch Zahlungen oder Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleiches stattfinden. In-

sofern sind die genannten Beträge nicht als abschließend anzusehen.

Stuttgart, im Oktober 2010
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A. Gesamtentwicklung 7

A. Gesamtentwicklung

1. Einwohner 1

(Grafiken 1 und 2)

Leistungsdaten von Kreisen lassen sich nur dann sinnvoll vergleichen, wenn die unterschied-

lichen Einwohnerzahlen berücksichtigt werden. Dies geschieht durch die Bildung einwohner-

bezogener Kennziffern (zum Beispiel Leistungsberechtigte pro 1.000 Einwohner insgesamt

oder pro 1.000 Einwohner der betroffenen Alterspopulation).

Die Entwicklung der Kennziffern im Zeitverlauf wird somit nicht nur durch Veränderungen der

Leistungsdaten, sondern auch durch ein Wachstum oder einen Rückgang der Bevölkerung

beeinflusst. Bei einer unveränderten Fallzahl kann die Leistungsdichte allein durch eine stei-

gende Einwohnerzahl im Kreis sinken. Umgekehrt kann sich eine Kennziffer allein dadurch

erhöhen, dass die Einwohnerzahl sinkt, obwohl die Fallzahl selbst konstant geblieben ist.

Deshalb geben die ersten Grafiken einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzah-

len in allen 44 Stadt- und Landkreisen.

Zu beachten ist, dass die Leistungsdaten für das aktuelle Berichtsjahr jeweils zu den Ein-

wohnerzahlen des Vorjahres in Beziehung gesetzt werden, weil die aktuellen Einwohnerzah-

len - differenziert nach Altersgruppen - zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichts in der Re-

gel noch nicht vorliegen. Das heißt, Basis für die Kennziffern 2009 sind die Einwohnerzahlen

des Jahres 2008.

Die Datentabelle im Anhang ermöglicht einen Gesamtüberblick über die Einwohnerzahlen

der Kreise zum Stand 31.12.2008, gegliedert nach den relevanten Altersgruppen.

Die Bevölkerung in Baden-Württemberg nahm in den letzten fünf Jahren um rund 32.000

Personen oder 0,3 % zu. Zwischen dem 31.12.2007 und dem 31.12.2008 gab es erstmals

seit mehr als 25 Jahren wieder einen leichten Bevölkerungsrückgang um knapp 300 Perso-

nen.

In den einzelnen Kreisen verlief die Entwicklung sehr unterschiedlich: In 17 Stadt- und

Landkreisen ist ein Rückgang, in 27 Kreisen ein Anstieg der Einwohnerzahlen zu beobach-

ten. Sämtliche Stadtkreise konnten ihre Einwohnerzahlen steigern – dabei bewegen sich die

Werte zwischen +2,6% in Freiburg und +0,6% in Heilbronn. In den Landkreisen ergibt sich

ein uneinheitliches Bild: Einem Bevölkerungsrückgang um 2,2 Prozentpunkte im Landkreis

Heidenheim steht ein Wachstum um 1,7 Prozentpunkte im Bodenseekreis gegenüber.

1
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Struktur- und Regionaldatenbank
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Grafik 1

Veränderung der Einwohnerzahl 31.12.2008 gegenüber 31.12.2004 in absoluten Zahlen
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Grafik 2

Veränderung der Einwohnerzahl 31.12.2008 gegenüber 31.12.2004 in Prozent
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2. Leistungsempfänger

Dieser Abschnitt stellt die Entwicklung der Gesamtzahl der Leistungsempfänger in der Ein-

gliederungshilfe in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs jeweils am Stichtag

31.12. des Jahres dar. Erhoben wurden die Fallzahlen nach dem SGB XII für ambulante,

teilstationäre und stationäre Leistungen der Eingliederungshilfe sowie das Persönliche Bud-

get.

Die Zuordnung der Leistungsempfänger zu einem Stadt- oder Landkreis richtet sich nach der

Zuständigkeit für die Leistungsgewährung im Einzelfall - unabhängig davon, ob Angebote der

Eingliederungshilfe im oder außerhalb des Kreises, der die Kosten trägt, in Anspruch ge-

nommen werden.

Folgende Zielgruppen und Leistungen wurden nicht in die Erhebung einbezogen:

 Kinder und Jugendliche in öffentlichen Schulkindergärten und Sonderschulen

 seelisch behinderte Kinder und Jugendliche mit Leistungen der Eingliederungshilfe im

Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe nach SGB VIII

 Empfänger von Leistungen der Kriegsopferfürsorge (KOF).

 Leistungen für die Stationäre Kurzzeitunterbringung (LT I.5) und das Trainingswohnen

(LT I.6)

 Leistungen im Rahmen der Frühförderung bzw. Frühberatung von Kindern (in der Regel

§ 30 SGB IX)

2.1 Leistungsempfänger insgesamt

Die Gesamtfallzahl in der Eingliederungshilfe ist in Baden-Württemberg auch im Jahr 2009

weiter gestiegen: Ende 2009 erhielten rund 58.000 Menschen mit einer wesentlichen Behin-

derung Leistungen der Eingliederungshilfe.

Empfänger von Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB XII in Leistungsträgerschaft
der baden-württembergischen Stadt- und Landkreise in den Jahren 2005-2009
(jeweils zum Stichtag 31.12.)

Stichtag Fallzahlen absolut  pro 1.000 EW Zahl der Teilnehmer

31.12.2005 47.850 4,69 42

31.12.2006 49.304 4,83 42

31.12.2007 53.703 5,00 44

31.12.2008 55.624 5,17 44

31.12.2009 58.025 5,40 44

Datenbasis: Jährliche Erhebung des KVJS in den baden-württembergischen Stadt- und Landkreisen im Rahmen-
des Projekts „Datenerfassung in der Eingliederungshilfe“; ohne stationäre Kurzzeitunterbringung und Trainings-
wohnen; durch nachträglich gemeldete Datenkorrekturen weichen die Gesamtfallzahlen der Jahre 2007 und 2008
teilweise geringfügig von den im letzten Bericht veröffentlichten Zahlen ab
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Die absoluten Fallzahlen lassen sich – wegen der Erweiterung der Teilnehmerzahl im Jahr

2007 – nur zwischen den Jahren 2005 und 2006 sowie für die Jahre ab 2007 unmittelbar

vergleichen. Im Jahr 2009 hat sich die Zahl der Leistungsempfänger in Baden-

Württemberg gegenüber dem Vorjahr um circa 2.400 Personen erhöht; zwischen 2007 und

2008 hatte es einen Zuwachs um rund 1.900 Leistungsfälle gegeben.

Der Anstieg der Leistungsdichte (Leistungsempfänger pro 1.000 Einwohner) fiel zwischen

2008 und 2009 mit 4,5 % um einen Prozentpunkt höher aus als in den Vorjahren. Die Dyna-

mik bei der Entwicklung der Leistungsfälle in der Eingliederungshilfe hat sich damit 2009

erhöht. Im Fünfjahreszeitraum (2005 bis 2009) stieg die Leistungsdichte insgesamt um 15 %

an. Dabei verlief die Entwicklung in den einzelnen Leistungssegmenten sehr unterschiedlich:

 +57 %: Ambulante Integrationshilfen für junge Menschen
in Kindertageseinrichtungen und Schulen

 +36 %: Tagesbetreuung (für Senioren)

 +33 %: Ambulantes Wohnen

 +28 %: Leistungen für Menschen mit schwerer und mehrfacher
Behinderung in Förder- und Betreuungsgruppen

 +17 %: Teilstationäre Leistungen in privaten Sonderschulen

 +9 %: Leistungen in Werkstätten

 +9 %: Stationäres Wohnen Erwachsene

 - 7 % Stationäres Wohnen junge Menschen (vorschulische oder schulische
Ausbildung)

Bei der Interpretation der Veränderungsraten ist die jeweils sehr unterschiedliche Höhe der

Ausgangswerte im Jahr 2005 zu berücksichtigen. Aufgrund der vergleichsweise hohen Zahl

von Leistungen für das stationäre Wohnen und tagesstrukturierende Angebote in Werkstät-

ten, machen diese Leistungen immer noch einen großen Teil des Zuwachses der absoluten

Fallzahlen aus.

Die Grafik 3 zeigt die Höhe und Entwicklung der Gesamtleistungsdichte in den letzten drei

Jahren auf Kreisebene.

Die Bandbreite ist auch im Jahr 2009 sehr groß: Sie reicht von 3,68 Leistungsempfängern

pro 1.000 Einwohner im Landkreis Ludwigsburg bis hin zu 9,65 im Landkreis Ravensburg.

In der überwiegenden Zahl der Kreise hat sich die Leistungsdichte pro 1.000 Einwohner (und

auch die absolute Zahl der Leistungsempfänger) in den vergangenen drei Jahren erhöht,

wenn auch aus einer unterschiedlichen Ausgangslage heraus und in unterschiedlicher Grö-

ßenordnung. Lediglich in 3 Kreisen ist zwischen 2008 und 2009 ein Rückgang zu verzeich-

nen. Als Erklärung für eine rückläufige Entwicklung werden von einzelnen Kreisen auch Un-

schärfen bei der Datenerfassung – zum Beispiel durch die Einführung neuer EDV-Verfahren

– angeführt. Mit beigetragen zum Rückgang der Kennziffern haben in einem Teil der Kreise

auch steigende Einwohnerzahlen.
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2.2 Leistungsempfänger nach Art der Behinderung (Grafiken 4 und 5)

Die Differenzierung der Leistungsdaten nach der Art der Behinderung liefert eine wichtige

Unterstützung für Planung und Steuerung.

Aus rechtlicher Sicht konkretisiert die Eingliederungshilfe-Verordnung (EHVO) in ihren Be-

stimmungen (§§ 1 bis 3), in welchen Fällen eine wesentliche Behinderung im körperlichen,

geistigen oder seelischen Bereich vorliegt. Die Zugehörigkeit zum anspruchsberechtigten

Personenkreis sagt allerdings noch nichts über die im Einzelfall notwendige Art der Leistung

aus.

Hinsichtlich der Abgrenzung zwischen den Behinderungsarten gilt es folgendes zu beach-

ten:

 Menschen mit einer Sinnesbehinderung (Hör-, Sprach-, Sehbehinderung) wurden den

körperlich behinderten Menschen zugeordnet, suchtkranke Menschen der Gruppe der

seelisch Behinderten – auch wenn zusätzliche körperliche Einschränkungen als Folge

der Suchterkrankung vorliegen.

 Die Zahl der Menschen, die neben einer geistigen Behinderung zusätzlich schwere kör-

perliche Beeinträchtigungen aufweisen, wächst. Bei einer mehrfachen Behinderung

lässt sich oft nicht eindeutig feststellen, welche Behinderungsart im Vordergrund steht.

Deshalb kann die Zuordnung im Einzelfall unterschiedlich erfolgen.

 Sämtliche Auswertungen in diesem Bericht wurden auf der Basis der im Einzelfall ge-

währten Leistungstypen im Sinne des Rahmenvertrages vorgenommen. Abhängig vom

jeweils eingesetzten EDV-Verfahren bei den Kreisen kann vor Ort die Zuordnung entwe-

der nach der individuell festgestellten Behinderung oder nach dem tatsächlich gewährten

Leistungstyp vorgenommen worden sein.

 Bei der ambulanten Integration von Kindern und Jugendlichen, dem Persönlichen Budget

und den „sonstigen“ Leistungsfällen wurde im Erhebungsverfahren nicht nach Behinde-

rungsart unterschieden. Diese Leistungsfälle machen – wie im Vorjahr – rund 9 % der

Gesamtfallzahlen aus. Sie sind in den folgenden Grafiken nicht enthalten.

Auf Landesebene überwiegt der Personenkreis der Menschen mit einer vorrangig geistigen

Behinderung mit einem Anteil von rund 54 Prozent. Leistungsempfänger mit einer seelischen

Behinderung machen rund 27 Prozent, solche mit einer vorrangig körperlichen Behinderung

knapp ein Fünftel aller Leistungsberechtigten aus.

Zwischen 2005 und 2009 nahm der Anteil der Menschen mit einer seelischen Behinderung

an allen Leistungsempfängern, für die eine Differenzierung nach der Art der Behinderung

möglich war, kontinuierlich von knapp 24 auf rund 27 % zu. Der vermeintliche leichte Rück-

gang des Anteils seelisch behinderter Menschen im Jahr 2008 dürfte lediglich auf die im

Vergleich zum Vorjahr unterschiedliche Datenbasis zurückzuführen sein.
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Grafik 4

Leistungsempfänger in der Eingliederungshilfe nach Behinderungsarten

in den Jahren 2005 bis 2009 zum Stichtag 31.12.

54,8% 54,5% 54,3% 54,7% 53,7%

21,4% 20,9% 20,1% 20,0% 19,4%
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Anmerkungen: Nicht berücksichtigt sind die „sonstigen“ Leistungsempfänger im stationären, ambulanten und privaten Woh-
nen, bei denen nicht nach der Art der Behinderung differenziert werden konnte, die ambulante Integration von Kindern und
Jugendlichen und das Persönliche Budget (2009: insgesamt 5.258 Leistungen). Die Zahl der am Fallzahlenvergleich teilneh-
menden Kreise erhöhte sich im Zeitverlauf. Die Stadt Heilbronn und der Landkreis Rottweil konnten in einzelnen Jahren nicht
vollständig nach Behinderungsarten differenzieren. Deshalb setzen sich die Durchschnittswerte unterschiedlich zusammen:
2005 und 2006 ohne die Städte Freiburg und Mannheim, 2007 ohne Landkreis Rottweil, 2008 ohne die Stadt Heilbronn.

Noch deutlicher wird die hohe Entwicklungsdynamik bei den Leistungen für Menschen mit

einer seelischen Behinderung beim Blick auf die Entwicklung der Fallzahlen pro 1.000 Ein-

wohner (Leistungsdichte). Die Leistungsdichte erhöhte sich in den vergangenen fünf Jahren

um 31 % - das ist drei Mal so viel als bei den Leistungsempfängern mit einer geistigen und

körperlichen Behinderung.

Leistungsempfänger in der Eingliederungshilfe nach Art der Behinderung in den Jahren 2005
bis 2009 zum Stichtag 31.12.:absoluten Fallzahlen und Leistungsdichte pro 1.000 Einwohner
(ohne ambulante Integration und Persönliches Budget)

Absolute Fallzahlen
Leistungsempfänger

pro 1.000 EwStich-

tag

31.12.
geistige

Behind.

körperl.

Behind.

seel.

Behind.

Sonstige /

nicht diff.*

geistig./

körperl.

Behind.

seel.

Behind.

Zahl der

Teilnehmer

2005 23.773 9.280 10.295 4.502 3,24 1,01 42

2006 24.661 9.442 11.168 4.033 3,34 1,09 42

2007 26.623 9.824 12.531 4.725 3,44 1,18 43

2008 27.619 10.120 13.138 4.747 3,55 1,24 43

2009 28.318 10.270 14.179 5.258 3,59 1,32 44
*Vgl. die Anmerkungen zur vorangehenden Grafik 4. Die absolute Zahl der „sonstigen“ Leistungsempfänger, die
bei der Auswertung nach der Art der Behinderung nicht berücksichtigt sind, ist in dieser Spalte ausgewiesen.

Zu berücksichtigen ist, dass die absolute Fallzahl (und somit der Ausgangswert) bei den

Leistungsempfängern mit einer seelischen Behinderung geringer ist. Außerdem ist zu beach-

ten, dass die Leistungen der ambulanten Integration für Kinder und Jugendliche mit einer
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geistigen und körperlichen Behinderung beim Vergleich der behinderungsspezifischen Leis-

tungsdichte nicht berücksichtigt werden. Diese Leistungen hatten in den vergangenen Jah-

ren einen besonders hohen Zuwachs. Kinder und Jugendliche mit einer seelischen Behinde-

rung erhalten grundsätzlich keine Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB XII sondern

Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem § 35a SGB VIII und sind somit ebenfalls nicht

erfasst.

Trotz dieser Einschränkungen wird deutlich, dass die hohe Zahl von Menschen mit einer

seelischen Behinderung unter den Neufällen, die die meisten Kreise beobachten, sich zu-

nehmend auch in den Bestandszahlen widerspiegelt. Die Eingliederungshilfe muss daher

ihre Angebote und Steuerungsinstrumente an diese wachsende Zielgruppe anpassen. Ins-

besondere an der Schnittstelle zwischen Jugendhilfe und Psychiatrie bedarf es zukünftig

einer noch intensiveren Abstimmung und neuer Konzepte.

Die Auswirkungen auf den Bestand werden dadurch reduziert, dass Menschen mit einer see-

lischen Behinderung Leistungen häufiger über einen kürzeren Zeitraum in Anspruch neh-

men, während Menschen mit einer geistigen und mehrfachen Behinderung meist ein Leben

lang Unterstützung benötigen.

Die nachfolgende Grafik 5 zeigt die Zusammensetzung der Leistungsfälle nach der Art der

Behinderung im Jahr 2009 in den Stadt- und Landkreisen.

Grafik 5

Leistungsempfänger in der Eingliederungshilfe nach Behinderungsarten am 31.12.2009
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Anmerkungen: Nicht berücksichtigt sind die „sonstigen“ LE im stationären Wohnen und ambulanten Wohnen, die nicht nach
Behinderungsart differenziert werden konnten, die ambulante Integration von Kindern und Jugendlichen und das Persönliche
Budget.

Eine wesentliche Ursache für die unterschiedlichen Anteile von Leistungsempfängern mit

einer körperlichen Behinderung in den Kreisen dürfte die unterschiedliche Zuordnung von

Menschen mit einer Mehrfachbehinderung sein.

Auch die Anteile der Leistungsempfänger mit einer seelischen Behinderung variieren sehr

stark: Im Landkreis Sigmaringen weisen nur 13 % aller Leistungsempfänger eine seelische
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Behinderung auf, in der Stadt Karlsruhe dagegen mit 40 % mehr als drei Mal so viele. Wie in

den Vorjahren sind die Anteile in fast allen Städten überdurchschnittlich hoch. Dies gilt ins-

besondere für die Großstädte, in denen Menschen mit einer seelischen Behinderung zwi-

schen 30 und 40 % aller Leistungsempfänger ausmachen.

Ursache könnten die typischen städtischen Lebensbedingungen – insbesondere der höhere

Individualisierungsgrad – aber auch die besondere Angebotsstruktur der großen Städte sein.

Einen Einfluss auf die Anteile seelisch (und auch körperlich) behinderter Menschen könnte

auch die jeweilige Abgrenzung zur Pflege haben. Auf diesen Aspekt wird bei der Analyse der

Leistungen für das stationäre Wohnen in Kapitel B,1 näher eingegangen.

2.3 Leistungsempfänger nach Lebensabschnitten

Die fünf Lebensabschnitte in Grafik 6 bilden im Wesentlichen die Phasen ab, die Menschen

sowohl mit als auch ohne Behinderung im Laufe ihres Lebens durchlaufen können.

Folgende Zuordnung wurde bei der Bildung der Lebensabschnitte vorgenommen:

Leistungstypen der Eingliederungshilfe

Vorschulische Förderung I.4.1 und I.4.3

Schulische Förderung I.4.2 und I.3

Berufliche Förderung I.4.4 und I.4.5a / b

Förderung für Erwachsene,

insbesondere Senioren

I.4.6

Sonstige Förderung Kein Leistungstyp eindeutig zuordenbar

Neben den Leistungstypen des Rahmenvertrags wurden auch die Leistungen im Rahmen

des Persönlichen Budgets berücksichtigt, die von den Stadt- und Landkreisen eindeutig einer

Lebensphase zugeordnet werden konnten.

Zwischen 2005 und 2009 hat sich der Anteil der Leistungsempfänger mit einer

Tagesstruktur für Erwachsene bzw. Senioren an allen Leistungsempfängern der baden-

württembergischen Stadt- und Landkreise kontinuierlich von 4,7 auf 5,6 Prozent erhöht. Der

Zuwachs bei den Senioren ging mit einem entsprechenden Rückgang bei der beruflichen

Förderung (Schwerpunkt Werkstätten) einher. Diese demografisch bedingte Verschiebung

war zu erwarten. Leistungen im Rahmen der beruflichen Förderung haben aber mit einem

Anteil von mehr als 57 % weiterhin mit Abstand die größte Bedeutung.

Entgegen der demografischen Entwicklung in der Gesamtbevölkerung nahm der Anteil der

Kinder, die Leistungen der vorschulischen Förderung nach dem SGB XII erhalten, an den

Leistungsempfängern insgesamt seit 2007 deutlich zu. Dies ist vor allem die Folge des Aus-

baus ambulanter Integrationsleistungen für diese Zielgruppe. Junge Menschen, die aus-
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schließlich Leistungen der Frühförderung erhalten, sind ebenso wie Schüler öffentlicher

Sonderschulen und Schulkindergärten, die noch bei ihren Eltern wohnen, nicht berücksich-

tigt, da sie – im Gegensatz zu Kindern in privaten Einrichtungen – keine Leistungen der Ein-

gliederungshilfe erhalten. Auf junge Menschen in vorschulischer und schulischer Ausbildung

als Empfänger von Leistungen der Eingliederungshilfe wird im Kapitel D ausführlich einge-

gangen.

Leistungsempfänger mit einer „sonstigen“ Tagesstruktur“, die keinem konkreten Lebens-

abschnitt zugeordnet werden konnten, stellen mit 14,5 % einen konstanten und nicht uner-

heblichen Anteil an den Leistungsempfängern insgesamt.

Grafik 6

Prozentuales Verhältnis zwischen den "Lebensabschnitten" vorschulische, schulische, berufliche Förderung,

Senioren und Sonstige in Baden-Württemberg am Stichtag 31.12. in den Jahren 2005 bis 2009

8,6% 8,1% 8,4% 8,6% 9,2%

13,8% 13,6% 13,2% 13,2% 13,3%

58,3% 59,4% 59,0% 58,6% 57,4%

4,7% 5,0% 5,1% 5,3% 5,6%

14,5% 13,9% 14,3% 14,3% 14,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005 2006 2007 2008 2009

Vorschulische Förderung Schulische Förderung Berufliche Förderung Senioren Sonstige

In der nachfolgenden Grafik 7 werden die Kreisergebnisse für das Jahr 2009 abgebildet.

Zu berücksichtigen sind die unterschiedlichen Anteile von Schülern an privaten Sonderschu-

len und Schulkindergärten infolge der jeweiligen örtlichen Schulstruktur. Die unterschiedli-

chen Strukturen führen dazu, dass beispielsweise im Landkreis Sigmaringen die vorschuli-

sche und schulische Förderung zusammen einen Anteil von 44 % haben, bei der Stadt Heil-

bronn dagegen lediglich einen Anteil von 11 %.
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3. Nettoausgaben

3.1 Nettoausgaben pro Einwohner

(Grafiken 8 und 9)

Analog zur Zahl der Leistungsempfänger sind auch die Nettoausgaben in der Eingliede-

rungshilfe in den letzten Jahren gestiegen. Für den Kreisvergleich wird der gemeldete Ge-

samtaufwand pro Kreis (einschließlich ergänzender Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsi-

cherung, sofern diese im Einzelfall zeitgleich mit einer stationären Leistung der Eingliede-

rungshilfe nach dem 6. Kapitel SGB XII gewährt wurden) durch die entsprechende Einwoh-

nerzahl geteilt.

Netto-Gesamtaufwand für Empfänger von Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB

XII (inklusive Grundsicherung und Hilfe zum Lebensunterhalt) in den Jahren 2006 bis 2009

Jahr
Nettoausgaben

absolut

 pro

Einwohner
Zahl der Teilnehmer

2006 2 1.007,4 Mio. € 99 € 42

2007 1.093,0 Mio. € 102 € 44

2008 1.139,1 Mio. € 106 € 44

2009 1.224,2 Mio. € 114 € 44
Datenbasis: Jährliche Erhebungen des KVJS bei den Stadt- und Landkreisen im Rahmen des Projekts „Datener-
fassung in der Eingliederungshilfe“

Aufgrund methodischer Unterschiede können die absoluten Gesamtausgaben in den einzel-

nen Jahren nur mit Einschränkungen verglichen werden (erweiterte Teilnehmerzahl ab 2007;

Bereinigung der Nettoausgaben um die institutionelle Förderung ab 2008).

Die Nettoausgaben pro Einwohner in Baden-Württemberg sind von 2008 auf 2009 um durch-

schnittlich 8 Euro (+ 7,5 %) gestiegen. Dies ist ein deutlich höherer Anstieg als im Jahr zuvor

(+ 3,9 %). Ein Teil des gestiegenen Aufwands lässt sich durch den Zuwachs an Leistungs-

empfängern in Höhe von rund 4,5 % erklären. Daneben spielen Erhöhungen der Vergütun-

gen durch Neuverhandlungen infolge der Tariferhöhungen sowie höhere durchschnittliche

Fallkosten durch eine „kostenintensivere“ Leistungsstruktur (zum Beispiel den im Vergleich

zum Vorjahr deutlich höheren Anstieg der Fallzahlen im stationären Wohnen Erwachsener)

eine Rolle.

Grafik 8 zeigt die unterschiedliche Höhe und Entwicklung des Aufwands in den Stadt- und

Landkreisen. Die Bandbreite der Ausgaben im Jahr 2009 reicht von 80 € pro Einwohner im

Landkreis Heilbronn bis zu 181 Euro im Landkreis Ravensburg. In allen Kreisen ist ein An-

stieg der Ausgaben pro Einwohner im Vergleich zum Vorjahr zu beobachten.

2
Werte 2006 rückwirkend aktualisiert.
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Grafik 8
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Wie beim Vergleich der Fallzahlen sind auch beim Kostenvergleich die Effekte der jeweiligen

regionalen Struktur der Sonderschulen zu berücksichtigen. Ein hoher Anteil privater Son-

derschulen und Schulkindergärten – wie zum Beispiel im Landkreis Ravensburg – führt au-

tomatisch auch zu höheren Gesamtfallzahlen und damit zu höheren Ausgaben in der Ein-

gliederungshilfe. Dafür kommt es an anderer Stelle im Kreisbudget zu Entlastungen, weil

weniger Mittel für die Finanzierung des nicht vom Land gedeckten Anteils der Kosten an den

öffentlichen Sonderschulen und Schulkindergärten benötigt werden.

Kreise mit rückläufigen Ausgaben in Einzeljahren nannten dafür verschiedene Gründe: Um-

stellungen im EDV-Verfahren, Effekte der Rechnungsabgrenzung und außerplanmäßige

Einnahmen für zurückliegende Jahre (z.B. Nachzahlungen für Wohngeld).

In Grafik 9 werden die Kreisausgaben zusätzlich in Form einer Regionalkarte abgebildet.

Daraus lassen sich eventuelle regionale Besonderheiten aufzeigen, die zum Beispiel mit

einer unterschiedlichen Angebotsstruktur in den 44 Stadt- und Landkreisen zusammenhän-

gen können. So ergibt sich z.B. eine hohe Übereinstimmung beim Vergleich der regionalen

Verteilung der Nettoausgaben pro Einwohner mit der Verteilung privater Sonderschulen und

Schulkindergärten (Kapitel D).

Zu beachten ist, dass die dargestellten Ausgaben pro Einwohner bzw. pro Leistungsempfän-

ger die Aufwendungen vor dem Soziallastenausgleich abbilden. Es kann daher im Nachhi-

nein nochmals eine Be- oder Entlastung durch Ausgleichszahlungen oder -zuweisungen er-

folgen.



A. Gesamtentwicklung 21

Ravensburg

Bodenseekreis

Konstanz

WaldshutLörrach

Karlsruhe

Baden-Baden

Rastatt

Ortenaukreis

Breisgau-Hochschwarzwald

Freiburg

Emmendingen

Schwarzwald-Baar
Tuttlingen

Rottweil

Freudenstadt Tübingen

Zollernalbkreis

Reutlingen

Biberach

Sigmaringen

Alb-Donau

Ulm

Heidenheim

Ostalbkreis

Schwäbisch-Hall

LKHeilbronn

Heilbronn

Ludwigsburg
Rems-Murr

GöppingenEsslingen

Stuttgart

BöblingenCalw

Enzkreis

Pforzheim

LKKarlsruhe

Rhein-Neckar

Heidelberg

Mannheim
Main-TauberNeckar-Odenwald

Hohenlohe

Durchschnitt: 114 €

unter 95€
95€bis unter 105 €

105€bis unter 120 €
120€bis unter 140 €

140€und mehr

Nettoausgaben pro Einwohner

Grafik 9

*Aufwendungen vor dem Soziallastenausgleich



22 A. Gesamtentwicklung

3.2 Nettoausgaben pro Leistungsempfänger

(Grafik 10)

Zur Berechnung der Nettoausgaben pro Leistungsempfänger werden die gemeldeten Ge-

samtaufwendungen für ein Jahr geteilt durch die Gesamtzahl der Empfänger der Eingliede-

rungshilfe am Stichtag 31.12. des Jahres.

Die durchschnittlichen Ausgaben pro Leistungsempfänger sind in Baden-Württemberg

seit dem Jahr 2007 gestiegen. Ein Vergleich mit dem (höheren) Wert für 2006 ist wegen der

unterschiedlichen Zusammensetzung der Teilnehmerzahl problematisch. So sind im Ge-

samtwert für 2006 die durchschnittlichen Fallkosten der Städte Mannheim und Freiburg nicht

enthalten. Die Stadt Mannheim hat vergleichsweise hohe Fallkosten, unter anderem weil sie

wegen der gegebenen Schulstruktur nur einen geringen Anteil „kostengünstiger“ teilstationä-

rer Leistungen an junge Menschen in privaten Sonderschulen aufweist.

Netto-Gesamtausgaben an Empfänger von Leistungen von Eingliederungshilfe (einschließlich
Grundsicherung und Hilfe zum Lebensunterhalt) in Baden-Württemberg pro Leistungsempfän-
ger in den Jahren 2006 bis 2009

Jahr
Netto-Ausgaben

absolut

 pro

Leistungsempfänger
Zahl der Teilnehmer

2006 3 1.007,4 Mio. € 20.433 € 42

2007 1.093,0 Mio. € 20.226 € 44

2008 1.139,1 Mio. € 20.441 € 44

2009 1.224,2 Mio. € 21.098 € 44
Datenbasis: Jährliche Erhebungen des KVJS bei den Stadt- und Landkreisen im Rahmen des Projekts „Daten-
vergleich in der Eingliederungshilfe“.

Grafik 10 zeigt den Stand und die Entwicklung der durchschnittlichen Fallkosten in den ein-

zelnen Stadt- und Landkreisen.

Die Bandbreite der Ausgaben pro Leistungsempfänger im Jahr 2009 liegt zwischen rund

16.300 € im Landkreis Sigmaringen und 25.600 € im Landkreis Ludwigsburg.

Aufgrund des engen Zusammenhangs mit der Schulstruktur weisen insbesondere Kreise mit

vielen privaten Sonderschulen und einem damit einhergehenden hohen Anteil an Leistungen

für privat wohnende Kinder und Jugendliche tendenziell niedrigere durchschnittliche Fallkos-

ten auf.

In der Mehrheit der Kreise sind die Netto-Ausgaben pro Leistungsempfänger im Zeitverlauf

gestiegen. Die größten Zuwächse im Vergleich zum Vorjahr ergaben sich im Landkreis Ras-

tatt (14,3 %), dem Alb-Donau-Kreis (13,8 %), der Stadt Pforzheim (12,5 %) und dem Land-

kreis Tuttlingen (11,4 %). Einen deutlichen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr gab es nur in

den Städten Freiburg (-6,5 %) und Mannheim (-4,3 %); relativ konstante Fallkosten in den

Landkreisen Tübingen (-0,5 %), dem Neckar-Odenwald-Kreis (-0,3 %), den Landkreisen

3
Werte 2006 rückwirkend aktualisiert



A. Gesamtentwicklung 23

Böblingen, Göppingen, Freudenstadt, dem Zollernalbkreis und dem Schwarzwald-Baar-Kreis

sowie den Stadtkreisen Karlsruhe, Stuttgart und Heidelberg.

Auf mögliche Gründe für Abweichungen wurde bereits im vorigen Abschnitt hingewiesen

(Verzerrungen durch Nachzahlungen; Umstellungen im Abrechnungsverfahren; unterschied-

liche Rechnungsabgrenzung; Veränderungen in der Leistungsstruktur).

Die Aussagekraft der Gesamtausgaben pro Leistungsempfänger ist begrenzt. Die pau-

schale Kennziffer berücksichtigt die unterschiedliche Struktur der Leistungen in den einzel-

nen Stadt- und Landkreisen nicht und lässt keine differenzierten Aussagen über den Auf-

wand in einzelnen Leistungsbereichen zu.

Hinzu kommt, dass bereits kleine Veränderungen in der Fallzahl Auswirkungen auf die

Durchschnittskosten haben. Dass es hier zwangsläufig bereits im Erhebungsverfahren zu

statistischen Unschärfen kommen kann, lässt sich kaum vermeiden.

Um die Aussagekraft zu erhöhen, sind daher die Ausgaben in den vergangenen zwei Jahren

differenzierter erhoben worden. Für das Jahr 2008 wurden erstmals die Ausgaben im Werk-

stattbereich separat erhoben und ausgewertet. Im aktuellen Bericht erfolgt für das Jahr 2009

nun auch eine separate Darstellung der Aufwendungen für das stationäre und ambulante

Wohnen. Die jeweiligen Auswertungen werden in den entsprechenden Kapiteln des Berichts

(Kapitel B, Wohnen sowie Kapitel C, Tagesstruktur) im Kontext der dazugehörigen Fallzah-

len vorgestellt und interpretiert.
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B. Wohnen

Von den insgesamt 58.000 Empfängern von Leistungen der Eingliederungshilfe in Baden-

Württemberg zum Stichtag 31.12.2009 benötigten fast 32.000 (rund 55 %) Unterstützungs-

leistungen für das Wohnen, davon rund 23.000 in stationärer und 9.000 in ambulanter Form.

Die ersten beiden Abschnitte im Kapitel „Wohnen“ beschreiben differenziert die Entwicklung

der Leistungen im stationären und ambulanten Wohnen auf Landes- und Kreisebene. Der

dritte Abschnitt gibt einen Gesamtüberblick über die Wohnformen von Menschen mit Be-

hinderung und bezieht dabei auch das private Wohnen sowie mögliche Wechselbeziehun-

gen zwischen den Entwicklungen im stationären, ambulanten und privaten Wohnen mit ein.

Am Ende jedes Abschnitts erfolgt ein Vergleich mit den Daten auf Bundesebene.

1. Stationäres Wohnen

1.1 Leistungsempfänger insgesamt

Die Auswertungen zu den Gesamtfallzahlen im stationären Wohnen berücksichtigen:

 alle Erwachsenen in stationären Wohnformen, unabhängig von der jeweiligen Tages-

struktur (einschließlich der „sonstigen“ Leistungsempfänger, bei denen eine eindeutige

Zuordnung zu einem Leistungstyp der Eingliederungshilfe nicht möglich ist, z.B. bei Leis-

tungen im Rahmen der Medizinischen Rehabilitation, Suchtkrankenhilfe, Schulischen Be-

rufsausbildung oder anderes Bundesland) sowie

 alle Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in vorschulischen und schulischen

Maßnahmen in Wohnheimen und Internaten von Heimsonderschulen.

Nach der Definition nicht erhoben wurden die Fallzahlen für die stationäre Kurzzeitunterbrin-

gung und das stationäre Trainingswohnen, da sie bei einer Stichtagsbetrachtung quantitativ

zu vernachlässigen sind. Ebenfalls nicht berücksichtigt sind Leistungen im Rahmen des Per-

sönlichen Budgets.

Insgesamt wohnten am 31.12.2009 in Baden-Württemberg 22.700 erwachsene Menschen,

Kinder und Jugendliche stationär in Wohnheimen oder Außenwohngruppen. Das sind 21 pro

10.000 Einwohner. Die Fallzahlen sind zwischen 2005 und 2007 regelmäßig gestiegen, aber

mit abnehmender Tendenz. Zwischen 2007 und 2008 gab es erstmals einen leichten Rück-

gang. Dieser Trend setzte sich im Jahr 2009 nicht fort. Die Zahl der Leistungsempfänger

erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr wieder um nahezu 600 Personen. Dies bedeutet einen

Anstieg der Leistungsdichte um 2,9 % und damit eine ähnlich hohe Wachstumsrate wie zwi-

schen den Jahren 2005 und 2006.
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Empfänger von Leistungen der Eingliederungshilfe für stationäres Wohnen in Baden-
Württemberg insgesamt in den Jahren 2005 bis 2009, jeweils zum Stichtag 31.12.

Stichtag
Fallzahlen

absolut
 pro 1.000 EW Zahl der Teilnehmer

31.12.2005 20.202 1,98 42

31.12.2006 20.787 2,04 42

31.12.2007 22.124 2,06 44

31.12.2008 22.089 2,05 44

31.12.2009 22.655 2,11 44

Datenbasis: Jährliche Erhebung des KVJS bei den Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg im Rahmen
des Projekts „Datenerfassung in der Eingliederungshilfe“ jeweils zum Stichtag 31.12.

Die folgende Grafik 11 ermöglicht einen Vergleich der Fallzahlentwicklung in den Jahren

2007 bis 2009 in den Stadt- und Landkreisen.

Die Leistungsdichte entwickelte sich in den Kreisen uneinheitlich. Bei 30 Kreisen stieg die

Zahl der Leistungsempfänger pro 1.000 Einwohner zwischen 2008 und 2009 an, bei 10 Krei-

sen gab es einen Rückgang und bei 4 Kreisen blieb die Kennziffer unverändert.

Ein eindeutiges Muster ist nicht zu erkennen. Steigende Kennziffern hatten sowohl Kreise,

die bereits im Vorjahr eine vergleichsweise hohe Leistungsdichte aufwiesen, als auch solche

mit eher unterdurchschnittlichen Ausgangswerten. Dies gilt umgekehrt auch für die Kreise

mit einer rückläufigen Leistungsdichte.

Die Bandbreite der Kennzahlen im Jahr 2009 reicht von 1,52 Leistungsempfängern pro

1.000 Einwohner im Enzkreis bis hin zu 2,84 im Landkreis Ravensburg. Die Spannweite fällt

damit 2009 im Vergleich zum Vorjahr etwas geringer aus.
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1.2 Leistungsempfänger differenziert nach Erwachsenen sowie Kinder und Jugendli-

chen

Da die Entwicklung bei Erwachsenen sowie Kindern und Jugendlichen unterschiedlich ver-

läuft und auch die Rahmenbedingungen und Steuerungsmöglichkeiten der Leistungsträger

für beide Zielgruppen verschieden sind, werden die Daten im Folgenden differenziert darge-

stellt und ausgewertet. Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Entwicklung stationärer Wohn-

formen für Erwachsene. Auf die Besonderheiten beim Wohnen junger Menschen, die sich

noch in schulischer Ausbildung befinden, wird im Abschnitt D (Junge Menschen mit Behinde-

rung) eingegangen.

Empfänger von Leistungen der Eingliederungshilfe für stationäres Wohnen in Baden-
Württemberg, differenziert nach Erwachsenen und jungen Menschen in vorschulischer und
schulischer Ausbildung in den Jahren 2005 bis 2009, jeweils zum Stichtag 31.12.

Erwachsene

(LT I.2.1 - I.2.3)

Kinder, Jugendliche und

junge Erwachsene in

schulischer Ausbildung

(LT I.1 und I.3)
Stichtag

Fallzahl

absolut

 pro

1.000 Ew

Fallzahl

absolut

 pro

1.000 Ew

Zahl der

Teilnehmer

31.12.2005 17.221 1,69 2.764 0,27 42

31.12.2006 17.885 1,75 2.700 0,26 42

31.12.2007 19.181 1,79 2.723 0,26 44

31.12.2008 19.242 1,79 2.650 0,25 44

31.12.2009 19.747 1,84 2.673 0,25 44

Datenbasis sind die stationären Wohnleistungen im Rahmen der Leistungstypen der Eingliederungshilfe des
Rahmenvertrages (LT I.1-I.3), d.h. ohne „sonstige“ Leistungen, die nicht eindeutig einem Leistungstyp zugeordnet
werden können. Dadurch ergeben sich in der Summe Abweichungen von den Gesamtfallzahlen im stationären
Wohnen im vorangehenden Kapitel B 1.1. Im Jahr 2009 betrug die Differenz 235 Leistungsfälle.

Mit knapp 20.000 Personen haben erwachsene Menschen einen Anteil von 88 % an allen

Leistungsempfängern im stationären Wohnen in Baden-Württemberg. Die Zahl der erwach-

senen Leistungsempfänger pro 1.000 Einwohner ist zwischen 2005 und 2009 um rund 9 %

gestiegen, allerdings waren die Wachstumsraten zwischen 2006 und 2008 rückläufig; zwi-

schen 2007 und 2008 blieben die Fallzahlen nahezu konstant. Im Jahr 2009 beschleunigte

sich der Fallzahlanstieg mit einer Zunahme der Zahl der Leistungsempfänger um rund 500

Personen (+3 %) gegenüber dem Vorjahr wieder deutlich. Den intensiven Bemühungen der

örtlichen Träger der Sozialhilfe, verstärkt dem Grundsatz „ambulant vor stationär“ Rechnung

zu tragen, steht eine zunehmende Zahl (älter werdender) Leistungsempfänger in der Einglie-

derungshilfe entgegen, die ein stationäres Wohnangebot benötigen.

Grafik 12 zeigt die Entwicklung bei den stationären Leistungen für Erwachsene in Baden-

Württemberg auf Kreisebene für die Jahre 2007 bis 2009. In ungefähr der Hälfte der Kreise

ist die Zahl der Leistungsempfänger pro 1.000 Einwohner in den letzten drei Jahren kontinu-
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ierlich gestiegen – teilweise aber nur geringfügig. In einzelnen Kreisen zeigt sich auch ein

kontinuierlicher Rückgang der Kennzahlen zwischen 2007 und 2009.

Zum Stichtag 31.12.2009 wohnten in Leistungsträgerschaft des Enzkreises mit 1,29 Leis-

tungsempfängern pro 1.000 Einwohner am wenigsten Erwachsene stationär, in Leistungs-

trägerschaft des Landkreises Ravensburg mit 2,51 am meisten.

Beim Kreisvergleich fällt folgendes auf:

 Die durchschnittliche Leistungsdichte ist bei den Stadtkreisen mit 2,08 Leistungsemp-

fängern pro 1.000 Einwohner höher als bei den Flächenkreisen mit 1,78. Dies ist vor al-

lem auf deutliche Unterschiede zwischen den Städten und den Landkreisen bei den Leis-

tungen für Menschen mit einer seelischen Behinderung zurückzuführen (vergleiche auch

die differenzierte Auswertung nach Behinderungsarten im folgenden Kapitel B 1.3).

 Auch einzelne Flächenkreise weisen sehr hohe Leistungsdichten im stationären Wohnen

Erwachsener auf, häufig in Verbindung mit einem überdurchschnittlich hohen Angebot

an stationären Wohnplätzen bzw. der Existenz von Spezialeinrichtungen im Kreis.

 Einen Einfluss auf die Dichte stationärer Leistungen hat auch die jeweilige Altersstruk-

tur der Leistungsempfänger, da mit zunehmendem Alter häufig der Bedarf an professio-

neller Unterstützung beim Wohnen steigt. Ein Vergleich mit Grafik 36 in Kap. C zeigt,

dass Landkreise, in denen es in Relation zur Bevölkerung überdurchschnittlich viele älte-

re Menschen in den Tagesstrukturangeboten der Eingliederungshilfe gibt, häufig (aber

nicht immer) auch eine überdurchschnittlich hohe Leistungsdichte im stationären Wohnen

Erwachsener haben. Dies trifft z.B. auf den Landkreis Ravensburg zu, der in beiden Di-

mensionen die höchsten Werte aufweist. Andersherum haben mit dem Enzkreis, der

Stadt Baden-Baden sowie den Landkreisen Heilbronn und Tuttlingen vier von fünf Krei-

sen, deren Leistungsdichte im stationären Wohnen Erwachsener um mehr als 20 % unter

dem Durchschnittswert für Baden-Württemberg liegt, mit Abstand am wenigsten über 50-

jährige Werkstattbeschäftigte und Besucher von Förder- und Betreuungsgruppen pro

1.000 Einwohner. Durch die wachsende Zahl älterer Menschen mit Behinderung wird die

Leistungsdichte im stationären Wohnen in den nächsten Jahren voraussichtlich weiter

steigen, wenn es nicht gelingt, alternative Formen der Unterstützung für diesen Perso-

nenkreis zu entwickeln.

 Demografische Faktoren und die traditionell gewachsene Angebotsstruktur bilden den

Rahmen für gezielte Steuerungsimpulse der Kreise im Rahmen der übergreifenden So-

zialplanung und der einzelfallbezogenen Hilfeplanung. Solche Impulse können zum Bei-

spiel von gezielten Maßnahmen zum Ausbau offener Hilfen und der Flexibilisierung am-

bulanter Wohnangebote ausgehen. Um einen Überblick über die Bandbreite der Rege-

lungen im ambulanten Wohnen in den Stadt- und Landkreisen zu gewinnen, hat der

Kommunalverband für Jugend und Soziales in diesem Jahr im Auftrag der Kreise eine

Umfrage gemacht. Die Ergebnisse werden derzeit aufbereitet und den Kreisen anschlie-

ßend zur Verfügung gestellt. Auf die Entwicklung im ambulanten Wohnen und mögliche

Interdependenzen mit dem stationären Wohnen wird in den folgenden Kapiteln B. 2 und

B. 3 noch einmal eingegangen.
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Deutlich wird, dass die Leistungsdichte im stationären Wohnen in der Praxis von einer Viel-

zahl von Einzelfaktoren und Rahmenbedingungen mit beeinflusst wird. Diese wirken nicht

isoliert, sondern können sich gegenseitig verstärken oder neutralisieren.
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1.3 Erwachsene Leistungsempfänger nach Art der Behinderung

Neben dem Lebensalter hat auch die Art der Behinderung einen starken Einfluss auf die

Wohnform. Im Folgenden wird daher das stationäre Wohnen erwachsener Menschen sepa-

rat für Leistungsempfänger mit einer geistigen und körperlichen sowie Menschen mit einer

seelischen Behinderung betrachtet. Die differenzierte Betrachtung soll den Kreisen genauere

Aussagen über Entwicklungen und zielgruppenspezifische Steuerungsmöglichkeiten ermög-

lichen.

Erwachsene Empfänger von Leistungen der Eingliederungshilfe für stationäres Wohnen in
Baden-Württemberg, differenziert nach Art der Behinderung, in den Jahren 2005 bis 2009, je-
weils zum Stichtag 31.12.

geistig und körperlich

behindert
seelisch behindert

Stichtag
Fallzahl

absolut
 pro 1.000 EW

Fallzahl

Absolut
 pro 1.000 EW

Zahl der

Teil-

nehmer

31.12.2005 13.272 1,32 3.648 0,36 41

31.12.2006 13.619 1,35 3.955 0,39 41

31.12.2007 14.433 1,36 4.416 0,42 43

31.12.2008 14.644 1,38 4.338 0,41 43

31.12.2009 15.055 1,40 4.692 0,44 44
Anmerkung: In den Jahren 2005 – 2008 konnten nicht alle am Datenvergleich beteiligten Kreise ihre Daten nach der Behinde-
rungsart differenzieren. Die absoluten Fallzahlen und Durchschnittswerte in der obigen Tabelle beziehen sich daher in den
Einzeljahren auf unterschiedliche Grundgesamtheiten. Dies erklärt auch Abweichungen zu den vorangehenden Tabellen mit
den (nicht nach Behinderungsart differenzierten) Gesamt-Fallzahlen im stationären Wohnen.

In Baden-Württemberg standen zum Jahresende 2009 rund 15.000 erwachsenen Men-

schen mit einer geistigen und körperlichen Behinderung im stationären Wohnen weniger als

5.000 Leistungsempfänger mit einer seelischen Behinderung gegenüber. Die Dynamik der

Fallzahlentwicklung war jedoch in den letzten fünf Jahren in der Gruppe der seelisch behin-

derten Menschen deutlich größer. Die Zahl der Leistungsempfänger pro 1.000 Einwohner

nahm hier zwischen 2005 und 2009 um mehr als 20 % zu, bei den Leistungsempfängern mit

einer geistigen und körperlichen Behinderung waren es 6 % (allerdings auf der Basis eines

höheren absoluten Ausgangswertes). In Einzeljahren können Schwankungen durch die un-

terschiedliche Zusammensetzung der Grundgesamtheit, auf deren Basis die Durchschnitts-

werte berechnet wurden, auftreten.

Eine ähnliche Entwicklung war in den letzten Jahren auch bei den Werkstattbeschäftigten zu

beobachten. In beiden Fällen passt dies zu der Beobachtung, dass seelisch behinderte Men-

schen einen großen Teil der Neufälle in der Eingliederungshilfe ausmachen.

Die folgenden Grafiken zeigen die Entwicklung in den einzelnen Stadt- und Landkreisen in

den vergangenen drei Jahren auf.

Die Zahl der erwachsenen Leistungsempfänger mit einer geistigen und körperlichen Be-

hinderung im stationären Wohnen reichte im Jahr 2009 von 0,91 Leistungsempfängern pro
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1.000 Einwohner in der Stadt Baden-Baden bis zu 1,96 im Landkreis Ravensburg. Die Stadt-

kreise haben mit 1,47 Leistungsempfängern pro 1.000 Einwohner zwar im Durchschnitt eine

etwas höhere Leistungsdichte als die Flächenkreise (1,38), der Unterschied ist aber nicht

signifikant und bei den Kreisen mit den höchsten Leistungsdichten handelt es sich aus-

schließlich um Flächenkreise. Auffällig ist, dass diese Kreise meist Standorte traditionsrei-

cher Komplex- oder Spezialeinrichtungen für Menschen mit einer geistigen oder mehrfachen

Behinderung sind (Ausnahme: Landkreise Heidenheim und Hohenlohekreis). Dies weist auf

mögliche Zusammenhänge mit der Angebotsstruktur hin (vergleiche auch die Ausführungen

im vorigen Kapitel).

Die Leistungsdichten im stationären Wohnen von Menschen mit einer seelischen Behinde-

rung variieren zwischen den Kreisen beträchtlich. Die Unterschiede fallen noch deutlicher

aus als bei den Menschen mit einer geistigen und körperlichen Behinderung. Die Stadt Hei-

delberg weist mit 0,89 Leistungsempfängern pro 1.000 Einwohner einen mehr als vier Mal so

hohen Wert auf als der Enzkreis mit 0,2. Zu berücksichtigen sind die auf Kreisebene relativ

geringen absoluten Fallzahlen.

Stadt- und Landkreise mit vielen geistig und körperlich behinderten Menschen im stationären

Wohnen haben nicht zwingend auch eine hohe Zahl an stationär wohnenden seelisch behin-

derten Leistungsempfängern.

Deutliche Unterschiede im stationären Wohnen von Menschen mit einer seelischen Behinde-

rung gibt es zwischen den Stadt- und den Flächenkreisen:

 Dies liegt zum einen daran, dass in den Städten insgesamt mehr Menschen mit einer

seelischen Behinderung Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Eine mögliche Ur-

sache sind selektive Zuzüge in die Städte infolge der vorhandenen zentralen Infrastruk-

turangebote (zum Beispiel psychiatrische Kliniken und das oft dichtere Netz spezifischer

ambulanter Unterstützungsangebote in deren Umfeld), aber auch das spezifische Milieu

der Städte, das in der Regel ein „anonymeres“ Wohnen ermöglicht

 Gleichzeitig können durch den höheren Individualisierungsgrad in den Städten eventuell

Menschen mit einer chronischen psychischen Erkrankung seltener auf soziale Netzwerke

zurückgreifen, die meist Voraussetzung für einen Verbleib im privaten Umfeld sind.
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Grafik 13

Erwachsene Leistungsempfänger in der Eingliederungshilfe mit einer geistigen

und körperlichen Behinderung im stationären Wohnen pro 1.000 Einwohner zum Stichtag 31.12.

in den Jahren 2007, 2008 und 2009
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Grafik 14

Erwachsene Leistungsempfänger in der Eingliederungshilfe mit einer seelischen Behinderung

im stationären Wohnen pro 1.000 Einwohner zum Stichtag 31.12.

in den Jahren 2007, 2008 und 2009
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Eine mögliche Ursache für Unterschiede zwischen den Kreisen kann auch die im Einzelfall

unterschiedliche Abgrenzung der Eingliederungshilfe von der Hilfe zur Pflege und den

Langzeithilfen für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten sein.

Hinweise auf Zusammenhänge ergeben sich beim Vergleich der kreisspezifischen Leis-

tungsdichten beim stationären Wohnen seelisch behinderter Menschen in der Eingliede-

rungshilfe mit denen der vollstationären Hilfe zur Pflege für Personen unter 65 Jahren, da

dieser Personenkreis sich in verschiedenen Kreisen mindestens zur Hälfte aus Menschen

mit einem Pflegebedarf aufgrund einer chronischen psychischen Erkrankung zusammen-

setzt.

Die folgende Landkarte zeigt, dass die Stadtkreise sowohl in der vollstationären Hilfe zur

Pflege für unter 65-Jährige als auch im stationären Wohnen seelisch behinderter Menschen

im Rahmen der Eingliederungshilfe eine überdurchschnittliche Leistungsdichte haben. Bei
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einem Teil der Flächenkreise gibt es Hinweise auf einen gegenläufigen Zusammenhang: So

weisen die Flächenkreise mit der höchsten Dichte an Leistungen für das stationäre Wohnen

seelisch behinderter Menschen (Reutlingen, Freudenstadt, Ravensburg, Ortenaukreis, Land-

kreis Heidenheim) alle unterdurchschnittliche Werte bei der vollstationären Hilfe zur Pflege

für unter 65-Jährige auf. Vor allem bei den Landkreisen Reutlingen und Freudenstadt ist der

Zusammenhang sehr stark ausgeprägt. Andersherum haben die Flächenkreise mit den mei-

Grafik 15
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sten Leistungsempfängern unter 65 Jahren in der vollstationären Hilfe zur Pflege alle eine

deutlich unter dem Durchschnitt liegende Leistungsdichte im stationären Wohnen seelisch

behinderter Menschen.

Insgesamt erhielten zum Jahresende 2008 knapp 4.900 Personen unter 65 Jahren in Baden-

Württemberg Leistungen der vollstationären Hilfe zur Pflege. Bei wie vielen davon es sich um

Menschen mit einer chronischen psychischen Erkrankung handelt, kann derzeit nicht exakt

beziffert werden.

1.4 Bruttoausgaben im stationären Wohnen
(Grafiken 16 – 18)

Erstmalig wurden für das Jahr 2009 die Bruttoausgaben im stationären Wohnen erhoben. Es

handelt sich dabei um die Hilfen zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkei-

ten (§55 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX) in einer Einrichtung. Die Ausgaben beziehen sich auf die er-

wachsenen Leistungsempfänger im stationären Wohnen, da die Leistungen für das Wohnen

von Kindern in der Regel unter die Hilfen zu einer angemessenen schulischen Ausbildung

fallen. Dem entsprechend werden die Aufwendungen bei der Berechnung der durchschnittli-

chen Fallkosten auf die Zahl der erwachsenen Leistungsempfänger bezogen.

Nicht enthalten sind die:

 Aufwendungen mit Erstattungsanspruch nach §106 / §108 SGB XII

 eventuell zeitgleich gewährte Leistungen für die Tagesstruktur

Mit der Einführung des §35 SGB XII am 01. Januar 2005 ist die separate Erfassung der ver-

schiedenen Sozialleistungen (Eingliederungshilfe, Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunter-

halt) für alle Träger der Sozialhilfe rechtsverbindlich. Es soll eine getrennte Zuordnung der

Ausgaben und Einnahmen zur jeweiligen Hilfeart erfolgen, damit die reinen Maßnahmekos-

ten sichtbar werden. In der Praxis ist es jedoch nicht immer möglich, dem Prinzip der „korrek-

ten Verbuchung“ zu folgen, sodass es weitere vom Statistischen Bundesamt zugelassene

alternative Verbuchungsmöglichkeiten gibt.

Dem entsprechend verbuchen die Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg die Ausga-

ben und Einnahmen nach drei verschiedenen Buchungsvarianten. Im Folgenden haben wir

daher die Ergebnisse in drei Gruppen von Kreisen dargestellt, die untereinander vergleichba-

re Buchungsvarianten anwenden.

Je nach Buchungsvariante ergeben sich durchschnittliche Bruttoausgaben pro Leistungs-

empfänger zwischen knapp 29.500 und 31.200 €. Sehr viel stärker ist die Varianz zwischen

den Kreisen, insbesondere bei der Variante a): Hier variiert der Aufwand pro Leistungsemp-

fänger in den Kreisen zwischen 23.300 Euro und 37.300 Euro. Zu berücksichtigen ist, dass

die unterschiedliche Höhe der Kosten für Unterkunft und Heizung in den Stadt- und Land-
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kreisen das Ergebnis beeinflussen kann. Ein Vergleich des Aufwands pro Leistungsempfän-

ger ist also auch innerhalb der gleichen Buchungsvariante nur bedingt möglich.

Auffällig ist, dass bis auf wenige Ausnahmen diejenigen Kreise, die jeweils die höchsten

durchschnittlichen Fallkosten aufweisen, eine unterdurchschnittliche Dichte erwachsener

Leistungsempfänger im stationären Wohnen haben. Dies könnte ein Hinweis darauf sein,

dass in diesen Kreisen vor allem Menschen mit einem sehr hohen Hilfebedarf und einer ent-

sprechend höheren Vergütung für die Maßnahmepauschale stationär wohnen.

Der Vergleich ermöglicht eine erste Standortbestimmung. Für das nächste Berichtsjahr sollte

nochmals geprüft werden, inwieweit nicht doch eine einheitliche, optimierte Datenbasis für

alle Kreise (z.B. bei Heranziehen des Nettoaufwands) möglich ist.
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Grafik 16

Bruttoausgaben im stationären Wohnen pro Leistungsempfänger

am 31.12.2009 - Buchungsvariante a)
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Grafik 17

Bruttoausgaben im stationären Wohnen pro Leistungsempfänger

am 31.12.2009 - Buchungsvariante b)
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Grafik 18

Bruttoausgaben im stationären Wohnen pro Leistungsempfänger

am 31.12.2009 - Buchungsvariante c)
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1.5 Vergleich Baden-Württemberg - Bund

Basis für einen Vergleich zwischen Baden-Württemberg und dem Bund sind die jährlichen

Erhebungen der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Sozialhilfeträger (BAGüS).1

Aufgrund methodischer Unterschiede bei der Datenerhebung ist ein Vergleich lediglich für

die Fallzahlen möglich. In den Aufwandszahlen für das Wohnen, die die überörtlichen Sozi-

alhilfeträger an die BAGüS melden, sind im Gegensatz zu Baden-Württemberg in der Regel

die Aufwendungen für die interne Tagesstruktur sowie für Leistungen der Grundsicherung

und der Hilfe zum Lebensunterhalt enthalten.

Vergleichsbasis ist das Jahr 2008, da die Daten auf Bundesebene für 2009 noch nicht vor-

liegen.

Die Ergebnisse des Vergleichs lassen sich wie folgt zusammenfassen:

 Analog zu Baden-Württemberg sind auch im Bund die Fallzahlen im stationären Wohnen

zwischen 2005 und 2008 zwar weiter gestiegen; das Wachstum hat sich aber gegenüber

früheren Jahren sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene deutlich verlangsamt.

Insgesamt fiel der Anstieg der Leistungsdichte im stationären Wohnen in Baden-

Württemberg im Vierjahreszeitraum etwas höher aus als im Bund.

 Zwischen 2007 und 2008 blieb sowohl in Baden-Württemberg als auch im Bund die Ge-

samtfallzahl nahezu konstant. Ob sich der wieder stärkere Anstieg der Fallzahlen in Ba-

den-Württemberg zwischen 2008 und 2009 auch in den Bundeszahlen 2009 widerspie-

gelt, muss abgewartet werden.

 In Baden-Württemberg erhielten zum Stichtag 31.12.2008 mit 2,06 Leistungsempfängern

pro 1.000 Einwohner insgesamt weiterhin deutlich weniger Menschen stationäre Leistun-

gen der Eingliederungshilfe als im Bundesdurchschnitt mit 2,5.

 Die niedrigere Gesamtleistungsdichte im stationären Wohnen ist auf eine geringere Zahl

von Erwachsenen zurückzuführen, die stationär wohnen (1,79 erwachsene Leistungs-

empfänger in Baden-Württemberg im Vergleich zu 2,26 im Bundesdurchschnitt). Ledig-

lich zwei bayerische Bezirke hatten eine niedrigere Leistungsdichte im Bereich der Er-

wachsenen als Baden-Württemberg.

 Die Leistungsdichte im stationären Wohnen von Kindern und Jugendlichen lag in Baden-

Württemberg mit 0,25 pro 1.000 Einwohner am 31.12.2008 deutlich über der im Bund

(0,21).

1
Vgl.: BAGüS/consens, Münster 2009: Kennzahlenvergleich der überörtlichen Träger der Sozialhilfe

2007 und 2008, S. 18-20.
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2. Ambulantes Wohnen

Der Prozess der Ambulantisierung wurde bereits vor mehreren Jahren in Baden-

Württemberg und in anderen Bundesländern in Gang gesetzt und gewann in jüngster Zeit

weiter an Dynamik. Beweggründe für eine verstärkte Umsteuerung in ambulante Maßnah-

men sind dabei nicht nur mögliche finanzielle Einsparungen. Ziel ist es, Menschen mit Be-

hinderung eine größere Selbstbestimmung bei der eigenen Lebensgestaltung durch mög-

lichst flexible, auf den individuellen Bedarf zugeschnittene Unterstützungsangebote in ihren

jeweiligen Wohngemeinden zu ermöglichen. Ob und in welcher Höhe sich bei ambulantem

gegenüber stationärem Wohnen eine finanzielle Einsparung ergibt, hängt wesentlich vom

jeweiligen Einzelfall ab.

2.1 Leistungsempfänger insgesamt

Die folgenden Tabellen und Grafiken zum ambulanten Wohnen umfassen alle Personen

 im Ambulant betreuten Wohnen sowie

 im Begleiteten Wohnen in Familien (BWF; früher: Familienpflege)

unabhängig von der jeweiligen Tagesstruktur oder Beschäftigung.

Am 31.12.2009 erhielten knapp 9.100 Menschen in Baden-Württemberg Leistungen der

Eingliederungshilfe für das Wohnen in ambulanter Form. Das sind rund 8 Personen pro

10.000 Einwohner. Die Auswertung der Daten zeigt, dass die gezielten Steuerungsimpulse

der Kreise Wirkung zeigen: Die Zahl der Leistungsempfänger in ambulanten Wohnformen ist

in den letzten Jahren in Baden-Württemberg stark gewachsen und weiter ansteigend, wäh-

rend die Wachstumsraten im stationären Wohnen Erwachsener deutlich niedriger ausfielen.

So nahm die Leistungsdichte im ambulanten Wohnen zwischen 2005 und 2009 um 33 % zu,

im stationären Wohnen Erwachsener lediglich um 9 %.

Die unterschiedliche Dynamik zeigt sich auch beim Blick auf die jährlichen Steigerungsraten:

Im ambulanten Wohnen haben sich die Wachstumsraten zwischen 2005 und 2008 von Jahr

zu Jahr verdoppelt und verblieben 2009 mit einem Wachstum von 9 % gegenüber dem Vor-

jahr (dies entspricht einem Plus von 800 Leistungsempfängern) auf einem hohen Niveau. Im

stationären Wohnen Erwachsener dagegen war die jährliche Wachstumsrate zwischen 2005

und 2008 rückläufig und hat sich lediglich zwischen 2008 und 2009 wieder auf knapp 3 %

erhöht.
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Empfänger von Leistungen der Eingliederungshilfe für ambulantes Wohnen in Baden-Württemberg, diffe-
renziert nach ambulant betreutem Wohnen und Begleitetem Wohnen in Familien in den Jahren 2005 bis
2009, jeweils zum Stichtag 31.12.

Ambulant Betreutes

Wohnen

Begleitetes Wohnen

in Familien
Stichtag

Fall-

zahlen

absolut

 pro

1000

EW
Fall-

zahlen

 pro 1.000

EW

Fall-

zahlen

 pro

1.000 EW

Zahl der

Teil-

nehmer

31.12.2005 6.408 0,63 5.394 0,53 1.014 0,10 42

31.12.2006 6.603 0,65 5.618 0,55 985 0,10 42

31.12.2007 7.385 0,69 6.384 0,59 1.001 0,09 44

31.12.2008 8.315 0,77 7.197 0,67 1.118 0,10 44

31.12.2009 9.089 0,84 7.970 0,74 1.119 0,10 44
Datenbasis: Jährliche Erhebungen des KVJS bei den Stadt- und Landkreisen im Rahmen des Projekts „Datener-
fassung in der Eingliederungshilfe“. Hinweis: Die absoluten Fallzahlen sind aufgrund der unterschiedlichen Da-
tenbasis lediglich für die Jahre 2005 – 2006 und 2007 – 2009 vergleichbar.

Die Grafiken 19 und 20 stellen die Entwicklung ambulanter Wohnformen (Ambulant betreu-

tes Wohnen und Begleitetes Wohnen in Familien insgesamt) in den einzelnen Stadt- und

Landkreisen in Baden-Württemberg dar.

Grafik 19 zeigt, dass in der überwiegenden Zahl der Stadt- und Landkreise die Zahl der

Leistungsempfänger in ambulanten Wohnformen pro 1.000 Einwohner zwischen 2008 und

2009 gestiegen ist, in Einzelfällen um mehr als 30 %. Das Tempo der Entwicklung verläuft

unterschiedlich. Während sich in einigen Kreisen mit bereits relativ hohen Werten gewisse

„Sättigungstendenzen“ zeigen, weisen andere weiterhin deutliche Steigerungsraten auf.

Am 31.12.2009 reicht die Bandbreite von 0,48 Leistungsempfängern pro 1.000 Einwohner

im Landkreis Heilbronn bis zu 1,54 im Landkreis Ravensburg. Die Spannweite ist damit ge-

nau so groß wie im Vorjahr.
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Die differenzierte Betrachtung zeigt, dass das Begleitete Wohnen in Familien mit einem

Anteil von ca. 12 % an allen ambulanten Wohnformen in Baden-Württemberg gegenüber

dem Ambulant betreuten Wohnen quantitativ eine eher kleine Rolle einnimmt. Durch den

starken Anstieg der Fallzahlen im Ambulant betreuten Wohnen seit 2005 bei gleichzeitig

konstanten Fallzahlen im Begleiteten Wohnen in Familien hat sich das Gewicht weiter in

Richtung Ambulant betreutes Wohnen verschoben.

Der Kreisvergleich in Grafik 20 verdeutlicht, dass das Begleitete Wohnen in Familien insbe-

sondere in den Städten eine unterdurchschnittliche Rolle spielt (Ausnahme: Stadt Heilbronn).

Deutlich überdurchschnittliche Werte haben wie in den Vorjahren die Landkreise Ravensburg

(0,39), Schwäbisch Hall (0,38), Biberach (0,30) und Sigmaringen (0,27).

Im Ambulant betreuten Wohnen lassen sich ebenfalls Muster feststellen, die auf Stadt-

Landkreis-Unterschiede verweisen. Die Bandbreite reicht hier von 0,43 Leistungsempfängern

pro 1.000 Einwohner im Landkreis Heilbronn und im Zollernalbkreis bis zu 1,33 in der Stadt

Heilbronn. Neben der Stadt Heilbronn weisen die Landkreise Reutlingen, Tübingen, der Bo-

denseekreis, die Landkreise Ravensburg und Waldshut sowie die Stadt Stuttgart mit einer

Leistungsdichte von über 1 einen Wert auf, der um mehr als ein Drittel über dem Durch-

schnitt in Baden-Württemberg liegt. Da insbesondere die Unterschiede zwischen Stadt- und

Flächenkreisen sehr stark zusammenhängen mit der unterschiedlichen Zahl seelisch behin-

derter Leistungsempfänger, wird im nächsten Kapitel B.2.2 die Entwicklung im ambulanten

Wohnen differenziert nach Behinderungsarten dargestellt.

Grafik 20

Leistungsempfänger in der Eingliederungshilfe differenziert nach ambulant betreuten Wohnen und

begleiteten Wohnen in Familien pro 1.000 Einwohner am 31.12.2009
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2.2 Leistungsempfänger nach Art der Behinderung

Fast 6.000 der insgesamt rund 9.000 Menschen im ambulanten Wohnen in Baden-

Württemberg und damit rund zwei Drittel aller Leistungsempfänger haben eine seelische

Behinderung.

Empfänger von Leistungen der Eingliederungshilfe für ambulantes Wohnen (Ambulant betreu-
tes Wohnen und Begleitetes Wohnen in Familien) in Baden-Württemberg, differenziert nach
Behinderungsart in den Jahren 2005 bis 2009, jeweils zum Stichtag 31.12.

geistig und körperlich

behindert
seelisch behindert

Stichtag
Fallzahl

absolut
 pro 1.000 EW

Fallzahl

absolut
 pro 1.000 EW

Zahl der

Teil-

nehmer

31.12.2005 2.228 0,22 4.117 0,41 41

31.12.2006 2.302 0,23 4.245 0,42 41

31.12.2007 2.596 0,24 4.726 0,45 43

31.12.2008 2.890 0,27 5.260 0,49 43

31.12.2009 3.259 0,30 5.830 0,54 44
Datenbasis: Jährliche Erhebungen des KVJS bei den Stadt- und Landkreisen im Rahmen des Projekts „Datenvergleich in der
Eingliederungshilfe“. Zu beachten ist, dass in den Vorjahren nicht alle Kreise ihre Daten nach Behinderungsarten differenzieren
konnten. Deshalb ergeben sich in der Summe Abweichungen zur vorhergehenden Tabelle mit den Gesamtzahlen der ambulan-
ten Leistungsempfänger.

Der Anstieg der Gesamtzahl im ambulanten Wohnen zwischen 2005 und 2009 erfolgte so-

wohl durch eine wachsende Zahl von Menschen mit einer geistigen und körperlichen Behin-

derung im ambulanten Wohnen als auch durch einen weiteren Anstieg der Zahl seelisch be-

hinderter Menschen. Prozentual stieg die Leistungsdichte zwischen 2005 und 2009 bei Men-

schen mit einer geistigen und körperlichen Behinderung mit 36% sogar etwas stärker an als

bei Menschen mit einer seelischen Behinderung mit 32 %. Der Anstieg erfolgte bei den Men-

schen mit einer seelischen Behinderung aber auf der Basis eines höheren Ausgangswerts.

Die absolute Fallzahl im ambulanten Wohnen ist bei den Leistungsempfängern mit einer see-

lischen Behinderung etwas stärker angestiegen als bei den geistig und körperlich behinder-

ten Menschen.

Die Grafiken 21 und 22 zeigen die Entwicklung der Zahl der Leistungsempfänger im ambu-

lanten Wohnen insgesamt (Ambulant betreutes Wohnen und Begleitetes Wohnen in Famili-

en) in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs in den letzten drei Jahren, diffe-

renziert für Menschen mit einer geistigen und körperlichen sowie einer seelischen Behinde-

rung.

In fast allen Kreisen ist die Zahl der geistig und körperlich behinderten Leistungsempfän-

ger im ambulanten Wohnen in den vergangenen drei Jahren kontinuierlich gestiegen. Die

Leistungsdichte pro 1.000 Einwohner zum Stichtag 31.12.2009 variiert zwischen den Kreisen

beträchtlich. Sie reicht von 0,15 im Zollernalbkreis bis zu 0,67 in den Landkreisen Reutlingen

und Ravensburg. Systematische Unterschiede zwischen den Stadt- und den Flächenkreisen
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lassen sich nicht feststellen, die jeweiligen Durchschnittswerte sind fast identisch. Abgese-

hen von den Städten Heilbronn und Pforzheim sind es Flächenkreise, die die höchsten Leis-

tungsdichten im ambulanten Wohnen aufweisen, oft solche mit traditionsreichen stationären

Einrichtungen für geistig und mehrfach behinderte Menschen. Dies hängt damit zusammen,

dass ein Teil der Träger der stationären Einrichtungen in engem Zusammenwirken mit den

jeweiligen Kreisen früh mit dem Aufbau ergänzender ambulanter Angebote begonnen hat.

Die Wechselwirkungen zwischen den Entwicklungen im stationären und ambulanten Woh-

nen sind vielschichtig. Im folgenden Kapitel B.3, das einen Gesamtüberblick über das Woh-

nen von Menschen mit Behinderung gibt, werden mögliche Zusammenhänge unter zusätzli-

cher Einbeziehung des privaten Wohnens nochmals beleuchtet. Bereits an dieser Stelle lässt

sich jedoch sagen: Viele Leistungsempfänger im ambulanten Wohnen bedeuten nicht gleich-

zeitig wenig Leistungsempfänger im stationären Wohnen und umgekehrt. Dies dürfte zum

einen daran liegen, dass Umbauprozesse relativ lange dauern und sich ein Umsteuern bei

den Neufällen erst mittelfristig im Bestand auswirkt. Gleichzeitig beeinflussen andere Fakto-

ren – insbesondere die jeweilige Altersstruktur der Leistungsempfänger, aber auch die vor-

herrschenden Familienstrukturen, die Angebote im schulischen Bereich oder geografische

Bedingungen - die von den Kreisen nicht unmittelbar beeinflusst werden können, die Ent-

wicklung der Wohnformen.

Stetig ansteigende Fallzahlen in den meisten Stadt- und Landkreisen und große Unterschie-

de bei der Leistungsdichte sind auch für das ambulante Wohnen von Menschen mit einer

seelischen Behinderung charakteristisch (Grafik 22).

 Die Zahl der Leistungsempfänger mit einer seelischen Behinderung pro 1.000 Einwohner

zum Stichtag 31.12.2009 reicht von 0,23 im Enzkreis bis zu 0,94 im Landkreis Tübingen.

Analog zum stationären Wohnen weisen die Stadtkreise mit 7 Leistungsempfängern pro

10.000 Einwohner im Durchschnitt einen deutlich höheren Wert auf als die Flächenkreise

mit 5. Mit Ausnahme der Stadt Baden-Baden liegt die durchschnittliche Leistungsdichte in

allen Stadtkreisen über dem Durchschnitt in Baden-Württemberg. Auffällig ist insbeson-

dere das teilweise starke Gefälle zwischen den Städten und den sie unmittelbar umge-

benden „Kragenkreisen“. Auf mögliche Ursachen für die Stadt- Landkreis-Unterschiede

bei den Leistungen für Menschen mit einer seelischen Behinderung (z.B. selektive Wan-

derungen, unterschiedliche Infrastrukturausstattung und Milieus) wurde in Kapitel B.1.3

bereits eingegangen.

 Die großen Unterschiede, die sich auch innerhalb der Flächenkreise zeigen, machen

deutlich, dass Stadt-Land-Unterschiede nur eine mögliche Erklärung sind. Es gibt Hin-

weise dafür, dass gezielte Steuerungsimpulse der Leistungsträger in Verbindung mit

entsprechenden Aktivitäten der Träger zum Ausbau offener und ambulanter Angebote

ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. Beispiele sind etwa der frühe Ausbau leistungsfähi-

ger Gemeindepsychiatrischer Verbünde im Bodenseekreis und im Landkreis Ravensburg

oder der bereits im Jahr 2007 erfolgte Abschluss differenzierter, über die Landesrahmen-
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vereinbarung hinausgehender Leistungsvereinbarungen für das ambulant betreute Woh-

nen seelisch behinderter Menschen zwischen Kreis und Trägern im Landkreis Tübingen.

 Zum anderen dürften sich auch die Unterschiede zwischen den Flächenkreisen teilweise

durch unterschiedliche sozio-demografische Rahmenbedingungen (siehe oben), die

einen unterschiedlichen Bedarf an fachlicher Unterstützung beim Wohnen von Menschen

mit einer seelischen Behinderung zur Folge haben, erklären.

 Die Zusammenhänge mit der Entwicklung im stationären Wohnen seelisch behinderter

Menschen sind nicht eindeutig. Es gibt sowohl Hinweise auf Entlastungseffekte für das

stationäre Wohnen durch den Ausbau ambulanter Angebote als auch Hinweise auf mög-

liche „Mitnahmeeffekte“. Ein differenzierteres Bild ergibt sich, wenn das private Wohnen

mit berücksichtigt wird (vgl. das folgende Kapitel B.3.1).

Grafik 21

Leistungsempfänger in der Eingliederungshilfe mit einer geistigen und körperlichen Behinderung im ambulanten

Wohnen pro 1.000 Einwohner zum Stichtag 31.12. in den Jahren 2007, 2008 und 2009

(Ambulant Betreutes Wohnen und Begleitetes Wohnen in Familien)
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Grafik 22

Leistungsempfänger in der Eingliederungshilfe mit einer seelischen Behinderung

im ambulanten Wohnen pro 1.000 Einwohner zum Stichtag 31.12. in den Jahren 2007, 2008 und 2009

(Ambulant Betreutes Wohnen und Begleitetes Wohnen in Familien)
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2.3 Ausgaben im ambulanten Wohnen

Neben den Bruttoausgaben im stationären Wohnen wurden im Jahr 2009 auch erstmalig die

Ausgaben im ambulant betreuten Wohnen und im begleiteten Wohnen in Familien erhoben.

Die Ausgaben werden in Beziehung gesetzt zur Zahl der Leistungsempfänger zum Stichtag

31.12.2009.

Die Vergleichbarkeit der Ausgaben im ambulanten Wohnen wird dadurch eingeschränkt,

dass bei einzelnen Kreisen die Aufwendungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt in den aus-

gewiesenen Ausgaben enthalten sein können.

Grafik 23

Ausgaben im ambulant betreuten Wohnen pro Leistungsempfänger

am 31.12.2009
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Die Gesamtausgaben für die knapp 8.000 Leistungsempfänger im ambulant betreuten Woh-

nen in Baden-Württemberg beliefen sich im Jahr 2009 auf rund 58 Mio. Euro. Die durch-

schnittlichen jährlichen Fallkosten lagen bei knapp 7.300 €.

Die Kennziffern liegen in der Mehrheit der Kreise relativ nah beieinander. Es gibt jedoch ein-

zelne Kreise mit größeren Abweichungen. So haben z.B. der Schwarzwald-Baar-Kreis und

der Landkreis Tuttlingen die geringsten durchschnittlichen Kosten pro Leistungsempfänger

im ambulant betreuten Wohnen. Ihre Werte liegen circa 30 % unter dem baden-

württembergischen Durchschnitt.

Beim begleiteten Wohnen in Familien ist vom Landkreis Esslingen sowie vom Ostalbkreis

bekannt, dass die Aufwendungen für den Lebensunterhalt als Bestandteil der Maßnahme

bzw. der Betreuungskosten verbucht werden. Die Leistungen entsprechen denen anderer

Landkreise, jedoch erfolgt keine separate Verbuchung der Aufwendungen für den Lebensun-

terhalt. Der Anteil der Grundsicherung beläuft sich auf circa 30 % der Gesamtkosten. Die

unterschiedliche Verbuchung ist bei der Interpretation der Ausgaben und bei dem Vergleich
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der einzelnen Stadt- und Landkreise zu beachten. Ob auch in weiteren Kreisen Leistungen

für den Lebensunterhalt in den Ausgaben enthalten sind, ist nicht bekannt.

Grafik 24

Ausgaben im begleiteten Wohnen in Familien pro Leistungsempfänger

am 31.12.2009
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Die durchschnittlichen Fallkosten in der Familienpflege waren in Baden-Württemberg mit

knapp 11.000 € pro Leistungsempfänger um 50% höher als im ambulant betreuten Wohnen.

Auffällig war auch die größere Bandbreite der Werte beim Begleiteten Wohnen in Familien:

sie reichte von über 14.000 € im Landkreis Esslingen bis zu rund 6.500 € in der Stadt Karls-

ruhe. Zieht man allerdings im Landkreis Esslingen die in dem genannten Betrag enthaltenen

Kosten für den Lebensunterhalt ab, reduziert sich der Unterschied deutlich.

2.4 Vergleich Baden-Württemberg - Bund

Ein Vergleich der baden-württembergischen Leistungsdaten im ambulanten Wohnen mit den

Daten anderer Bundesländer ist, analog zum stationären Wohnen, nur für die Fallzahlen

möglich, da die Daten zum Aufwand aufgrund methodischer Unterschiede nicht vergleichbar

sind. Vergleichsbasis ist das Jahr 2008, da die aktuellen Daten aus dem Kennzahlenver-

gleich der überörtlichen Sozialhilfeträger für 2009 noch nicht vorliegen.2

Die Ergebnisse des Vergleichs lassen sich wie folgt zusammenfassen:

 Trotz des Anstiegs der Fallzahlen in den letzten Jahren hat das Ambulant Betreute Woh-

nen (ohne Begleitetes Wohnen in Familien) in Baden-Württemberg immer noch eine

deutlich geringere Bedeutung als in anderen Bundesländern. Während es in Baden-

Württemberg zum 31.12.2008 0,77 Leistungsempfänger pro 1.000 Einwohner gab, lag

der Durchschnitt im Bund bei 1,14. Bundesweit den höchsten Wert wies 2008 die Stadt

2
Vgl.: BAGüS/consens, Münster 2009: Kennzahlenvergleich der überörtlichen Träger der Sozialhilfe: Bericht

2007/2008, S. 30-34.
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Hamburg mit 3,21 Leistungsempfängern pro 1.000 Einwohner auf, den niedrigsten Wert

der bayerische Bezirk Oberpfalz mit 0,35.

 Der Anteil der Menschen mit einer geistigen und körperlichen Behinderung im Ambulant

Betreuten Wohnen war in Baden-Württemberg im Jahr 2008 mit fast 36 % gegenüber

dem Bundesdurchschnitt mit knapp 30 % überdurchschnittlich hoch. Der hohe Stellen-

wert, den der Ausbau des Ambulant Betreuten Wohnens in Baden-Württemberg gerade

für diese Zielgruppe hat, zeigt sich auch an zwei weiteren Punkten: Baden-Württemberg

wies zwischen 2005 und 2008 im Bundesvergleich mit Abstand die höchsten prozentua-

len Zuwachsraten im ambulanten Wohnen von Menschen mit einer geistigen Behinde-

rung auf. Der Gesamtzuwachs bei den Fallzahlen verteilte sich hier relativ gleichmäßig

auf Leistungsempfänger mit einer geistigen und körperlichen sowie einer seelischen Be-

hinderung, während in den anderen Bundesländern der Schwerpunkt in der Regel bei

den Menschen mit einer seelischen Behinderung lag.

Grafik 25

Leistungsempfänger im ambulant betreuten Wohnen zum Stichtag 31.12.2008 nach Behinde-
rungsart in Baden-Württemberg und im Bund

Datenbasis: Jährliche Erhebungen des KVJS bei den Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg im Rahmen
des Projekts „Datenerfassung in der Eingliederungshilfe“; Vergleichszahlen: BAGüS/consens, Münster, 2009:
Kennzahlenvergleich der überörtlichen Träger der Sozialhilfe 2007 und 2008, S. 39.

 Das Begleitete Wohnen in Familien nimmt als Ergänzungsangebot zum Ambulant betreu-

ten Wohnen in Baden-Württemberg weiterhin eine herausragende Stellung ein. In Baden-

Württemberg werden allein mehr Leistungsempfänger im Begleiteten Wohnen in Familien

versorgt als bei allen anderen überörtlichen Trägern, die hierzu Datenmaterial liefern

konnten, zusammen.

Baden-Württemberg

geistig behindert

29,2%

körperlich

behindert

6,7%

seelisch
behindert

64,1%

BAGüS

geistig behindert

25,7%
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behindert

70,9%
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3. Gesamtüberblick Wohnen

Nachdem in den vorangehenden Kapiteln die Entwicklungen im stationären und ambulanten

Wohnen jeweils separat beschrieben wurden, gibt dieses Kapitel einen Gesamtüberblick

über die Wohnsituation von Menschen mit Behinderung in Baden-Württemberg - einschließ-

lich des privaten Wohnens.

Berücksichtigt werden alle Menschen, für die die Stadt- und Landkreise am 31.12.2009 Ein-

gliederungshilfe gewährt haben, unabhängig davon ob es sich um Leistungen für das Woh-

nen oder die Tagesstruktur (oder eine Kombination von beidem) handelte. Nicht berücksich-

tigt sind Leistungen im Rahmen des Persönlichen Budgets.

Bei den Wohnformen wird unterschieden zwischen:

 Stationärem Wohnen

 Ambulantem Wohnen und

 Privatem Wohnen (ohne Leistungen der Eingliederungshilfe für das Wohnen).

Nach der Gesamtdarstellung erfolgt eine differenzierte Darstellung der Wohnformen für die

Personengruppen der Erwachsenen mit einer geistigen und körperlichen bzw. einer seeli-

schen Behinderung.

3.1 Leistungsempfänger insgesamt

Die folgende Grafik 26 zeigt die Dichte im stationären, ambulanten und privaten Wohnen in

den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs für alle Leistungsempfänger.

Zu berücksichtigen ist, dass bei der Gesamtbetrachtung neben Erwachsenen auch Kinder

und Jugendliche mit Leistungen der Eingliederungshilfe berücksichtigt werden. In der Mehr-

zahl handelt es sich dabei um junge Menschen, die privat bei ihren Eltern wohnen und Leis-

tungen der Eingliederungshilfe für den Besuch eines privaten Schulkindergartens oder einer

privaten Sonderschule erhalten. Schüler öffentlicher Sonderschulen erhalten in der Regel

keine Leistungen der Eingliederungshilfe. Daraus ergibt sich, dass sowohl die Zahl der Leis-

tungsempfänger insgesamt als auch die Bedeutung einzelner Wohnformen wesentlich von

der jeweiligen Schulstruktur beeinflusst wird. In Kreisen, in denen traditionell private Sonder-

schulen und Schulkindergärten überwiegen (wie zum Beispiel in der Region Oberschwaben)

erhalten mehr Kinder und Jugendliche Leistungen der Eingliederungshilfe bei privatem Woh-

nen als in Regionen, in denen die Kinder mit einer geistigen, körperlichen oder Sinnesbehin-

derung überwiegend Kreisschulen in öffentlicher Trägerschaft besuchen.
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Grafik 26

Leistungsempfänger in der Eingliederungshilfe im stationären, ambulanten und privaten Wohnen

pro 1.000 Einwohner am 31.12.2009
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Die oben genannten Besonderheiten der örtlichen Schulstruktur spiegeln sich in den großen

Unterschieden zwischen den Kreisen insbesondere beim privaten Wohnen wider. Während

im Landkreis Ludwigsburg pro 10.000 Einwohner rund 12 Menschen mit Behinderung privat

wohnen, sind es im Landkreis Sigmaringen mit 53 mehr als vier Mal so viel. Alle Kreise mit

einem überdurchschnittlich hohen Anteil privater Sonderschulen (und damit besonders vielen

Kindern und Jugendlichen unter den Leistungsempfängern) weisen erwartungsgemäß auch

einen überdurchschnittlich hohen Anteil privat wohnender Menschen aus. Im Vergleich zum

Vorjahr ergaben sich nur relativ geringe Verschiebungen.

3.2 Erwachsene Leistungsempfänger

3.2.1 Gesamtentwicklung in Baden-Württemberg

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über die Entwicklung der Wohnformen erwachsener

Leistungsempfänger in Baden-Württemberg. Da junge Menschen in schulischer Ausbildung

nicht berücksichtigt werden, entfällt der Einfluss der unterschiedlichen Schulstruktur auf die

Verteilung der Wohnformen.

Zunächst einige Daten zum Wohnen erwachsener Leistungsempfänger im Überblick:

 Von den knapp 43.500 erwachsenen Leistungsempfängern wohnten am 31.12.2009 rund

ein Drittel privat, ein Fünftel in einer ambulanten Wohnform sowie 45 % - und damit im-

mer noch die größte Gruppe - stationär.

 Insgesamt benötigten knapp 29.000 Personen und somit rund zwei Drittel der erwachse-

nen Leistungsempfänger professionelle Unterstützung beim Wohnen.
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 Gegenüber 2005 ist die Gesamtzahl der erwachsenen Menschen, die Unterstützung

beim Wohnen im Rahmen der Eingliederungshilfe benötigen, um nahezu 16 % gestie-

gen.

 Seit 2006 stieg die Leistungsdichte im ambulanten Wohnen stärker an als im stationären

Wohnen (vergleiche Grafik 27). Dadurch erhöhte sich der Anteil der ambulanten Leistun-

gen an allen Leistungen für das Wohnen Erwachsener (der sogenannte Ambulantisie-

rungsgrad) zwischen 2005 und 2009 von 27,1 % auf 31,5 %.

Grafik 27: Veränderungsrate der Leistungsdichte im stationären und ambulanten Wohnen er-
wachsener Menschen mit Behinderung in Baden-Württemberg zwischen 2005 und 2009 in Pro-
zent

Jährliche Steigerungsrate der Zahl der erwachsenen Leistungsempfänger im stationären und

ambulanten Wohnen pro 1.000 Einwohner zwischen 2005 und 2009 in Prozent

3,2

6,2

2,3

11,6

33,0

8,9

3,6

0,0

9,1

2,8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1

ambulant

2005-2006

stationär

2006-2007 2007-2008 2005-20092008-2009

in %



B. Wohnen 53

Die folgende Grafik 28 zeigt, dass der Ausbau ambulanter Wohnformen mit einem langsa-

men aber stetigen Rückgang des Anteils des stationären Wohnens in Baden-

Württemberg einherging. Dieser Rückgang hat sich auch im Jahr 2009 fortgesetzt. Er fiel

aber durch den wieder etwas stärkeren Anstieg der Fallzahlen im stationären Wohnen zwi-

schen 2008 und 2009 nur gering aus. Insgesamt reduzierte sich der Anteil der stationär

wohnenden erwachsenen Leistungsempfänger in Baden-Württemberg zwischen 2005 und

2009 um 2,3 %, der Anteil der privat Wohnenden um 0,8 %. Gleichzeitig nahm der Anteil der

Leistungsempfänger im ambulanten Wohnen um rund 3 % zu. Dies ist ein deutlicher Hinweis

darauf, dass der starke Ausbau des ambulanten Wohnens in Baden-Württemberg in den

vergangenen Jahren wesentlich dazu beigetragen hat, den Zuwachs der absoluten Fallzah-

len im stationären Wohnen zu begrenzen.

Grafik 28

Erwachsene Leistungsempfänger in der Eingliederungshilfe nach Wohnformen

und Behinderungsarten zum Stichtag 31.12. in den Jahren 2005 bis 2009
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Anmerkungen: Aufgrund der unterschiedlichen Datenlage setzen sich die Durchschnittswerte in den einzelnen Jahren unter-
schiedlich zusammen: 2005 und 2006 ohne die Städte Freiburg und Mannheim; nach Behinderungsart differenzierte Daten:
2007 ohne Landkreis Rottweil, 2008 ohne die Stadt Heilbronn.

Lediglich ein kleinerer Teil des Anstiegs bei den ambulanten Wohnformen ging zu Lasten

des privaten Wohnens, vor allem zwischen 2008 und 2009. Hierfür dürften vor allem demo-

grafische Veränderungen verantwortlich sein: insbesondere die wachsende Zahl älter wer-

dender Menschen mit Behinderung, die häufig schon über viele Jahre hinweg von ihren nun

selbst schon alten Eltern betreut wurden, sowie eine zunehmende Zahl von Menschen mit

sehr schweren und mehrfachen Behinderungen, die unter den aktuellen Rahmenbedingun-

gen häufig schon in jüngeren Jahren eine stationäre Wohnform benötigen.

Die Wohnformen von Menschen mit einer geistigen und körperlichen sowie einer seelischen

Behinderung unterscheiden sich – wie schon erwähnt – derzeit noch stark: Von den Men-

schen mit einer geistigen und körperliche Behinderung wohnten Ende 2009 immer noch

mehr als die Hälfte stationär, von den Menschen mit einer seelischen Behinderung nur etwa

jeder Dritte. Bei ihnen ist dafür das ambulante Wohnen mit einem Anteil von rund 40 % die
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häufigste Wohnform, rund ein Viertel der seelisch behinderten Leistungsempfänger wohnt

privat - im Vergleich zu rund 37 % der Leistungsempfänger mit einer geistigen und körperli-

chen Behinderung.

3.2.2 Leistungsempfänger mit geistiger und körperlicher Behinderung in den Stadt--

und Landkreisen

Die folgenden Grafiken 29 und 30 zeigen die unterschiedliche Verteilung der Wohnformen

von erwachsenen Leistungsempfängern mit einer geistigen und körperlichen Behinderung in

den Stadt- und Landkreisen im Jahr 2009.

Grafik 29

Erwachsene Leistungsempfänger mit einer geistigen und körperlichen Behinderung

nach Wohnformen pro 1.000 Einwohner am 31.12.2009
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In der überwiegenden Mehrheit der Kreise ist das stationäre Wohnen (mit einem Anteil zwi-

schen 42 und 62 % an allen Wohnformen) immer noch die am weitesten verbreitete Wohn-

form bei Menschen mit einer geistigen und körperlichen Behinderung. Eine wachsende Rolle

spielt das ambulante Wohnen, das in immerhin acht Kreisen bereits einen Anteil zwischen

15 und 20 % hat. Die Anteile des privaten Wohnens schwanken zwischen 28 % und 48 %.

Leistungen für ambulantes Wohnen hatten Ende 2009 einen Anteil von 18 % an den Ge-

samtleistungen für das fachlich unterstützte Wohnen von Menschen mit einer geistigen und

körperlichen Behinderung. Im Jahr 2005 war der sogenannte Ambulantisierungsgrad mit

rund 14,5 % noch deutlich niedriger gewesen.

Da die Prozentanteile in der vorangehenden Grafik sich jeweils auf die Gesamtfallzahlen im

Kreis beziehen, muss deren unterschiedliche Höhe bei der Interpretation berücksichtigt wer-

den. Um die Aussagekraft zu erhöhen, wird daher in der folgenden Grafik die Wohnform auf

die Einwohnerzahl bezogen.
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Grafik 30

Erwachsene Leistungsempfänger mit einer geistigen und körperlichen Behinderung

nach Wohnformen pro 1.000 Einwohner am 31.12.2009
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Mit knapp 6 Leistungsempfängern pro 10.000 Einwohner wohnen im Landkreis Konstanz

und in der Stadt Heidelberg in Bezug auf die Gesamtbevölkerung relativ wenige Menschen

mit einer geistigen und körperlichen Behinderung privat, mit 16 bis 17 Leistungsempfängern

im Landkreis Biberach und dem Neckar-Odenwald-Kreis besonders viele. Eine hohe Zahl

von Leistungsempfängern im privaten Wohnen in einem Kreis bedeutet in der Regel nicht,

dass dort weniger Menschen professionelle Hilfe beim Wohnen benötigen. Vielmehr haben

die meisten Kreise, in denen besonders viele geistig und körperlich behinderte Menschen

privat wohnen, auch eine über dem Durchschnitt liegende Zahl an Leistungsempfängern

insgesamt und, damit verbunden, eine überdurchschnittlich hohe Zahl an Leistungsempfän-

gern im stationären oder ambulanten Wohnen (Ausnahmen Landkreise Freudenstadt, Karls-

ruhe und Rastatt). Dies gilt andersherum auch für die Kreise mit einer besonders geringen

Zahl privat wohnender Menschen: Hier wohnen häufig auch weniger Menschen stationär als

im Durchschnitt Baden-Württembergs.

Ähnliche Zusammenhänge gibt es auch zwischen dem ambulanten und dem stationären

Wohnen. Die Kreise mit der höchsten Zahl von Menschen im ambulanten Wohnen haben

alle auch eine überdurchschnittliche Zahl an Leistungsempfängern im stationären Wohnen.

Diese Ergebnisse weisen darauf hin, dass es strukturelle Faktoren gibt, die die Leistungs-

dichte in den Kreisen insgesamt und damit sowohl die Anzahl der Menschen im ambulanten

als auch im stationären und privaten Wohnen beeinflussen.



56 B. Wohnen

3.2.3 Leistungsempfänger mit seelischer Behinderung in den Stadt- und

Landkreisen

Die Grafiken 31 und 32 beleuchten die Wohnsituation von erwachsenen Menschen mit einer

seelischen Behinderung in den Stadt- und Landkreisen.

Grafik 31

Erwachsene Leistungsempfänger mit einer seelischen Behinderung nach Wohnformen

pro 1.000 Einwohner am 31.12.2009
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Bei nahezu zwei Drittel der Kreise ist das ambulante Wohnen die häufigste Wohnform der

Leistungsempfänger mit einer seelischen Behinderung. Den höchsten Anteil ambulant Woh-

nender hat der Landkreis Tübingen mit 63 %, die niedrigsten Anteile die Landkreise Heil-

bronn und Rastatt mit 30 %. Der Anteil des stationären Wohnens schwankt zwischen 24 %

im Landkreis Emmendingen und 52 % in der Stadt Heidelberg. Der Anteil des privaten

Wohnens war 2009 im Landkreis Tübingen mit 11 % am niedrigsten, im Ortenaukreis mit

37 % am höchsten.

Der Ambulantisierungsgrad – also der Anteil der ambulanten Leistungen an der Gesamt-

zahl der Leistungen für das fachlich unterstützte Wohnen – ist mit durchschnittlich 55 % im

Jahr 2009 bei den Menschen mit einer seelischen Behinderung deutlich höher als bei Leis-

tungsempfängern mit einer geistigen und körperlichen Behinderung. Er schwankt zwischen

38 % in der Stadt Heidelberg und 70 % im Landkreis Tübingen.

Analog zu den Leistungsempfängern mit einer geistigen und körperlichen Behinderung ge-

hen auch bei den Menschen mit einer seelischen Behinderung eine hohe Zahl von Leis-

tungsempfängern im privaten und ambulanten Wohnen und ein hoher Ambulantisie-

rungsgrad nicht zwangsläufig mit einer unterdurchschnittlichen Zahl von Leistungsempfän-

gern in stationären Wohnformen einher.
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Grafik 32

Erwachsene Leistungsempfänger mit einer seelischen Behinderung nach Wohnformen

pro 1.000 Einwohner am 31.12.2009
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So haben die Stadt Heilbronn und der Landkreis Ravensburg zwar mit Abstand die höchste

Zahl ambulant und privat wohnender Menschen mit einer seelischen Behinderung, gleichzei-

tig aber auch überdurchschnittlich viele Menschen im stationären Wohnen und dadurch die

höchste Gesamtleistungsdichte im Wohnen seelisch behinderter Menschen. Dies zeigt wie-

derum, dass sehr viele Faktoren die Höhe der Fallzahlen und die Verteilung der Wohnformen

beeinflussen. Eine Rolle spielen die unterschiedlichen Rahmenbedingungen in den Stadt-

und den Flächenkreisen, auf die bereits an anderer Stelle hingewiesen wurde.

3.3 Vergleich Baden-Württemberg - Bund

Das private Wohnen wird auf Bundesebene nicht erfasst. Deshalb ist ein Vergleich lediglich

für die Wohnformen möglich, für die Leistungen der Eingliederungshilfe gewährt werden.

Da die Daten aus den übrigen Bundesländern für 2009 noch nicht vorliegen, bezieht sich der

Vergleich auf das Jahr 2008.

Die zentralen Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassten3:

 Die Gesamtzahl der Menschen, die Leistungen der Eingliederungshilfe für eine fachlich

unterstützte Wohnform benötigen, ist in Baden-Württemberg und im Bund in den letzten

Jahren weiter gestiegen.

 In Baden-Württemberg ist sowohl die Zahl der Leistungsempfänger im stationären als

auch die im ambulanten Wohnen niedriger als im Bund. Daher war auch die Gesamtleis-

tungsdichte im Wohnen mit 2,83 Leistungsempfängern pro 1.000 Einwohner am

31.12.2008 geringer als im Durchschnitt aller Bundesländer mit 3,64. Lediglich in vier

bayerischen Bezirken benötigten weniger Menschen mit Behinderung professionelle Un-

terstützung beim Wohnen als in Baden-Württemberg.

3
Vgl.: BAGüS/consens, Münster 2009: Kennzahlenvergleich der überörtlichen Sozialhilfeträger 2007

und 2008, S. 36 – 37.
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 Die Ergebnisse des bundesweiten Vergleichs bestätigen, dass die gezielten Steuerungs-

impulse der baden-württembergischen Stadt- und Landkreise das gewünschte Ziel - den

Anstieg der Fallzahlen im stationären Wohnen durch einen Ausbau ambulanter Wohn-

formen zu begrenzen – erreicht haben. „Mitnahmeeffekte“ durch das Entstehen attrakti-

ver ambulanter Wohnangebote sind nicht auszuschließen, dürften sich aber in engen

Grenzen halten. Der Ausbau des ambulanten Wohnens sollte deshalb in Baden-

Württemberg auch weiterhin sehr sorgfältig durch ein individuelles Fallmanagement im

Rahmen der Hilfeplanung begleitet werden.
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C. Tagesstruktur

Zur Unterstützung der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft gibt es für Menschen mit Be-

hinderung spezielle Angebote der Tagesstruktur. Kapitel C gibt einen Überblick über die

Entwicklung der Fallzahlen bei den Angeboten im Sinne des Rahmenvertrages nach § 79

Abs. 1 SGB XII (WfbM, Förder- und Betreuungsgruppen, Tages-/Seniorenbetreuung), die

Altersstruktur und Wohnformen der Leistungsempfänger sowie den Aufwand im Bereich

der Werkstätten. Am Ende jedes Abschnitts erfolgt ein Vergleich der Entwicklung in Baden-

Württemberg mit der im Bund.

1. Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM)

1.1 Leistungsempfänger insgesamt

Die folgenden Grafiken berücksichtigen alle Beschäftigten in einer Werkstatt für behinderte

Menschen, die Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem Leistungstyp I.4.4 erhalten.

Es handelt sich dabei in der Regel um Beschäftigte im Arbeitsbereich der WfbM. Nicht be-

rücksichtigt sind Beschäftigte im Eingangsverfahren oder im Berufsbildungsbereich, für de-

ren Tagesstruktur andere Leistungsträger zuständig sind.

Bezugsgröße für die Berechnung der Kennziffern ist die Zahl der Einwohner in den Stadt-

und Landkreisen in der Altersgruppe von 18 bis unter 65 Jahren, also die Bevölkerung im

erwerbsfähigen Alter insgesamt.

Am 31.12.2009 erhielten in Baden-Württemberg knapp 25.900 Menschen Leistungen der

Eingliederungshilfe für den Besuch einer Werkstatt für behinderte Menschen. Dies bedeutet

rund 38 Werkstattbeschäftigte pro 10.000 Einwohner im erwerbsfähigen Alter.

Die Zahl der Leistungsempfänger ist seit 2005 kontinuierlich gestiegen. Dieser Trend setzte

sich auch 2009 fort: Am 31.12.2009 erhielten ca. 400 Personen mehr Leistungen als im Vor-

jahr. Dies entspricht einem Anstieg um 1,6 %. Der Anstieg der Leistungsdichte (pro 1.000

Einwohner) fiel mit 1,6 % gegenüber den beiden Vorjahren (jeweils + 1,9 %) und insbeson-

dere im Vergleich zu 2005 – 2006 (+ 4,3 %) geringer aus.

Empfänger von Leistungen der Eingliederungshilfe in Werkstätten für behinderte Menschen
(WfbM) in Baden-Württemberg in den Jahren 2005 bis 2009, jeweils zum Stichtag 31.12.

Stichtag Fallzahlen absolut
 pro 1.000 Ew

zwischen 18-65 J.
Zahl der Teilnehmer

31.12.2005 22.371 3,49 42

31.12.2006 23.264 3,64 42

31.12.2007 24.918 3,71 44

31.12.2008 25.462 3,78 44

31.12.2009 25.874 3,84 44
Datenbasis: Jährliche Erhebung des KVJS bei den Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg im Rahmen
des Projekts „Datenerfassung in der Eingliederungshilfe“ jeweils zum Stichtag 31.12.
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Die folgende Grafik 33 bildet die Leistungsdichte auf Kreisebene zum Stichtag 31.12.2009

ab. Die Werte variieren beträchtlich. Während in der Stadt Heidelberg auf 10.000 Einwohner

zwischen 18 und 65 Jahren 25 Werkstattbeschäftigte mit Leistungen der Eingliederungshilfe

kommen, sind es im Landkreis Ravensburg mehr als 61.

Im Gegensatz zu den Leistungen für das Wohnen, wo die Stadtkreise im Durchschnitt eine

höhere Leistungsdichte aufwiesen, haben im Bereich der Werkstätten die Flächenkreise hö-

here Werte. In fast allen Stadtkreisen (Ausnahme Heilbronn und Ulm) liegen die Werte unter

dem Landesdurchschnitt. Ursache sind die im Durchschnitt niedrigeren Fallzahlen bei Men-

schen mit einer geistigen und körperlichen Behinderung, die Durchschnittswerte bei den

Leistungsempfängern mit einer seelischen Behinderung weichen kaum voneinander ab.

Die meisten Kreise weisen einen kontinuierlichen Zuwachs der Gesamtfallzahlen über die

letzten drei Jahre hinweg auf. Weniger als ein Viertel der Kreise hat 2009 im Vergleich zum

Vorjahr konstante oder rückläufige Kennzahlen. Besonders stark fiel der Rückgang in der

Stadt Heilbronn und im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald aus. Auffällig ist auch die

Entwicklung im Landkreis Rottweil und im Schwarzwald-Baar-Kreis: Hier sanken die Fallzah-

len in den letzten drei Jahren entgegen dem Trend im Land kontinuierlich, wenn auch nur in

geringem Umfang.

Die Entwicklungen im Verlauf der letzten Jahre haben nicht zu einer Annäherung der Leis-

tungsdichten geführt. In den Stadt- und Landkreisen mit überdurchschnittlich hohen Aus-

gangswerten steigen die Fallzahlen meist im gleichen Tempo an wie in den übrigen Kreisen.

Eine Ausnahme bildet die Stadt Heilbronn mit dem starken Rückgang im Jahr 2009.

Daneben gibt es Kreise mit einer „traditionell“ niedrigen Leistungsdichte, die sich im Verlauf

der letzten Jahre kaum verändert hat oder sogar noch rückläufig war.
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Grafik 33
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1.2 Leistungsempfänger nach Art der Behinderung

Die nachfolgenden Grafiken differenzieren zwischen Leistungsempfängern mit einer geisti-

gen und körperlichen sowie einer seelischen Behinderung.

Die Auswertung zeigt, dass die Werkstätten immer noch vorwiegend ein Beschäftigungsan-

gebot für Menschen mit einer geistigen und körperlichen Behinderung sind: Menschen mit

einer seelischen Behinderung machten 2009 in Baden-Württemberg mit knapp 6.000 Per-

sonen rund 23 % aller Leistungsempfänger in Werkstätten aus. Ihr Anteil ist aber gegenüber

2005, wo er noch bei 20 % lag, gestiegen.

Die steigende Inanspruchnahme der Werkstätten durch Menschen mit einer seelischen Be-

hinderung wird auch beim Vergleich der behinderungsspezifischen Wachstumsraten der

Leistungsdichte in den vergangenen fünf Jahren deutlich. Die Leistungsdichte ist bei den

WfbM-Beschäftigten mit einer geistigen und körperlichen Behinderung zwischen 2005 und

2009 um rund 7 % gestiegen, bei den Beschäftigten mit einer seelischen Behinderung dage-

gen um rund 30 %, allerdings auf der Basis eines deutlich niedrigeren Ausgangswerts. Die

absoluten Fallzahlen können aufgrund der unterschiedlichen Datenlage in den Einzeljahren

nicht direkt verglichen werden.

Dass immer mehr Menschen mit einer seelischen Behinderung auf Leistungen der Eingliede-

rungshilfe in einer Werkstatt angewiesen sind, dürfte auf eine Vielzahl von Ursachen zurück-

zuführen sein: die Zunahme von psychischen Erkrankungen und Suchterkrankungen insge-

samt, insbesondere auch bei jungen Menschen, häufig in Verbindung mit sehr komplexen

sozialen Problemlagen; gestiegene Anforderungen in der Arbeitswelt und Wirtschaftskrise,

die eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt erschweren; brüchiger werdende

familiäre und soziale Netze durch gestiegene Mobilität und Individualisierung.

Der (auch im Vergleich zu anderen Bundesländern) geringere Fallzahlenzuwachs bei den

Werkstattbeschäftigten mit einer geistigen und körperlichen Behinderung dürfte zum einen

auf die vielfältigen Bemühungen in den letzten Jahren zurückzuführen sein, alternative Be-

schäftigungsmöglichkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt auch für Menschen mit einer

geistigen Behinderung zu erschließen. So wurden im Rahmen der „Aktion 1000 plus“ des

Integrationsamts beim KVJS zwischen 2005 und dem Jahresende 2009 mehr als 1.250 Men-

schen mit einer wesentlichen Behinderung mit einer intellektuellen Beeinträchtigung in regu-

läre Arbeitsverhältnisse vermittelt. Neue Instrumente wie KoBV und BVE wurden etabliert,

die Vernetzung intensiviert. Parallel dazu wurde der Aufbau weiterer Integrationsunterneh-

men gefördert. Zum anderen spielt auch die wachsende Zahl älterer Werkstattbeschäftigter

und die damit einhergehende Zunahme der Verrentungen oder vorzeitiger Austritte aus ge-

sundheitlichen Gründen eine Rolle. Auf mögliche Wechselwirkungen mit der Zunahme der

Zahl der Leistungsempfänger in Förder- und Betreuungsgruppen wird im nächsten Abschnitt

eingegangen.
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Empfänger von Leistungen der Eingliederungshilfe in Werkstätten für behinderte Menschen
(WfbM) in Baden-Württemberg in den Jahren 2005 bis 2009, differenziert nach Art der Behinde-
rung, jeweils zum Stichtag 31.12.

geistige und körperliche

Behinderung
seelische Behinderung

Stichtag
Fallzahl

absolut

 pro 1.000 Ew

(18 – unter 65 J.)

Fallzahl

absolut

 pro 1.000 Ew (18

– unter 65 J.)

Zahl der

Teil-

nehmer

31.12.2005 17.401 2,75 4.372 0,69 41

31.12.2006 17.964 2,78 4.888 0,76 41

31.12.2007 19.024 2,87 5.455 0,82 43

31.12.2008 19.336 2,90 5.525 0,83 43

31.12.2009 19.682 2,95 5.982 0,90 44
Zu beachten ist, dass in den Vorjahren nicht alle Kreise ihre Daten nach Behinderungsarten differenzieren konn-
ten. Deshalb ergeben sich in der Summe Abweichungen zur vorhergehenden Tabelle mit den Gesamtzahlen der
Werkstattbeschäftigten.

Grafik 34 zeigt den aktuellen Stand und die Entwicklung der Leistungsdichte bei den Werk-

stattbeschäftigten mit einer geistigen und körperlichen Behinderung in den Stadt- und

Landkreisen. Während zum 31.12.2009 in der Stadt Heidelberg 19 Leistungsempfänger mit

einer geistigen und körperlichen Behinderung auf 10.000 Einwohner im erwerbsfähigen Alter

kamen, waren es im Landkreis Biberach mit knapp 44 mehr als doppelt so viele. Die durch-

schnittliche Zahl der Leistungsempfänger ist, wie bereits erwähnt, in den Stadtkreisen gerin-

ger als in den Flächenkreisen. Dementsprechend sind unter den Kreisen mit den niedrigsten

Leistungsdichten überproportional viele Städte, unter den Kreisen mit den höchsten Leis-

tungsdichten dagegen ausschließlich Flächenkreise. Die vier Kreise, die mit mehr als 40

Leistungsempfängern pro 10.000 Einwohner zwischen 18 und 65 Jahren die höchsten Leis-

tungsdichten aufweisen, sind allesamt Sitz traditionsreicher Komplex- und Spezialeinrichtun-

gen mit einem gut ausgebauten Angebot an Werkstattplätzen, in der Regel in Verbindung mit

privaten Sonderschulen. Das differenzierte Angebot und der hohe Bekanntheitsgrad könnten

eventuell dazu führen, dass alternative Beschäftigungsmöglichkeiten außerhalb der Werk-

stätten in diesen Kreisen bei den Betroffenen und ihren Bezugspersonen weniger im Blick-

punkt stehen.

Bei den Werkstattbeschäftigten mit einer seelischen Behinderung (Grafik 35) variiert die

Leistungsdichte noch stärker: Während vier Kreise weniger als 5 Leistungsempfänger pro

10.000 Einwohner im erwerbsfähigen Alter aufweisen (Enzkreis, Neckar-Odenwald-Kreis,

Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Baden), sind es im Landkreis Ravensburg, der Stadt Heilbronn

sowie den Landkreisen Waldshut und Freudenstadt mit über 15 Leistungsempfängern mehr

als drei Mal so viele. Woher die großen Unterschiede kommen, lässt sich im Rahmen des

Fallzahlenvergleichs nicht klären. Anders als bei den Leistungen für das Wohnen lassen sich

keine ausgeprägten Unterschiede zwischen den Stadt- und den Flächenkreisen feststellen.

Einige Kreise haben gleichzeitig eine überdurchschnittliche Zahl an seelisch und geistig bzw.

körperlich behinderten Werkstattbeschäftigten, andere weisen nur bei einer Zielgruppe eine

überdurchschnittliche Leistungsdichte auf. Auch im Hinblick auf den Unterstützungsbedarf
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der Werkstattbeschäftigten mit einer seelischen Behinderung (gemessen am jeweiligen An-

teil der Leistungsempfänger in privaten bzw. fachlich unterstützten Wohnformen) ergibt sich

kein einheitliches Bild: Unter den Kreisen mit einer hohen Leistungsdichte im Werkstattbe-

reich gibt es sowohl solche, in denen überdurchschnittlich viele Leistungsempfänger einen

zusätzlichen Unterstützungsbedarf beim Wohnen haben, als auch solche mit überdurch-

schnittlichen Anteilen privat Wohnender. Ähnlich verhält es sich bei den Kreisen, in denen

die Zahl der Werkstattbeschäftigten mit einer seelischen Behinderung eher gering ist.

Grafik 34

Leistungsempfänger in Werkstätten für behinderte Menschen (LT I.4.4) mit einer geistigen und körperlichen

Behinderung pro 1.000 Einwohner im Alter von 18 bis unter 65 Jahren zum Stichtag 31.12.

in den Jahren 2007, 2008 und 2009
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N=19.682

Stadtkreise=2,52

Landkreise=3,02

Anmerkungen: Die Stadt Heilbronn konnte für das Jahr 2008 und der Landkreis Rottweil für das Jahr 2007 die Werkstattbe-
schäftigten nicht vollständig nach Behinderungsarten differenzieren. Die Durchschnittswerte setzen sich wie folgt zusammen:
2007 ohne den Landkreis Rottweil, 2008 ohne die Stadt Heilbronn.

Grafik 35

Leistungsempfänger in Werkstätten für behinderte Menschen (LT I.4.4) mit einer seelischen

Behinderung pro 1.000 Einwohner im Alter von 18 bis unter 65 Jahren

zum Stichtag 31.12. in den Jahren 2007, 2008 und 2009
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2007 2008 2009

N=5.982

Stadtkreise=0,87

Landkreise=0,89

Anmerkungen: Die Stadt Heilbronn konnte für das Jahr 2008 und der Landkreis Rottweil für das Jahr 2007 die Werkstattbe-
schäftigten nicht vollständig nach Behinderungsarten differenzieren. Die Durchschnittswerte setzen sich wie folgt zusammen:
2007 ohne den Landkreis Rottweil, 2008 ohne die Stadt Heilbronn.
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Eine wichtige Rolle dürfte spielen, ob präventive Angebote für Menschen mit einer seeli-

schen Behinderung in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen und welche alternativen

Beschäftigungs- und Tagesstrukturangebote es außerhalb der klassischen Werkstätten gibt.

Da hierzu keine ausreichenden Informationen vorliegen, lässt sich der Einfluss nicht quantifi-

zieren.

Die Veränderungen der Leistungsdichte in den einzelnen Kreisen können wegen der gerin-

gen absoluten Fallzahlen nur sehr vorsichtig interpretiert werden. Einzelne Kreise haben auf

Probleme bei der Abgrenzung durch die Umstellung des EDV-Verfahrens hingewiesen, die

zu Unschärfen geführt haben können.

1.3 Leistungsempfänger nach Alter

(Grafik 36)

Das Alter der Leistungsempfänger in Werkstätten wurde 2009 bereits zum zweiten Mal erho-

ben. Die Analyse der Altersstruktur liefert den örtlichen Leistungsträgern wichtige Hinweise

zur Einschätzung des voraussichtlichen zukünftigen Bedarfs an Werkstattplätzen und not-

wendiger alternativer Angebote für Senioren, die in den nächsten Jahren aus den Werkstät-

ten ausscheiden.

Grafik 36

Beschäftigte in Werkstätten für behinderte Menschen (LT I.4.4)

am 31.12.2009 nach Altersgruppen in Prozent
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unter 21 Jahre 21-30 Jahre 30-40 Jahre 40-50 Jahre 50-60 Jahre 60-65 Jahre 65 Jahre und älter

Rund 17 % der Leistungsempfänger in Werkstätten in Baden-Württemberg waren am

31.12.2009 jünger als 30 Jahre, ein minimaler Anteil (0,2 %) unter 21 Jahre alt. Zu berück-

sichtigen ist, dass in dieser Zahl die überwiegend jungen Menschen im Berufsbildungsbe-

reich, die keine Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten, nicht berücksichtigt sind. Die

zahlenmäßig größte Gruppe bilden derzeit die 40- bis unter 50-Jährigen mit einem Anteil von

34 % an allen Werkstattbeschäftigten. Sowohl der Anteil der jüngsten WfbM-Mitarbeiter unter
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30 Jahren als auch der Anteil der 40 bis 50-Jährigen blieben im Vergleich zum Vorjahr

gleich.

Bedingt durch demografische Veränderungen haben sich die Anteile der älteren Werkstatt-

beschäftigten im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöht. Dies gilt sowohl für die Mitarbeiter ab

60 Jahren, die nun 5 % aller Beschäftigten ausmachen (Vorjahr: 4 %), als auch für die Grup-

pe der 50 bis 60-Jährigen, deren Anteil im Jahr 2009 bei 21 % liegt, gegenüber 20 % im Vor-

jahr. Dass heißt, dass unter der Annahme, dass die Beschäftigten mit 65 Jahren in Rente

gehen, in den nächsten 15 Jahren mehr als ein Viertel der Werkstattbeschäftigten in Baden-

Württemberg aus Altersgründen aus der Werkstatt ausscheiden werden.

In einigen Kreisen sind die Werkstattbeschäftigten älter als in anderen. Den höchsten Anteil

60-Jähriger und Älterer weist der Landkreis Ravensburg auf, wo nahezu ein Zehntel der

Leistungsempfänger das 60. Lebensjahr bereits überschritten hat. Bezieht man die Gruppe

der 50 bis unter 60-Jährigen mit ein, sind es neben dem Landkreis Ravensburg auch die

Stadtkreise Freiburg und UIm sowie der Landkreis Tübingen, die mit einem Anteil über 50-

jähriger Werkstattbeschäftigter zwischen 30 und 32 % vergleichsweise „alte“ Belegschaften

haben.

Der Anteil älterer Menschen an allen Werkstattbeschäftigten sagt noch nichts über die tat-

sächliche Größenordnung der Zielgruppe aus, da er von der jeweiligen Gesamtzahl der

Werkstattbeschäftigten abhängt, die von Kreis zu Kreis sehr unterschiedlich ist. Um den tat-

sächlichen Handlungsbedarf in den Kreisen besser einschätzen zu können, wird daher in der

folgenden Grafik die Zahl älterer Leistungsempfänger ab 50 Jahren in Relation zur Bevölke-

rung gesetzt und damit besser vergleichbar.

Grafik 37

Beschäftigte in Werkstätten für behinderte Menschen (LT I.4.4) und Besucher von

Förder- und Betreuungsgruppen (LT I.4.5 a und b) im Alter ab 50 Jahren pro 1.000 Einwohner

zum Stichtag 31.12. in den Jahren 2008 und 2009
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Zu berücksichtigen ist, dass sowohl ältere Leistungsempfänger in Werkstätten als auch Be-

sucher von Förder- und Betreuungsgruppen berücksichtigt sind. Da die Leistungsempfänger

in den Werkstätten mit Abstand die größte Gruppe sind, lassen sich aus der Gesamtvertei-

lung auch Rückschlüsse über die Situation in den Werkstätten ziehen.

Die Landkreise Ravensburg und Biberach haben mit 14 bzw. 12 Leistungsempfängern ab 50

Jahren in einer Werkstatt oder Förder- und Betreuungsgruppe nicht nur einen hohen Pro-

zentanteil Älterer an allen Werkstattbeschäftigten, sondern auch die höchste Dichte pro

10.000 Einwohner. Weitere Kreise mit mehr als 10 Leistungsempfängern über 50 Jahren

sind die Landkreise Waldshut und Reutlingen, die Städte Heilbronn und Ulm sowie der Orte-

naukreis. Mit maximal 5 Leistungsempfängern über 50 Jahren pro 10.000 Einwohner spielen

die Älteren in der Stadt Baden-Baden, dem Enzkreis sowie den Landkreisen Heilbronn und

Tuttlingen bisher eine vergleichsweise geringere Rolle.

1.4 Leistungsempfänger nach Wohnform

(differenziert nach Art der Behinderung und Alter)

Im Kapitel B „Wohnen“ wurde bereits ein Überblick über die Wohnformen aller erwachsenen

Leistungsempfänger – differenziert nach der Art der Behinderung – gegeben. In diesem Ka-

pitel richtet sich der Blick ausschließlich auf die Wohnformen der Werkstattbeschäftigten.

Analog zur Gesamtbetrachtung erfolgt die Analyse separat für Leistungsempfänger mit einer

geistigen und körperlichen sowie Leistungsempfänger mit einer seelischen Behinderung.

Ergänzt wird diese Betrachtung durch eine neue Grafik, die den Zusammenhang zwischen

dem Alter der Werkstattbeschäftigten und der Wohnform in Baden-Württemberg beschreibt.

Geistige und körperliche Behinderung

Grafik 38 bezieht sich auf geistig und körperlich behinderte Menschen. Am 31.12.2009 leb-

ten in Baden-Württemberg 47 % der geistig oder körperlich behinderten Leistungsempfän-

ger in Werkstätten „privat“ – erhielten also ergänzend zu der Tagesstruktur keine speziellen

Leistungen der Eingliederungshilfe für das Wohnen. Mit einem Anteil von 43 % wohnten fast

genau so viele stationär und lediglich 11 % in einer ambulanten Wohnform. Die Anteile der

einzelnen Wohnformen blieben im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert.

In sechs Kreisen wohnten im Jahr 2009 mehr als 50 % der Leistungsempfänger in Werkstät-

ten stationär (Stadtkreise Heidelberg, Freiburg und Stuttgart, Landkreise Konstanz, Breis-

gau-Hochschwarzwald und Tübingen). Alle Kreise hatten gleichzeitig leicht unterdurch-

schnittliche Anteile ambulant Wohnender, aber auch eine deutlich unter dem Durchschnitt

liegende Zahl an Werkstattbeschäftigten insgesamt. Das führt dazu, dass in den betreffen-

den Kreisen trotz hoher Prozentanteile stationär Wohnender relativ zur Einwohnerzahl nicht

mehr, sondern meist sogar etwas weniger Menschen in einem Wohnheim leben als im
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Durchschnitt aller baden-württembergischen Kreise. Zum Erkennen von Steuerungsoptionen

empfiehlt es sich daher auch immer noch, die jeweilige absolute Zahl mit einzubeziehen. Die

einwohnerbezogenen Kennziffern sind im Bericht nicht separat dargestellt, werden aber bei

der Interpretation mit herangezogen.

Grafik 38

Leistungsempfänger mit einer geistigen und körperlichen Behinderung in Werkstätten für

behinderte Menschen (LT I.4.4) am 31.12.2009 nach Wohnform in Prozent
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stationäres Wohnen ambulantes Wohnen privates Wohnen

Der hohe Prozentanteil stationär Wohnender in Verbindung mit einer unterdurchschnittlichen

Zahl von Leistungsempfängern insgesamt (und im privaten Wohnen) könnte ein Hinweis

darauf sein, dass in diesen Kreisen tendenziell eher Menschen mit einem höheren Unterstüt-

zungsbedarf in den Werkstätten arbeiten, während Menschen mit einer Behinderung, die

weniger Unterstützung benötigen, alternative Beschäftigungsmöglichkeiten zur Verfügung

stehen.

Auch das Alter der Werkstattbeschäftigten dürfte Auswirkungen auf die Wohnform haben. So

könnten sich die hohen Anteile stationär wohnender Werkstattbeschäftigter in der Stadt Frei-

burg und dem Landkreis Tübingen mit dadurch erklären, dass hier die Anteile der 50-

Jährigen und Älteren an den Werkstattbeschäftigten mit am höchsten in Baden-Württemberg

sind.

Der Anteil privat Wohnender war wie im Jahr 2008 im Landkreis Freudenstadt mit 62 %

(Vorjahr 63 %) am höchsten, in der Stadt Heidelberg mit 33 % (Vorjahr 35 %) am geringsten.

Die Landkreise Freudenstadt, Biberach, der Neckar-Odenwald-Kreis, der Alb-Donau-Kreis

und der Ortenaukreis haben neben hohen prozentualen Anteilen auch eine überdurchschnitt-

lich hohe Zahl an privat wohnenden Werkstattbeschäftigten pro 1.000 Einwohner. Für diesen

Personenkreis kann sich mit zunehmendem Alter vermehrt der Bedarf nach einer Wohnver-
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sorgung in einem ambulanten oder stationären Angebot der Eingliederungshilfe ergeben.

Wann ein zusätzlicher Bedarf an Unterstützung beim Wohnen auftritt, hängt auch vom Alter

der privat wohnenden Werkstattbeschäftigten ab.

In einer ambulanten Wohnform leben zwischen 6 % (Alb-Donau-Kreis, Zollernalbkreis und

Landkreis Tuttlingen) und 18 % (Landkreise Sigmaringen und Stadt Heilbronn) aller Leis-

tungsempfänger in Werkstätten mit einer geistigen und körperlichen Behinderung.

Seelische Behinderung

Grafik 39 beleuchtet die Wohnformen von Werkstattbeschäftigten mit einer seelischen Be-

hinderung.

In Baden-Württemberg wohnten fast 60 % der Werkstattbeschäftigten mit einer seelischen

Behinderung am 31.12.2009 privat; nur 17 % lebten stationär in einem Wohnheim und knapp

ein Viertel in einer ambulant betreuten Wohnform. Die Verteilung hat sich im Vergleich zum

Vorjahr nicht wesentlich verändert. Der Anteil der Beschäftigten im ambulanten Wohnen ist

allerdings zu Lasten des privaten und stationären Wohnens leicht gestiegen.

Grafik 39

Leistungsempfänger mit einer seelischen Behinderung in Werkstätten für behinderte Menschen (LT I.4.4) am

31.12.2009 nach Wohnform in Prozent
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stationäres Wohnen ambulantes Wohnen privates Wohnen

In der überwiegenden Mehrheit der Stadt- und Landkreise ist das private Wohnen die häu-

figste Wohnform. Mehr als 70 % der seelisch behinderten Werkstattbeschäftigten wohnen in

Leistungsträgerschaft der Landkreise Emmendingen, Tuttlingen, dem Ortenaukreis, den
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Städten Pforzheim und Baden-Baden privat. Bei drei der genannten Kreise (Ortenaukreis,

Landkreis Emmendingen und der Stadt Baden-Baden) liegt auch die Zahl der privat woh-

nenden Werkstattbeschäftigten in Bezug auf die erwerbsfähige Bevölkerung im Kreis über

dem Landesdurchschnitt. Hinzu kommt noch der Landkreis Ravensburg, bei dem in Relation

zur Bevölkerung am meisten Beschäftigte mit einer seelischen Behinderung in Werkstätten

privat wohnen. Am geringsten ist der Anteil der privat wohnenden Werkstattbeschäftigten mit

38 % im Landkreis Tübingen.

Bei acht Kreisen wohnt mehr als ein Viertel der WfbM-Beschäftigten mit einer seelischen

Behinderung stationär. Überwiegend sind dies Kreise mit einer unterdurchschnittlichen Leis-

tungsdichte, sodass dort die tatsächliche Zahl stationär Wohnender in Bezug auf die Bevöl-

kerung nicht höher als im Durchschnitt aller Kreise ist. In Bezug auf die erwerbsfähige Bevöl-

kerung wohnen dagegen in der Stadt Heilbronn sowie den Landkreisen Freudenstadt,

Waldshut und Schwäbisch Hall mehr als doppelt so viele Werkstattbeschäftigte mit einer

seelischen Behinderung stationär als im Landesdurchschnitt.

Den höchsten Anteil an Werkstattbeschäftigten in ambulant betreuten Wohnformen weist

der Landkreis Tübingen mit 34 % auf, den geringsten mit 12 % der Landkreis Emmendingen.

Die relativ niedrige absolute Zahl der Werkstattbeschäftigten mit einer seelischen Behinde-

rung erschwert die Interpretation der kreisbezogenen Kennziffern und Prozentanteile. Ein-

zelne Kreise haben zudem auf mögliche Unschärfen ihrer Daten hingewiesen.

Zusammenhang zwischen Wohnform und Alter

2009 wurde die Abfrage der Altersstruktur in den Werkstätten für behinderte Menschen so-

wie den Förder- und Betreuungsgruppen erstmals für Leistungsempfänger ab 50 Jahren um

eine Abfrage zur jeweiligen Wohnform ergänzt. Dies ermöglicht Aussagen über Veränderun-

gen der Wohnform mit fortschreitendem Alter, differenziert nach der Art der Behinderung.

Deutlich wird eine starke Abhängigkeit der Wohnform vom Alter vor allem bei Menschen mit

einer geistigen und körperlichen Behinderung.

Während von den unter 50-jährigen WfbM-Beschäftigten in dieser Personengruppe die Hälf-

te privat wohnen, sind es in der Altersgruppe der 50 bis unter 60-Jährigen nur noch 36 %

und bei den über 60-Jährigen noch ein Fünftel. Angesichts der Tatsache, dass WfbM-

Beschäftigte mit einer geistigen Behinderung, wenn sie privat wohnen, am häufigsten bei

ihren Eltern leben, ist dies ein erstaunlich hoher Anteil. Da zum Jahresende 2009 aber ins-

gesamt nur rund 900 Menschen im Alter über 60 Jahren in Baden-Württemberg Leistungen

in einer Werkstatt erhielten, ist die absolute Zahl privat Wohnender in dieser Altersgruppe mit

182 Personen relativ klein.

Parallel zum Anteil privat Wohnender nimmt auch der Anteil ambulant Wohnender mit zu-

nehmendem Alter ab. Ende 2009 wohnten in Baden-Württemberg 64 Werkstattbeschäftigte
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mit einer geistigen und körperlichen Behinderung im Alter über 60 Jahren (7 % aller Beschäf-

tigten in dieser Altersgruppe) in einer ambulanten Wohnform.

Die abnehmenden Anteile privat und ambulant wohnender Werkstattbeschäftigten gehen

einher mit einer entsprechenden Zunahme des Anteils stationär Wohnender: Im Alter ab 60

Jahren wohnen mehr als 70 % der Mitarbeiter mit einer geistigen und körperlichen Behinde-

rung in einem Wohnheim.

Grafik 40

Leistungsempfänger in Werkstätten für behinderte Menschen nach Altersgruppen

und Wohnformen in Baden-Württemberg am 31.12.2009 in Prozent
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Von den Werkstattbeschäftigten mit einer seelischen Behinderung wohnt auch im Alter ab

60 Jahren noch die Mehrheit privat. Die Wohnform verändert sich hier mit zunehmendem

Alter weniger stark als bei Menschen mit einer geistigen und körperlichen Behinderung. Im

Alter ab 50 Jahren findet vor allem eine Verschiebung vom ambulanten hin zum stationären

Wohnen statt.

Zu berücksichtigen bei der Interpretation sind die relativ kleinen absoluten Fallzahlen. Diese

erfordern eine sehr vorsichtige Interpretation, da bereits kleinere Änderungen der absoluten

Fallzahlen relativ große prozentuale Änderungen verursachen können.

Angesichts der wachsenden Zahl älterer Menschen mit einer Behinderung in den kommen-

den Jahren sind die beschriebenen Zusammenhänge von großer Bedeutung für die weitere

Entwicklung der Fallzahlen und des Aufwands in der Eingliederungshilfe. Sie erklären insbe-

sondere die weiter steigenden Fallzahlen bei den unterstützten Wohnformen. Gleichzeitig

wird deutlich, dass älter werdenden Menschen und ihren Familien frühzeitig Unterstützung

angeboten werden muss, um einen überstürzten Umzug in eine stationäre Wohnform z.B.
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durch eine gesundheitliche Krise oder einen kurzfristigen Ausfall der Familienmitglieder, die

das Wohnen bisher begleiten, auffangen zu können. Alle Wohnangebote – einschließlich des

ambulanten Wohnens – müssen sich an die wachsende Zahl Älterer und deren Bedürfnisse

anpassen. Um alle Ressourcen auszunutzen und die Inklusion zu unterstützen, sollten auch

die vorhandenen Unterstützungsangebote für Ältere in den Gemeinden so weit als möglich

einbezogen werden. Viele Kreise haben hier bereits vielversprechende Ansätze entwickelt,

unter anderem im Rahmen der „Neuen Bausteine in der Eingliederungshilfe“, die vom KVJS

begleitet wurden. Die Auswertungen im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung werden

nach Abschluss der laufenden Projekte allen Kreisen im kommenden Jahr zur Verfügung

gestellt.

1.5 Bruttoausgaben je Leistungsempfänger

Seit dem Jahr 2008 werden die Brutto-Ausgaben für Leistungen in Werkstätten für behinder-

te Menschen erhoben. Die Brutto-Betrachtung der Ausgaben verhindert das Einfließen von

Einmaleffekten bei den Einnahmen und verleiht damit der Kennziffer eine zusätzliche Aussa-

gekraft. In den Brutto-Ausgaben enthalten sind die Leistungsvergütungen, die Sozialversi-

cherungsbeiträge, die Fahrtkosten zur Werkstatt und das Arbeitsförderungsgeld nach § 43

SGB IX. Die Bruttoausgaben wurden auf die jeweilige Zahl der Leistungsempfänger im Leis-

tungstyp I.4.4 bezogen. Zu berücksichtigen ist, dass in den Fahrtkosten teilweise auch die

anteiligen Fahrtkosten für Besucher von Förder- und Betreuungsgruppen enthalten sein kön-

nen, da die Verbuchung in der Regel auf die gleiche Kostenstelle erfolgt.

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht weist die durchschnittlichen Brutto-Ausgaben je

Leistungsempfänger insgesamt und die jeweilige Zusammensetzung der Ausgaben für die

Jahre 2008 und 2009 aus.

Die durchschnittlichen Brutto-Ausgaben pro Leistungsempfänger in Werkstätten in Baden-

Württemberg beliefen sich im Jahr 2009 auf rund 13.300 €. Dies sind circa 700 € bzw. 6 %

mehr als im Vorjahr.

Den größten Teil des Gesamtaufwands machen mit rund 10.400 € die Vergütungen aus,

gefolgt von den Sozialversicherungsbeiträgen mit rund 1.400 €, den Fahrtkosten mit rund

1.300 € und dem Arbeitsförderungsgeld mit rund 300 €.

Der Zuwachs fällt bei den Fahrtkosten am höchsten aus; sowohl prozentual als auch in abso-

luten Zahlen. Der Ausgabenzuwachs von ca. 100 € bei den Fahrtkosten entspricht einer

Erhöhung von 9 % im Vergleich zum Vorjahr. Ein Grund könnten teilweise weitere Fahrtstre-

cken infolge der Dezentralisierung von Wohnangeboten sein, wenn diese (noch nicht) mit

einer wohnortnahen Verlagerung der Beschäftigungsangebote einhergegangen ist. Eine wei-

tere Ursache könnten aber auch Abgrenzungsprobleme zu den Fahrtkosten für die Besucher

von Förder- und Betreuungsgruppen sein, deren Zahl auch im Jahr 2009 überproportional

zugenommen hat.
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Die durchschnittlichen Ausgaben für die Vergütungen nahmen um rund 600 € bzw. 6 % zu.

Dieser Anstieg lässt sich zum Teil auf die Erhöhung der Gesamtvergütungen (Grund-, Maß-

nahme- und Investitionskostenpauschale) für den Leistungstyp I.4.4 um durchschnittlich

2,6% im Rahmen der Neuverhandlungen infolge der Tariferhöhungen zwischen 2008 und

2009 erklären.

Grafik 41

Bruttoausgaben WfbM pro Leistungsempfänger für die Jahre 2008 und 2009 in Euro

1
2
.9

3
9

1
3

.9
0
7

1
3
.2

3
7

1
3
.3

0
4

1
3
.5

0
8

1
3
.7

7
9

1
3

.6
5
6

1
3

.7
6
5

1
4
.4

5
5

1
3
.9

4
7

1
5
.0

0
5

1
4
.5

8
5

1
3
.3

1
0

1
2
.2

7
2

1
2
.8

4
7

1
1
.9

6
7

1
4
.1

1
5

1
2
.2

6
6

1
4

.2
3
1

1
3
.1

5
0

1
2

.9
5
3

1
3
.1

0
2

1
2

.4
1
7

1
1
.8

0
5

1
7
.4

2
0

1
2

.8
9
1

1
2
.3

9
5

1
2
.4

6
9

1
2
.2

4
01

4
.0

0
2

1
3
.0

7
3

1
2
.8

8
31
4
.2

5
7

1
2

.4
4
1

1
5
.3

0
9

1
3
.3

9
3

1
3

.3
8
8

1
3

.6
7
9

1
1

.6
5
01
3
.4

1
8

1
3

.9
4
7

1
3
.8

5
1

1
3

.3
4
3

1
2
.7

0
2

1
2
.3

4
4

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

Stu
ttg

ar
t

Böb
lin

ge
n

Ess
lin

ge
n

G
öp

pi
ng

en

Lu
dw

ig
sb

ur
g

R
em

s-
M

ur
r-K

.

H
ei
lb
ro

nn
, S

ta
dt

H
ei

lb
ro

nn
, L

an
d

H
oh

en
lo
he

kr
ei
s

Sch
w
äb

is
ch

H
al

l

M
ai
n-

Tau
be

r-K
.

H
ei

de
nh

ei
m

O
st
al
bk

re
is

Bad
en

-B
ad

en

Kar
ls
ru

he
, S

ta
dt

Kar
ls
ru

he
, L

an
d

R
as

ta
tt

H
ei
de

lb
er

g

M
an

nh
ei
m

N
ec

ka
r-O

de
nw

al
d-

K.

R
he

in
-N

ec
ka

r-K
.

Pfo
rz

he
im

C
al

w

Enz
kr

ei
s

Fre
ud

en
st
ad

t

Fre
ib
ur

g

Bre
is
g.

-H
oc

hs
ch

w
.

Em
m

en
di
ng

en

O
rte

na
uk

re
is

R
ot

tw
ei
l

Sch
w
ar

zw
.-B

aa
r-K

.

Tut
tli
ng

en

Kon
st
an

z

Lö
rra

ch

W
al
ds

hu
t

R
eu

tli
ng

en

Tüb
in
ge

n

Zol
le
rn

al
bk

re
is

U
lm

Alb
-D

on
au

-K
.

Bib
er

ac
h

Bod
en

se
ek

re
is

R
av

en
sb

ur
g

Sig
m

ar
in
ge

n

Ø
BW

Vergütung pro LE SozV pro LE Fahrtkosten pro LE AföG pro LE Reihe7

Anmerkung: Durch eine Korrekturmeldung des Rhein-Neckar-Kreises haben sich der Durchschnittswert für 2008 als auch die
Durchschnittswerte für die einzelnen Kostenbestandteile verändert. Die durchschnittlichen Brutto-Ausgaben pro Leistungsemp-
fänger in Werkstätten in Baden-Württemberg für 2008 belaufen sich auf 12.564 €.

Die Bandbreite der Gesamtausgaben pro Leistungsempfänger in den Stadt- und Landkrei-

sen reicht von 11.650 € im Neckar-Odenwald-Kreis bis zu 17.420 € im Enzkreis. Die

Schwankungen ergeben sich erwartungsgemäß vor allem durch einen unterschiedlichen

Aufwand für Vergütungen und Fahrtkosten. So beträgt die durchschnittliche Vergütung pro

Leistungsempfänger im Rems-Murr-Kreis rund 12.500 €, im Landkreis Freudenstadt dage-

gen nur rund 8.800 €. Bei den Fahrtkosten liegt der Enzkreis mit rund 3.800 € pro Leistungs-

empfänger an der Spitze, am geringsten sind die durchschnittlichen Fahrtkosten pro Leis-

tungsempfänger im Ostalbkreis mit ca. 500 €.

Für fast alle Kreise ergibt sich ein einheitliches Bild, das geprägt ist von einem Anstieg der

Kosten zwischen 2008 und 2009. Lediglich in fünf Kreisen gingen die Ausgaben pro Leis-

tungsempfänger gegenüber dem Vorjahr zurück.
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Die unterschiedliche Höhe der Ausgaben dürfte durch eine Vielzahl unterschiedlicher Fakto-

ren bedingt sein. Eine Rolle spielen die unterschiedliche Zusammensetzung der Werkstatt-

beschäftigten nach Behinderungsarten, die Angebotslandschaft in Verbindung mit der gege-

benen Erreichbarkeit von Werkstätten mit öffentlichen Verkehrsmitteln und damit zusam-

menhängend auch geografische Besonderheiten. Zu berücksichtigen sind auch mögliche

Verzerrungen durch die zusätzliche Berücksichtigung anteiliger Fahrtkosten für die Besucher

von Förder- und Betreuungsgruppen. In Kreisen, in denen im Verhältnis zu den Werkstattbe-

schäftigten relativ viele Menschen eine Förder- und Betreuungsgruppe besuchen, könnten

sich dadurch höhere durchschnittliche Fahrtkosten ergeben als in anderen.

1.6 Vergleich Baden-Württemberg - Bund

Ein Vergleich der baden-württembergischen Leistungsdaten mit den Bundesdaten ist für die

Gesamtfallzahl, die Anteile der Beschäftigten nach der Art der Behinderung, die Altersstruk-

tur und den durchschnittlichen Aufwand pro Einwohner möglich. Vergleichsbasis ist das Jahr

2008, da die aktuellen Daten aus dem Kennzahlenvergleich der überörtlichen Sozialhilfeträ-

ger für 2009 noch nicht vorliegen.1

Die Ergebnisse des Vergleichs lassen sich wie folgt zusammenfassen:

 Sowohl in Baden-Württemberg als auch im Bund sind die absoluten Fallzahlen für Leis-

tungen in Werkstätten zwischen 2005 und 2008 kontinuierlich gestiegen; in Baden-

Württemberg war das Wachstum aber moderater: Im Bund lag die jährliche Wachstums-

rate konstant zwischen 3 und 4 %, in Baden-Württemberg reduzierte sie sich dagegen

von ursprünglich 4 % (2005 – 2006) auf rund die Hälfte (2007 – 2008) und ging 2009

nochmals auf 1,6 % zurück.

 Dementsprechend ist auch die Leistungsdichte in Baden-Württemberg mit 3,78 Leis-

tungsempfängern in Werkstätten je 1.000 Einwohner zwischen 18 und 65 Jahren zum

Stichtag 31.12.2008 deutlich geringer als im Durchschnitt aller Bundesländer (4,58). Le-

diglich im bayerischen Bezirk Oberbayern und in der Hansestadt Hamburg ist die Leis-

tungsdichte geringer als in Baden-Württemberg, in Hessen ist sie nahezu gleich hoch. Zu

berücksichtigen sind allerdings die sehr unterschiedlichen Strukturen in den Bundeslän-

dern. So besuchen z.B. in Nordrhein-Westfalen auch Menschen mit einer sehr schweren

Behinderung Werkstätten, separate Förder- und Betreuungsgruppen für Menschen, die

noch privat wohnen, werden nicht vorgehalten.

 In Baden-Württemberg war zum Stichtag 31.12.2008 der Anteil der Leistungsempfänger

mit einer seelischen Behinderung mit rund 22 % höher als im Durchschnitt anderer Bun-

desländer, für die entsprechende Daten vorlagen mit knapp 16 %.

1
Vgl.: BAGüS/consens, Münster 2009: Kennzahlenvergleich der überörtlichen Träger der Sozialhilfe:

Bericht 2007/2008, S. 30-34.
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 Auch der Anteil ältere Leistungsempfänger ab 50 Jahren war im Jahr 2008 mit rund 24 %

in Baden-Württemberg um rund 3 Prozentpunkte höher als im Bundesdurchschnitt. Le-

diglich in Thüringen hatten die über 50-Jährigen einen höheren Anteil an den Leistungs-

berechtigten als in Baden-Württemberg.

 Die durchschnittlichen Bruttoausgaben pro Leistungsberechtigtem im Arbeitsbereich der

Werkstätten waren in Baden-Württemberg mit knapp 12.600 € im Jahr 2008 nahezu

gleich hoch wie im Bundesdurchschnitt (rund 13.000 €).

 Die durchschnittliche tägliche Vergütung (Grund- und Maßnahmepauschale sowie Inves-

titionskosten) lag in Baden-Württemberg im Jahr 2008 mit 27,62 € unter dem Bundes-

durchschnitt von 29,89 €.

Der im Vergleich zu den anderen Bundesländern moderatere Anstieg der Fallzahlen im

Werkstattbereich in Baden-Württemberg und der unterdurchschnittliche Anteil von Werk-

stattbeschäftigten mit einer geistigen Behinderung weisen darauf hin, dass die vielfältigen

Bemühungen der Leistungsträger zur Vermittlung von Menschen mit einer intellektuellen

Beeinträchtigung in alternative Beschäftigungsformen in den vergangenen Jahren Erfolg

hatten. Die Fortsetzung der Aktivitäten, unter anderem im Rahmen der Aktion 1.000 Plus, ist

also folgerichtig.

Die im Vergleich zu anderen Bundesländern höheren Anteile über 50-jähriger Werkstattbe-

schäftigter in Baden-Württemberg könnten zur Folge haben, dass die Fallzahlen durch eine

höhere Zahl von Verrentungen auch in Zukunft weniger stark steigen als im Bund.

Andererseits sind die Wechselwirkungen mit anderen Formen der Tagesstruktur, insbeson-

dere den Förder- und Betreuungsgruppen zu beachten: Eine niedrigere Leistungsdichte in

Werkstätten kann nämlich auch dadurch bedingt sein, dass mehr Menschen mit einer we-

sentlichen Behinderung andere Angebote der Tagesstruktur im Rahmen der Eingliederungs-

hilfe nutzen.

2. Förder- und Betreuungsgruppen (FuB) und Tagesbetreuung für Erwachsene

und Senioren (Grafiken 42-44)

Förder- und Betreuungsgruppen sind ein Angebot für Menschen mit einer schweren und

mehrfachen Behinderung, die nicht in Werkstätten beschäftigt werden können. Die Angebote

sind aber häufig räumlich und organisatorisch an eine WfbM angegliedert, um die gewünsch-

te Durchlässigkeit zur Werkstatt zu ermöglichen. Im Rahmenvertrag erfolgt eine Differenzie-

rung in die Leistungstypen I.4.5 a (Förder- und Betreuungsgruppen für geistig und körperlich

behinderte Menschen) und I.4.5.b (Förder- und Betreuungsgruppen für seelisch behinderte

Menschen).

Zielgruppe der Tagesbetreuung für Erwachsene, insbesondere Senioren, im Sinne des

Leistungstyps I.4.6 des Rahmenvertrages sind in erster Linie Leistungsempfänger, die aus
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Alters- und gesundheitlichen Gründen das Regelangebot einer Werkstatt oder eines Förder-

und Betreuungsbereiches nicht mehr in Anspruch nehmen können.

2.1 Leistungsempfänger insgesamt

Die Leistungstypen I.4.5.a und I.4.5.b auf der einen und die Tagesbetreuung für Erwachsene

und Senioren (LT I.4.6) auf der anderen Seite hängen eng zusammen und lassen sich so-

wohl statistisch als auch im Hinblick auf die konzeptionelle Ausgestaltung und die jeweiligen

Zielgruppen nicht immer eindeutig voneinander abgrenzen. Dies kann bedeuten, dass jünge-

re Menschen mit Behinderung mit vergleichbaren Bedarfen je nach Kreis dem einen oder

anderen Leistungstyp zugeordnet sein können. Deshalb erfolgt die Darstellung der Leis-

tungsdichten im Bericht primär nach der Art der Behinderung. Innerhalb der – nach Behinde-

rungsarten differenzierten – Grafiken, werden die Kennzahlen für den Förder- und Betreu-

ungsbereich und die Tagesstruktur für Erwachsene und Senioren in einer Säule (gestapelt)

dargestellt. Dies ermöglicht es, die Wechselwirkungen zwischen den Leistungstypen im Blick

zu behalten.

Die gemeinsame Darstellung der Leistungstypen I.4.5a bzw. I.4.5.b und I.4.6 in einem Dia-

gramm macht eine gemeinsame Bezugsgröße erforderlich. Als sinnvolle Bezugsgröße wurde

die Bevölkerung ab 18 Jahren in den Stadt- und Landkreisen verwendet.

Insgesamt erhielten am 31.12.2009 in Baden-Württemberg mehr als 10.600 erwachsene

Menschen mit Behinderung eine Tagesstruktur der Eingliederungshilfe nach den Leistungs-

typen I.4.5 oder I.4.6. Das sind rund 12 Personen pro 10.000 Einwohner. Mit einem Anteil

von 70 % besuchte der Großteil eine Förder- und Betreuungsgruppe, die restlichen 30 %

eine Tages-/Seniorenbetreuung.

Empfänger von Leistungen der Eingliederungshilfe in Förder- und Betreuungsgruppen und in
der Tages-/Seniorenbetreuung in Baden-Württemberg in den Jahren 2005 bis 2009 jeweils zum
Stichtag 31.12.

Datenbasis: Jährliche Erhebungen des KVJS bei den Stadt- und Landkreisen im Rahmen des Projekts „Datener-
fassung in der Eingliederungshilfe“.

Förder- und

Betreuungsgruppe

(LT I.4.5)

Tages-/Senioren-

betreuung

(LT I.4.6)

Insgesamt

(LT I.4.5 u. I.4.6)

Zahl

der Teil-

nehmer
Stichtag

Fall-

zahl

absolut

 pro

1.000 Ew

ab 18 J.

Fall-

zahl

absolut

 pro

1.000 Ew

ab 18 J.

Fall-

zahl

absolut

 pro

1.000 Ew

ab 18 J.

 pro

1.000 Ew

ab 18 J.

31.12.2005 5.532 0,67 2.245 0,27 7.777 0,94 42

31.12.2006 6.035 0,73 2.277 0,28 8.312 1,01 42

31.12.2007 6.774 0,78 2.761 0,32 9.535 1,10 44

31.12.2008 6.997 0,80 2.947 0,34 9.944 1,14 44

31.12.2009 7.435 0,84 3.204 0,37 10.639 1,21 44
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Gegenüber dem Vorjahr ist die Gesamtfallzahl um knapp 700 Personen bzw. 7 Prozent-

punkte gestiegen. Der Fallzahlzuwachs ist damit höher als zwischen 2007 und 2008, wo er

bei rund 400 Personen (+4 %) gelegen hatte.

Die längerfristige Entwicklung kann aufgrund der Erweiterung der Teilnehmerzahl ab 2007

nur anhand der Leistungsdichte pro Einwohner beschrieben werden.

Die Leistungsdichte insgesamt erhöhte sich zwischen 2005 und 2009 um 29 %. Bei der Ta-

ges-/Seniorenbetreuung war der Anstieg mit 37 % etwas höher als bei den Förder- und

Betreuungsgruppen mit 25 %.

2.2 Leistungsempfänger nach Art der Behinderung

Rund 7.500 Personen und damit 70 % aller Menschen, die eine Tagesstruktur im Sinne der

Leistungstypen I.4.5 und I.4.6 erhalten, haben eine geistige oder körperliche Behinderung,

weitere 3.100 eine seelische Behinderung. In den Förder- und Betreuungsgruppen ist der

Anteil der Menschen mit einer geistigen und körperlichen Behinderung mit 75 % höher als in

der Tages-/Seniorenbetreuung, wo diese Personengruppe einen Anteil von 55 % an allen

Leistungsempfängern hat.

Empfänger von Leistungen der Eingliederungshilfe in Förder- und Betreuungsgruppen und in
der Tages-/Seniorenbetreuung in Baden-Württemberg in den Jahren 2005 bis 2009, differenziert
nach Art der Behinderung, jeweils zum Stichtag 31.12.

geistige und körperliche

Behinderung
seelische Behinderung

LT I.4.5 a LT I.4.6 LT I.4.5 b LT I.4.6
Stich-

tag

31.12.
Fall-

zahl

abs.

 pro

1.000 Ew

ab 18 J.

Fall-

zahl

abs.

 pro

1.000 Ew

ab 18 J.

Fall-

zahl

abs.

 pro

1.000 Ew

ab 18 J.

Fall-

zahl

abs.

 pro

1.000 Ew

ab 18 J.

Zahl

der

Teil-

neh-

mer

2005 4.475 0,54 1.237 0,15 1.057 0,13 964 0,12 42

2006 4.742 0,57 1.278 0,15 1.293 0,16 957 0,12 42

2007 5.055 0,58 1.621 0,19 1.719 0,20 1.039 0,12 43

2008 5.366 0,61 1.777 0,20 1.631 0,19 1.141 0,13 43

2009 5.642 0,64 1.869 0,21 1.793 0,20 1.335 0,15 44
Die Datenbasis, auf der sich die Fallzahlen und Leistungsdichten errechnen, setzt sich in den Einzeljahren unter-
schiedlich zusammen (Erweiterung der Teilnehmerzahl; fehlende Differenzierungsmöglichkeiten nach der Behin-
derungsart bei einzelnen Kreisen); dadurch weichen die Summen teilweise von den Gesamtsummen in der vori-
gen Tabelle ab.

Analog zum Werkstattbereich ist auch bei den Tagesstrukturangeboten außerhalb der Werk-

stätten (Leistungstypen I.4.5 und I.4.6) die Dynamik der Fallzahlentwicklung bei den Men-

schen mit einer seelischen Behinderung überdurchschnittlich groß: Die Leistungsdichte pro

1.000 Einwohner stieg hier mit rund 40 % zwischen 2005 und 2009 stärker an als bei den

Menschen mit einer geistigen und körperlichen Behinderung mit 23 %. Zu beachten ist wie-

derum, dass die Ausgangswerte bei den Leistungsempfängern mit einer seelischen Behinde-
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rung sehr viel niedriger sind. Dies führt dazu, dass der absolute Fallzahlzuwachs sich anders

verteilt. Ein direkter Vergleich der absoluten Fallzahlen ist wegen der unterschiedlichen Zu-

sammensetzung der Daten in den Einzeljahren nicht möglich.

Leistungsempfänger mit geistiger und körperlicher Behinderung

Von den rund 7.500 Menschen mit einer geistigen und körperlichen Behinderung, die am

31.12.2009 in Baden-Württemberg eine Leistung der Tagesstruktur im Sinne des Rahmen-

vertrags außerhalb einer Werkstatt erhielten, besuchten rund 5.600 eine Förder- und Betreu-

ungsgruppe und knapp 1.900 eine Tages-/Seniorenbetreuung. Dies bedeutet 6 Leistungs-

empfänger pro 10.000 Einwohner in Förder- und Betreuungsgruppen und 2 in einer Tages-

/Seniorenbetreuung.

Die Zahl der (meist älteren) Menschen in einer Tages-/Seniorenbetreuung ist in den vergan-

genen fünf Jahren mit 40 % prozentual stärker gestiegen als die Zahl der Besucher von För-

der- und Betreuungsgruppen (+ 18,5 %). Das hat dazu geführt, dass 2009 auf 100 Besucher

einer Förder- und Betreuungsgruppe 33 Besucher einer Tages-/Seniorenbetreuung kamen,

im Jahr 2005 waren es noch 28 gewesen. Mit jährlichen Steigerungsraten der Leistungsdich-

te von jeweils 5 % in beiden Leistungstypen hat sich die Entwicklung in den letzten drei Jah-

ren angeglichen.

Auf der Kreisebene hat der Neckar-Odenwald-Kreis mit 3 Leistungsempfängern pro 10.000

Einwohner ab 18 Jahren den niedrigsten Wert im Förder- und Betreuungsbereich, der Land-

kreis Ravensburg mit 9 Leistungsempfängern den höchsten. Bei der Tages-

/Seniorenbetreuung variieren die Werte zwischen den Kreisen noch stärker: Sie reichen von

weniger als einem Leistungsempfänger pro 10.000 Einwohner ab 18 Jahren im Landkreis

Heidenheim bis zu 5 im Landkreis Ravensburg. Insgesamt erhalten zwischen 6 (Landkreis

Konstanz und Stadt Baden-Baden) und 14 Menschen mit einer geistigen und körperlichen

Behinderung (Landkreis Ravensburg) eine der beiden genannten Leistungen.

Bei der Interpretation der Einzelwerte in den Kreisen sind die Wechselwirkungen zwischen

den Leistungstypen I.4.5 a und I.4.6 und die teilweise unterschiedlichen Zielgruppen und

konzeptionelle Ausgestaltung in den Kreisen zu beachten: So dürfte der sehr niedrige Wert

bei der Tages-/Seniorenbetreuung im Landkreis Heidenheim in einem Zusammenhang ste-

hen mit der gleichzeitig überdurchschnittlichen Leistungsdichte im Förder- und Betreuungs-

bereich in Verbindung mit einem hohen Anteil älterer Besucher von Förder- und Betreuungs-

gruppen (17 % 65 Jahre und älter). Es gibt weitere Kreise, in denen eine geringe Zahl an

Leistungsempfängern im Bereich der Tages-/Seniorenbetreuung mit überdurchschnittlichen

Kennziffern im Förder- und Betreuungsbereich einhergeht. In anderen Kreisen zeigen sich

die Zusammenhänge genau anders herum. So hat zum Beispiel der Neckar-Odenwald-Kreis

die niedrigste Leistungsdichte im Förder- und Betreuungsbereich aller Kreise und gleichzeitig

die zweithöchste in der Tages-/Seniorenbetreuung. Dies führt dazu, dass der Neckar-
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Odenwald-Kreis der einzige Kreis in Baden-Württemberg ist, in dem mehr Menschen mit

einer geistigen und körperlichen Behinderung Leistungen im Rahmen der Tages-

/Seniorenbetreuung erhalten als in einer Förder- und Betreuungsgruppe.

Grafik 42

Leistungsempfänger mit geistiger und körperlicher Behinderung im Förder- und Betreuungsbereich

(LT I.4.5 a) und in der Tagesbetreuung für Erwachsene und Senioren (LT I.4.6)

pro 1.000 Einwohner ab 18 Jahren am 31.12.2009
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N (LT I.4.5.a)= 5.642

N (LT I.4.6) = 1.869

Gleichzeitig gibt es Kreise, in denen solche Zusammenhänge zwischen den Leistungstypen

I.4.5 a und I.4.6 nicht erkennbar sind, die also entweder in beiden Bereichen eine relativ

niedrige oder hohe Leistungsdichte aufweisen.

Leistungsempfänger mit einer seelischen Behinderung

(Grafik 43)

Von den insgesamt 3.100 Leistungsempfängern in Baden-Württemberg mit einer seeli-

schen Behinderung, die am 31.12.2009 eine Tagesstruktur im Sinne des Rahmenvertrags

außerhalb einer Werkstatt in Anspruch nahmen, besuchten 1.800 eine Förder- und Betreu-

ungsgruppe, 1.300 erhielten Leistungen im Rahmen der Tages-/Seniorenbetreuung.

Dies bedeutet insgesamt 3 bis 4 Leistungsempfänger mit einer seelischen Behinderung pro

10.000 Einwohner ab 18 Jahren in den beiden Leistungstypen zusammen: 2 im Bereich der

Förder- und Betreuungsgruppen und 1 bis 2 im Bereich der Tages-/Seniorenbetreuung.

Bei den Menschen mit einer seelischen Behinderung stieg zwischen 2005 und 2009 die Zahl

der Besucher von Förder- und Betreuungsgruppen prozentual stärker an als die Zahl der

Besucher einer Tages-/Seniorenbetreuung. In den letzten drei Jahren fielen dagegen die

jährlichen Wachstumsraten im Bereich der Tages-/Seniorenbetreuung höher aus. 2009

kommen auf 100 Besucher einer Förder- und Betreuungsgruppe 77 in der Tages-

/Seniorenbetreuung.
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Grafik 43

Leistungsempfänger mit seelischer Behinderung im Förder- und Betreuungsbereich (LT I.4.5 b) und in der

Tagesbetreuung für Erwachsene und Senioren (LT I.4.6) pro 1.000 Einwohner ab 18 Jahre am 31.12.2009
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LT I.4.5.b pro 1000 EW (sbM) LT 1.4.6 pro 1000 EW (sbM)

N (LT I.4.5 b)=1.793

N (LT I.4.6) =1.335

Die Unterschiede zwischen den Stadt- und Landkreisen sind in Bezug auf die Leistungs-

empfänger mit einer seelischen Behinderung noch stärker ausgeprägt als bei den Menschen

mit einer geistigen und körperlichen Behinderung. Während es im Landkreis Lörrach und in

der Stadt Karlsruhe keine Leistungsempfänger mit einer seelischen Behinderung in Förder-

und Betreuungsgruppen gibt, sind es in den Städten Heidelberg und Mannheim 6 pro 10.000

Einwohner ab 18 Jahren. Bei der Tages-/Seniorenbetreuung reicht die Spanne von deutlich

weniger als einem Leistungsempfänger pro 10.000 Einwohner bis zu 6 in der Stadt Karlsru-

he. Die höchste Leistungsdichte außerhalb von Werkstätten insgesamt hat die Stadt Heidel-

berg mit 8 Leistungsempfängern pro 10.000 Einwohner, die niedrigste der Landkreis Sigma-

ringen mit weniger als einem.

Bei der Interpretation der Unterschiede sind die sehr geringen Fallzahlen zu berücksichtigen.

Wie bei den Leistungsempfängern mit einer geistigen und körperlichen Behinderung sind

auch die Wechselwirkungen zwischen den Leistungstypen I.4.5 b und I.4.6 zu beachten.

Hinzu kommen die unterschiedlichen konzeptionellen Ansätze insbesondere in Bezug auf

den Leistungstyp I.4.5 b, die dazu führen, dass dieser Leistungstyp tendenziell in den Krei-

sen in den Regierungsbezirken Stuttgart und Tübingen eine andere Gewichtung hat als in

den beiden übrigen Regierungsbezirken.

Auch Wechselwirkungen mit den Werkstätten sind möglich. So gibt es einzelne Kreise, in

denen eine deutlich unter dem Landesdurchschnitt liegende Leistungsdichte in den Werk-

stätten mit einer sehr hohen Zahl von Besuchern mit einer seelischen Behinderung in einer

Förder- und Betreuungsgruppe einhergeht (z.B. Stadt Heidelberg und Neckar-Odenwald-

Kreis) und Kreise, wo die Relation genau umgekehrt ist (z.B. Landkreise Ravensburg und

Biberach). In der Mehrzahl der Kreise lassen sich solche Zusammenhänge jedoch nicht er-

kennen.
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2.3 Leistungsempfänger in Förder- und Betreuungsgruppen nach Alter

(Grafik 44)

Die Altersstruktur der Besucher von Förder- und Betreuungsgruppen hat sich gegenüber

dem Vorjahr nur geringfügig verändert. Die Anteile der jüngsten Besucher (unter 30 Jahren)

und der ältesten (50 Jahre und älter) sind in der Summe konstant.

Zum Stand 31.12.2009 waren fast ein Viertel der Besucher von Förder- und Betreuungs-

gruppen in Baden-Württemberg unter 30 Jahre alt, davon 2 % unter 21 Jahre. Bei den

Werkstattbeschäftigten betrug der Anteil der unter 30-jährigen Leistungsempfänger lediglich

17 %. Am anderen Ende der Altersskala sind knapp 8 % der Besucher von Förder- und

Betreuungsgruppen mindestens 60 Jahre alt (WfbM: 5 %), rund 3 % haben das 65. Lebens-

jahr bereits überschritten. Weitere 17 % der Leistungsempfänger in Förder- und Betreuungs-

gruppen sind zwischen 50 und 60 Jahre alt (WfbM: 21 %). Das heißt, ein Viertel der Leis-

tungsempfänger in den Förder- und Betreuungsgruppen haben das 50. Lebensjahr bereits

überschritten.

Die zahlenmäßig größte Gruppe bilden derzeit – wie in den Werkstätten - die 40- bis unter

50-jährigen Besucher mit einem Anteil von rund 29 %.

Das heißt, dass sowohl die Anteile der jüngsten (unter 30 Jahren) als auch die Anteile der

ältesten Altersgruppen (ab 60 Jahren) unter den Besuchern von Förder- und Betreuungs-

gruppen etwas größer sind als unter den Beschäftigten in Werkstätten mit Leistungen der

Eingliederungshilfe. Zu beachten ist, dass die Altersgruppe der 18- bis unter 21-Jährigen in

den Werkstätten meist den Berufsbildungsbereich besucht und somit in der Leistungsstatistik

der Kreise nur in geringem Umfang vertreten ist. Zu berücksichtigen ist auch die sehr viel

höhere absolute Zahl an Leistungsempfängern in Werkstätten im Vergleich zu den Förder-

und Betreuungsgruppen.

In einigen Stadt- und Landkreisen sind die Besucher von Förder- und Betreuungsgruppen

älter als in anderen. Besonders hohe Anteile 60-Jähriger und Älterer weisen die Landkreise

Heidenheim mit 18%, der Landkreis Esslingen mit 14% und die Stadt Mannheim mit 13 %

auf. Die höchsten Anteile jüngerer Besucher unter 30 Jahren haben mit einem Wert von rund

34 % der Enzkreis und die Stadt Karlsruhe.

Wie hoch der prozentuale Anteil älterer oder jüngerer Besucher von Förder- und Betreu-

ungsgruppen in einem Kreis ist, hängt auch von der Zusammensetzung der Leistungsemp-

fänger nach der Art der Behinderung, der jeweiligen Konzeption und der Zahl der Neufälle

pro Jahr ab.
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Grafik 44

Besucher von Förder- und Betreuungsgruppen (LT 1.4.5 a und b)

am 31.12.2009 nach Altersgruppen in Prozent
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unter 21 Jahre 21-30 Jahre 30-40 Jahre 40-50 Jahre 50-60 Jahre 60-65 Jahre 65 Jahre und älter

2.4 Leistungsempfänger in Förder- und Betreuungsgruppen nach Wohnform

Die differenzierte Abfrage nach Alter und Wohnform bei Leistungsempfängern ab 50 Jahren,

die 2009 erstmals erfolgte, ermöglicht einen Blick darauf, wie sich die Wohnformen von

Menschen mit einer schweren oder mehrfachen Behinderung, die eine Förder- und Betreu-

ungsgruppe in Baden-Württemberg besuchen, mit zunehmendem Alter verändern. In der

folgenden Grafik 45 erfolgt zudem ein Vergleich mit den Wohnformen der Werkstattbeschäf-

tigten.

Grafik 45

Leistungsempfänger im Förder- und Betreuungsbereich (LT I.4.5 a und b) und in

Werkstätten für behinderte Menschen (LT I.4.4) nach Altersgruppen und Wohnformen
in Baden-Württemberg am 31.12.2009 in Prozent
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Erwartungsgemäß steigt der Anteil der Leistungsempfänger in einer stationären Wohnform

sowohl bei den Besuchern von Förder- und Betreuungsgruppen als auch bei den Werkstatt-

beschäftigten mit zunehmendem Alter an. Gleichzeitig nehmen die Anteile des privaten und

ambulanten Wohnens ab. Deutliche Unterschiede gibt es aber im Niveau. Von den Men-

schen mit einer sehr schweren oder mehrfachen Behinderung in den Förder- und Betreu-

ungsgruppen wohnten 2009 schon im Alter von unter 50 Jahren mehr als 70 % in einem

Wohnheim. Das sind mehr als doppelt so viele als bei den Werkstattbeschäftigten. Der Anteil

des stationären Wohnens erhöht sich in der Gruppe der über 60-jährigen FuB-Besucher auf

fast 95 %, von den Werkstattbeschäftigten leben in diesem Alter immerhin noch rund ein

Viertel privat und 10 % in einer ambulanten Wohnform.

2.5 Vergleich Baden-Württemberg – Bund

Der Vergleich wird bei den Tagesstrukturangeboten außerhalb der Werkstätten (Tagesför-

derstätten) durch die sehr unterschiedliche Struktur und inhaltliche Ausgestaltung der Ange-

bote in den einzelnen Bundesländern erschwert. So gibt es z.B. in Nordrhein-Westfalen kein

eigenständiges Tagesstrukturangebot für schwer und mehrfach behinderte Menschen, die

noch privat oder ambulant betreut wohnen. Stattdessen sind alle Menschen mit Behinderung

Beschäftigte der Werkstätten. In vielen Bundesländern erhalten Menschen mit einer sehr

schweren oder mehrfachen Behinderung, die nicht in einer Werkstatt arbeiten können, eine

interne Tagesstruktur im Wohnheim, für die es keinen eigenen Leistungstyp gibt und die so-

mit bereits in der Vergütung für das Wohnen berücksichtigt ist. Um die Vergleichbarkeit zu

gewährleisten wurden die baden-württembergischen Daten für den Bundesvergleich ent-

sprechend bereinigt.

Da die Bundeszahlen für 2009 noch nicht vorliegen, bezieht sich der Vergleich auf das Jahr

2008.

Vor diesem Hintergrund lassen sich die zentralen Ergebnisse des Vergleichs wie folgt zu-

sammenfassen:2

 Sowohl in Baden-Württemberg als auch im Bund ist die Zahl der Menschen mit einer

schweren und mehrfachen Behinderung, die eine Tagesstruktur außerhalb des Werk-

statt-Status in einer Tagesförderstätte erhalten, in den vergangenen Jahren gestiegen.

Auf Bundesebene ist ein Vergleich der Leistungsdichten lediglich zwischen 2006 und

2008 auf Basis der Daten von 17 der insgesamt 24 überörtlichen Träger der Eingliede-

rungshilfe möglich. Demnach stieg im Bundesdurchschnitt die Leistungsdichte zwischen

2006 und 2008 mit 14 % stärker an als in Baden-Württemberg mit rund 8 %.

 Trotzdem wurden in Baden-Württemberg zum Stichtag 31.12.2008 mit einer Leistungs-

dichte von 0,53 pro 1.000 Einwohner zwischen 18 und unter 65 Jahren mehr Menschen

2
Vgl. BAGüS / consens, Münster 2009: Kennzahlenvergleich der überörtlichen Träger der Sozialhilfe

2007 und 2008, S. 62-67.
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mit einer schweren und mehrfachen Behinderung in einer Tagesförderstätte (Förder- und

Betreuungsgruppe) betreut als im Bundesdurchschnitt mit 0,46.

 Der Anteil der über 50-jährigen Menschen in Tagesförderstätten ist in Baden-

Württemberg mit rund 25 % höher als im Bundesdurchschnitt mit 20 %. Noch älter als in

Baden-Württemberg sind die Leistungsempfänger in Tagesförderstätten in Bremen und

Sachsen-Anhalt, etwa genau so alt in Hamburg.

 Die durchschnittliche Vergütung pro Tag in den Förder- und Betreuungsgruppen war in

Baden-Württemberg zum Stichtag 31.12.2008 mit 54 Euro (Grund- und Maßnahmepau-

schale sowie Investitionskosten) geringfügig höher als der Satz für Tagesförderstätten im

Bundesdurchschnitt mit rund 53 Euro.

Die strukturellen Unterschiede zwischen den Bundesländern müssen beim Vergleich der

Daten immer im Blick behalten werden.

3. Gesamtüberblick Tagesstruktur

Dieses Kapitel ermöglicht – analog zum entsprechenden Kapitel im Abschnitt B, Wohnen –

einen Gesamtüberblick über die Entwicklung der unterschiedlichen Leistungen der Tages-

struktur in Baden-Württemberg im Verlauf der letzten fünf Jahre.

Berücksichtigt sind alle Leistungen der Tagesstruktur im Sinne des Rahmenvertrags, also die

Werkstätten, Förder- und Betreuungsgruppen und die Tages- und Seniorenbetreuung. Nicht

berücksichtigt sind rund 7.200 erwachsene Menschen mit einer „sonstigen“ Tagesstruktur

sowie Leistungen im Rahmen des Persönlichen Budgets oder einer Sonstigen Ambulanten

Eingliederungshilfe. „Sonstige“ Tagesstruktur kann zum einen bedeuten, dass zwar ein An-

gebot der Tagesstruktur, das über die Eingliederungshilfe finanziert wird, genutzt wird, die-

ses aber keinem der Leistungstypen der Rahmenvereinbarung zuzuordnen ist (z.B. weil die

Leistung in einem anderen Bundesland erbracht wird); zum anderen kann es sich um Men-

schen handeln, die eine Tagesstruktur außerhalb der Eingliederungshilfe haben.

Zum Stichtag 31.12.2009 erhielten insgesamt 36.500 erwachsene Menschen mit einer Be-

hinderung eine Leistung der Eingliederungshilfe im Sinne des Rahmenvertrags für ein Ange-

bot der Tagesstruktur. Werkstattbeschäftigte sind mit fast 26.000 Personen und einem Anteil

von 71 % im Jahr 2009 weiterhin die dominierende Gruppe. Besucher einer Förder- und

Betreuungsgruppe machen 20 %, Nutzer der Tagesbetreuung nach dem Leistungstyp I.4.6

rund 9 % aller erwachsenen Leistungsempfänger in Angeboten der Tagesstruktur aus.
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Empfänger von Leistungen der Eingliederungshilfe in Angeboten der Tagesstruktur in Baden-
Württemberg (LT I.4.4, I.4.5 a u, b, I.4.6) in den Jahren 2005 bis 2009, jeweils zum Stichtag
31.12.

WfbM

(LT I.4.4)

Förder- und

Betreuungsgruppen

(LT I.4.5 a u. b)

Tages-/Senioren-

betreuung

LT I.4.6b

Insgesamt
Stich-

tag

31.12
Fall-

zahl

abs.

 pro

1.000 Ew

ab 18 J.

Fall-

zahl

abs.

 pro

1.000 Ew

ab 18 J.

Fall-

zahl

abs.

 pro

1.000 Ew

ab 18 J.

Fall-

zahl

abs.

 pro

1.000 Ew

ab 18 J.

Zahl

der

Teil-

neh-

mer

2005 22.371 2,72 5.532 0,67 2.245 0,27 30.148 3,66 42

2006 23.264 2,82 6.035 0,73 2.277 0,28 31.576 3,83 42

2007 24.918 2,85 6.774 0,78 2.761 0,32 34.453 3,95 44

2008 25.462 2,90 6.997 0,80 2.947 0,34 35.406 4,04 44

2009 25.874 2,94 7.435 0,84 3.204 0,37 36.513 4,15 44
Datenbasis: Jährliche Erhebungen des KVJS bei den Stadt- und Landkreisen im Rahmen des Projekts „Datener-
fassung in der Eingliederungshilfe“

Insgesamt erhöhte sich die Zahl der erwachsenen Menschen, die Leistungen der Eingliede-

rungshilfe für die Tagesstruktur benötigen, zwischen 2005 und 2009 um 13 %. Bezugspunkt

ist die jeweilige Bevölkerung ab 18 Jahren. Prozentual die höchste Dynamik hatte die Fall-

zahlentwicklung im Bereich der Tages-/Seniorenbetreuung mit einem Zuwachs der Leis-

tungsdichte um 37 % in fünf Jahren, gefolgt von den Förder- und Betreuungsgruppen mit

einem Wachstum von 25% und den Werkstätten mit lediglich 8 %.

Grafik 46: Entwicklung der Leistungsdichte für Angebote der Tagesstruktur für erwachsene
Menschen zwischen 2005 und 2009 in Prozent

Jährliche Steigerungsrate der Zahl der erwachsenen Leistungsempfänger in Angeboten der

Tagesstruktur pro 1.000 EW ab 18 Jahren zwischen 2005 und 2009 in Prozent
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Dies entspricht der vielfach geäußerten Beobachtung, dass der Anteil schwer und mehrfach

behinderter Leistungsempfänger steigt. Gleichzeitig spiegeln sich die demografischen Ver-

änderungen wider, die auch die Gruppe der Menschen mit einer Behinderung erfassen und

zu einer Zunahme des Anteils Älterer führen. Inwieweit Werkstätten diesen Trend beschleu-

nigen, indem weniger leistungsfähige Menschen mit schweren Behinderungen schneller in

eine Förder- und Betreuungsgruppe verwiesen werden, weil die Arbeitsprozesse in der

Werkstatt nicht ausreichend Rücksicht auf sie nehmen, kann an dieser Stelle nicht beurteilt

werden.

Die Verschiebung zwischen WfbM und FuB in den letzten fünf Jahren wird deutlich, wenn

man die Zahl der Werkstattbeschäftigten mit Leistungen der Eingliederungshilfe der Zahl der

Besucher von Förder- und Betreuungsgruppen gegenüberstellt. Während im Jahr 2005 auf

100 Leistungsempfänger in Werkstätten in Baden-Württemberg 25 Besucher einer Förder-

und Betreuungsgruppe kamen, waren es im Jahr 2009 bereits 29.

Beim Vergleich der Entwicklungen in den einzelnen Tagesstrukturangeboten muss die unter-

schiedliche Höhe der Ausgangswerte berücksichtigt werden. Diese führen dazu, dass sich

der Zuwachs bei den absoluten Fallzahlen anders verteilt.

Die absoluten Fallzahlen können wegen der unterschiedlichen Datenlage erst ab 2007 ver-

glichen werden. Zwischen 2007 und 2009 erhöhte sich die Zahl der Leistungsempfänger im

Bereich der Tagesstruktur insgesamt um 2.060 Personen. Die Werkstätten hatten mit rund

960 Personen den größten Anteil am Zuwachs, gefolgt von den Förder- und Betreuungs-

gruppen mit rund 660 Personen und der Tages-/Seniorenbetreuung mit rund 440 Personen.
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D. Junge Menschen mit Behinderung

1. Personenkreis, Angebote und Nutzung im Überblick

Kapitel D beschäftigt sich mit Kindern und Jugendlichen mit einer bestehenden oder drohen-

den geistigen und körperlichen Behinderung. Auch junge Menschen über 18 Jahre werden

berücksichtigt, sofern sie noch in schulischer Ausbildung sind.

Für die Zielgruppe gibt es in Baden-Württemberg ein sehr differenziertes Angebot an För-

der- und Unterstützungsangeboten. Es umfasst auch Entlastungsangebote für die betrof-

fenen Familien sowie Leistungen zur ambulanten Integration in allgemeine Schulen und Kin-

dergärten. Nur ein Teil der vorhandenen Angebote wird über personenbezogene Leistungen

der Eingliederungshilfe finanziert. Nicht über die Eingliederungshilfe finanziert werden zum

Beispiel Leistungen für einen – durch die Behinderung bedingten – Mehraufwand an Betreu-

ung beim Besuch einer öffentlichen Sonderschule. Ebenfalls nicht erfasst sind Kinder und

Jugendliche, die in allgemeinen Schulen und Kindergärten wegen eines besonderen Förder-

bedarfs eine sonderpädagogische Unterstützung erhalten, aber keine zusätzlichen Leistun-

gen der Eingliederungshilfe benötigen.

Von den Leistungen der Eingliederungshilfe wird wiederum nur ein Teil im Rahmen der jähr-

lichen Erhebungen des KVJS für das Projekt „Datenerfassung in der Eingliederungshilfe“

berücksichtigt. Nicht erfasst sind zum Beispiel Heilpädagogische Maßnahmen im Rahmen

der Frühförderung oder Zuschüsse zu Entlastungsangeboten für Familien im Rahmen der

offenen Hilfen oder einer Kurzzeitunterbringung.

Berücksichtigt man alle Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die Leistungen der

Eingliederungshilfe nach dem SGB XII im Rahmen der ambulanten Integration erhalten, oder

eine private oder öffentliche Sonderschule bzw. einen Schulkindergarten für Geistig-, Körper-

Sprach- und Sinnesbehinderte1 in Baden-Württemberg besuchen (auch ohne Leistungen der

Eingliederungshilfe), ergibt sich eine Gesamtzahl von rund 31.000 jungen Menschen mit ei-

ner bestehenden oder drohenden wesentlichen geistigen und körperlichen Behinderung.

Dies entspricht 13 Betroffenen pro 1.000 Einwohner unter 21 Jahren.2 Dazu kommen rund

5.400 junge Menschen (2,3 pro 1.000 Einwohner unter 21 Jahren), die wegen einer vorran-

gig seelischen Behinderung Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem § 35a SGB VIII

(einschließlich „sonstiger ambulanter Hilfen“) erhalten3. Insgesamt umfasst der Personen-

1
Inklusive 7.500 jungen Menschen in Einrichtungen für Sprachbehinderte, die in der Regel als Erwachsene nicht

auf Leistungen der Eingliederungshilfe angewiesen sind; ohne insgesamt rund 31.000 Kinder, Jugendliche und
junge Erwachsene in Förderschulen und Schulkindergärten für Kinder mit besonderem Förderbedarf, in Sonder-
schulen für Kranke sowie Sonderschulen und Schulkindergärten der Erziehungshilfe, da bei diesen Zielgruppen in
der Regel keine wesentliche Behinderung vorliegt.
2

Datenbasis für die Leistungen der Eingliederungshilfe im Rahmen der ambulanten Integration ist die Erhebung
des KVJS bei den Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg im Rahmen des Projekts „Datenerfassung in
der Eingliederungshilfe“ zum Stichtag 31.12.2009; Datenbasis für die Schülerzahlen an öffentlichen und privaten
Sonderschulen sind die Erhebungen des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg im Rahmen der Amtli-
chen Schulstatistik zum Stichtag 21.10.2009.
3

Datenbasis: Erhebung des Kommunalverbands für Jugend und Soziales (Landesjugendamt) bei den Stadt- und
Landkreisen zu den Hilfen zur Erziehung und anderer individueller Hilfen zum Stichtag 31.12.2009.
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kreis der jungen Menschen mit einer wesentlichen Behinderung somit rund 1,5 % der Al-

terspopulation der unter 21-Jährigen in Baden-Württemberg.

Historisch gewachsen hat sich die Angebotslandschaft in den einzelnen Stadt- und Landkrei-

sen teilweise sehr unterschiedlich entwickelt. Vor allem im Umfeld der Standorte von Kom-

plexeinrichtungen sind spezialisierte Schul- und Wohnangebote mit überregionalem Ein-

zugsbereich entstanden. Da regionale Unterschiede und die Nutzung von Angeboten außer-

halb der Eingliederungshilfe einen wesentlichen Einfluss auch auf die Entwicklung der Leis-

tungen der Eingliederungshilfe für junge Menschen mit Behinderung haben, wird im Folgen-

den ein kurzer Überblick über die Angebotslandschaft und ihre Nutzung in Baden-

Württemberg insgesamt gegeben.

Frühförderung

Die erste Anlaufstelle für Familien mit einem Kind mit Entwicklungsauffälligkeiten ist neben

dem Kinderarzt meist ein Angebot der Frühförderung. Man geht davon aus, dass mindestens

sechs Prozent aller Kinder im Vorschulalter der Frühförderung bedürfen.4 Die Gruppe der

Kinder, die dieses Angebot benötigt, ist also ziemlich groß und heterogen zusammengesetzt.

Nur ein kleiner Teil der betroffenen Kinder wird später zum Personenkreis der Menschen mit

wesentlicher Behinderung gehören, die Leistungen der Eingliederungshilfe in Anspruch

nehmen.

An der Finanzierung der Angebote der Frühförderung sind neben den Stadt- und Landkrei-

sen als Trägern der Eingliederungshilfe im Wesentlichen die Krankenkassen und das Land

beteiligt. Eine wichtige Rolle bei der Frühförderung nehmen die Sonderpädagogischen Bera-

tungsstellen an den Sonderschulen ein, die dafür ein bestimmtes, vom Land finanziertes

Kontingent an Lehrerwochenstunden zur Verfügung haben. Daneben wurden in den vergan-

genen Jahren in fast allen Stadt- und Landkreisen interdisziplinäre Frühförderstellen in öf-

fentlicher oder frei-gemeinnütziger Trägerschaft eingerichtet, die medizinisch-therapeutische,

psychologische und pädagogische Angebote bündeln und deren Leistungen daher von un-

terschiedlichen Trägern finanziert werden. Die Eingliederungshilfe übernimmt die Kosten für

die heilpädagogischen Maßnahmen. Diese werden nicht nur von Interdisziplinären Frühför-

derstellen, sondern auch von niedergelassenen Heilpädagogen oder im Rahmen der Betreu-

ung von schwer und mehrfach behinderten Kindern durch Sozialpädiatrische Zentren er-

bracht. Die detaillierten Untersuchungen zu den Leistungen der Frühförderung im Rahmen

örtlicher Teilhabepläne deuten darauf hin, dass die Zahl der Nutzer und der Aufwand für die-

se Leistungen in den Kreisen beträchtlich variieren.

Kindertagesbetreuung in „Regeleinrichtungen“

Spätestens mit drei Jahren besuchen nahezu alle Kinder mit einer Behinderung – ebenso

wie ihre Altersgenossen ohne Handicaps – eine Einrichtung der Tagesbetreuung. Dabei gibt

4
Vgl.: Sozialministerium Baden-Württemberg: Frühförderung behinderter und von Behinderung be-

drohter Kinder in Baden-Württemberg. Rahmenkonzeption 1998, Stuttgart 1998, S.7
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es in Baden-Württemberg traditionell ein zweigliedriges System: die Erziehung in einem all-

gemeinen Kindergarten oder den Besuch eines speziellen Schulkindergartens. Grundsätzlich

sehen das Kinder- und Jugendhilfegesetz sowie das Kindertagesbetreuungsgesetz in Ba-

den-Württemberg eine gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne Behinderung vor.

Die Aufnahme in einen allgemeinen Kindergarten in der Wohngemeinde hat viele Vorteile:

Die kurzen Wege sparen Zeit und Geld und ermöglichen es Kindern und Eltern, Kontakte in

ihrem Wohnumfeld zu erhalten und neu zu knüpfen. Kinder mit einer Behinderung erhalten

vielfältige Anregungen und lernen von Anfang an, sich in einem „normalen“ Umfeld zu bewe-

gen, ihren Spielkameraden ohne Behinderung ermöglicht der gemeinsame Alltag wichtige

soziale Erfahrungen, Unsicherheiten und Berührungsängste werden abgebaut. Durch die

UN-Konvention haben Forderungen nach einer Ausweitung der gemeinsamen Erziehung

eine neue Aktualität bekommen. Wenn Menschen mit Behinderung von Anfang an nicht von

ihrer berechtigten Teilhabe an der Gemeinschaft „ausgegliedert“ werden, müssen sie nicht

zu einem späteren Zeitpunkt mit hohem Betreuungs- und Kostenaufwand wieder in die Ge-

sellschaft integriert werden.

Allgemeine Kindergärten, die ein Kind mit einer Behinderung aufnehmen, müssen die perso-

nellen und sachlichen Voraussetzungen für eine Aufnahme erfüllen. Dies setzt entspre-

chende Bemühungen des Kindergartenträgers voraus. Wird infolge der Behinderung zusätz-

liche fachliche Unterstützung benötigt, kann diese von Frühförderstellen, der Kindergarten-

fachberatung sowie – sofern eine wesentliche geistige oder körperliche Behinderung vorliegt

oder droht – durch Leistungen der ambulanten Integration im Rahmen der Eingliederungshil-

fe erfolgen. Liegt eine wesentliche seelische Behinderung vor oder steht diese im Vorder-

grund, werden gegebenenfalls Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe im Rahmen des

§ 35a SGB VIII gewährt.

Wie viele Kinder mit Behinderung in Baden-Württemberg derzeit tatsächlich in allgemeinen

Kindergärten betreut werden und wie viele davon eine wesentliche geistige oder körperliche

Behinderung haben, ist nicht bekannt, da nicht in jedem Fall ergänzende Leistungen der So-

zial- oder Jugendhilfe benötigt werden. Es gibt unterschiedliche Datenquellen. Diese un-

terscheiden sich im Hinblick auf die:

 Zielgruppe bzw. Definition von „Behinderung“ (Kinder mit bestehendem sonderpädagogi-

schen Förderbedarf – Vorliegen einer wesentlichen geistigen oder körperlichen Behinde-

rung – Vorliegen einer seelischen Behinderung),

 die Methode der Datengewinnung (Erhebung bei den Leistungsträgern – Befragung der

Leistungserbringer / Einrichtungen – Statistik der Sonderpädagogischen Beratungsleis-

tungen im Rahmen der Amtlichen Schulstatistik)

 und den Stichtag der Erhebung .

Ein gemeinsames Fazit aller Erhebungen ist, dass die Zahl der Kinder mit einem besonderen

Unterstützungsbedarf in allgemeinen Einrichtungen der Tagesbetreuung in den vergangenen

Jahren gestiegen ist:
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 Am Stichtag 21.10.2009 erhielten rund 13.000 Kinder, die einen allgemeinen Kindergar-

ten besuchten, begleitend Leistungen der Frühförderung durch Lehrerinnen und Lehrer

der Sonderpädagogischen Beratungsstellen an den Sonderschulen. Dies waren 1.000

Kinder mehr als noch im Vorjahr. Nur bei einem Teil dieser Kinder liegt eine wesentliche

Behinderung vor. Rund 1.900 der geförderten Kinder (und damit 100 mehr als im Vorjahr)

wurden durch Lehrerinnen und Lehrer einer Sonderschule für Geistigbehinderte unter-

stützt.5

 Zum Stichtag 31.12.2009 erhielten in Baden-Württemberg fast 3.100 Kinder mit einer

wesentlichen geistigen und körperlichen Behinderung (einschließlich Sinnesbehinderung)

Leistungen der Eingliederungshilfe für die ambulante Integration (in der Regel in ei-

nem allgemeinen Kindergarten). Auf die detaillierte Entwicklung im Bereich der Eingliede-

rungshilfe und regionale Unterschiede wird im nächsten Kapitel eingegangen.

 Aus einer Umfrage des Landesjugendamtes bei den Trägern von Kindertageseinrichtun-

gen ist bekannt, dass zum Stichtag 1.3.2009 rund 850 Kinder mit seelischer Behinde-

rung in Kindertageseinrichtungen in Baden-Württemberg Leistungen der Eingliederungs-

hilfe nach § 35a SGB VIII erhalten haben. Weitere 3.700 Kinder erhielten wegen eines

erhöhten Förderbedarfs erzieherische Hilfen nach § 27 SGB VIII. Berücksichtigt man

zusätzlich die Kinder mit einer geistigen und körperlichen Behinderung, für die Leistun-

gen der Eingliederungshilfe gewährt wurden, ergibt sich eine Gesamtzahl von rund 7.400

Kindern in Baden-Württemberg, die Leistungen der Sozial- oder Jugendhilfe wegen eines

erhöhten Förderbedarfs im Rahmen des Besuchs einer allgemeinen Kindertageseinrich-

tung erhielten. Kinder mit einem erhöhten Förderbedarf hatten damit einen Anteil von 2 %

an allen Kindern, die zu diesem Zeitpunkt eine Kindertageseinrichtung besucht haben. In

allen Leistungssegmenten (Eingliederungshilfe wegen geistiger und körperlicher sowie

seelischer Behinderung; erzieherische Hilfen) sind die Fallzahlen zwischen 2007 und

2009 gestiegen. 6

Zu beachten ist, dass in die Daten des Landesjugendamtes auch altersgemischte Grup-

pen und Schülerhorte einbezogen sind.

Schulkindergärten

Schulkindergärten sind ein Angebot für Kinder, bei denen durch die Schulbehörde ein um-

fassender sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde, der in allgemeinen Kinder-

5
Vgl.: Landesinstitut für Schulentwicklung / Statistisches Landesamt Baden-Württemberg: Bildungsbe-

richterstattung 2009. Sonderheft: Sonderpädagogische Förderung in Baden-Württemberg, Stuttgart
2009, S. 32 f.; aktuelle Daten aus der Sonderauswertung des Statistischen Landesamt der amtlichen
Schulstatistik für das Schuljahr 2009/2010. Eigene Berechnungen des KVJS.
6

Datenbasis: Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg: Umfrage des Landes-
jugendamts bei den Kindertageseinrichtungen in Baden-Württemberg zum Stand 1.3.2009. Vergleiche
auch die zusammengefassten Ergebnisse in der soeben erschienenen Broschüre „Bestand und Struk-
tur der Kindertageseinrichtungen in Baden-Württemberg: Ergebnisse der Erhebung zum Stichtag
1.3.2009, die über das Landesjugendamt des KVJS bezogen werden kann.
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gärten auch mit begleitenden Hilfen nicht gewährleistet werden kann.7 Sie ermöglichen eine

intensive Förderung in kleinen Gruppen und integrieren therapeutische Angebote in den

Tagsablauf. Dies erspart den Eltern zusätzliche Fahrtzeiten und -wege aufgrund notwendiger

Therapien. Eine Aufnahme erfolgt bisher in der Regel ab dem dritten Lebensjahr (Schulkin-

dergärten für Körperbehinderte teilweise ab dem 2. Lebensjahr).

Grafik 47: Betreute Kinder in öffentlichen und privaten Schulkindergärten in Baden-
Württemberg im Schuljahr 2009/2010 nach Kindergartentyp

Grafik KVJS 2010. Datenbasis: Sonderauswertung der amtlichen Schulstatistik für das Schuljahr 2009/2010 des
Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg im Auftrag des KVJS.

Voraussetzung für eine Aufnahme ist das Einverständnis der Erziehungsberechtigten und

das Vorhandensein eines freien Platzes. Ein Rechtsanspruch auf einen Platz in einem

Schulkindergarten besteht nicht; in der Praxis bestehen vielerorts Wartelisten. Es gibt Schul-

kindergärten für blinde, hörgeschädigte, geistig behinderte, körperlich behinderte, sehbehin-

derte, sprachbehinderte, besonders förderungsbedürftige (lernbehinderte) und verhaltensauf-

fällige Kinder (Erziehungshilfe).

Wegen der teilweise kleinen Zahl betroffener Kinder sind vor allem Schulkindergärten für

Kinder mit einer Sinnesbehinderung nicht flächendeckend vorhanden. Dennoch haben auch

Kinder, die einen Schulkindergarten für Geistig-, Körper- und Sprachbehinderte besuchen,

oft lange Anfahrtswege.

Die Mehrheit der Schulkindergärten befindet sich in privater Trägerschaft, häufig in Form

eigenständiger Einrichtungen. Die Schulkindergärten in öffentlicher Trägerschaft (meist der

Stadt- und Landkreise) sind organisatorisch und baulich häufig in öffentliche Sonderschulen

integriert. Als schulische Einrichtungen werden Schulkindergärten im Wesentlichen durch

das Land finanziert (Übernahme Personalkosten und Pauschalbetrag für Sachkosten als

7
Vgl.: Verwaltungsvorschrift zu den Öffentlichen Schulkindergärten, zuletzt geändert 1991.
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Freiwilligkeitsleistungen des Landes). Die restlichen Betriebskosten müssen analog zu den

Sonderschulen durch die Stadt- und Landkreise getragen werden: bei privaten Schulkinder-

gärten für Kinder mit einer geistigen, körperlichen, Sprach- und Sinnesbehinderung durch

Leistungen der Eingliederungshilfe, bei öffentlichen Schulkindergärten durch die Kreise als

Kindergärtenträger aus anderen Haushaltsmitteln.

Parallel zur Zunahme der Zahl der Kinder, die eine Förderung in allgemeinen Kinderta-

geseinrichtungen erhalten, ist in den letzten zehn Jahren auch die Zahl der Kinder, die in

Schulkindergärten betreut werden, nochmals gestiegen: um rund 450 Kinder bzw.10 % zwi-

schen dem Schuljahr 1999/2000 und dem Schuljahr 2009/2010. Im Schuljahr 2009/2010

besuchten insgesamt knapp 4.700 Kinder (und damit durchschnittlich 1,2 Prozent aller Kin-

der zwischen 3 und 6 Jahren in Baden-Württemberg) einen Schulkindergarten. 90 % dieser

Kinder (4.239 Kinder) besuchten einen Schulkindergarten für Geistig-, Körper-, Sprach- und

Sinnesbehinderte, davon wiederum 58 % (2.440 Kinder) einen der Schulkindergärten in pri-

vater Trägerschaft, für deren Besuch in der Regel Leistungen der Eingliederungshilfe ge-

währt werden.

Grafik 48: Kinder in öffentlichen und privaten Schulkindergärten in Baden-Württemberg: Schul-
jahr 1999/2000 bis Schuljahr 2009/2010 (jeweils Stichtagszahlen Stand Oktober)

Grafik: KVJS 2010. Datenbasis: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg. Statistische Berichte Baden-
Württemberg BV 8-j 09/10.

Allgemeine Schulen

Analog zu den Angeboten der Tagesbetreuung für Vorschulkinder ist die Förderung von

Schülerinnen und Schülern mit Behinderung grundsätzlich Aufgabe aller Schularten.

Daneben gibt es in Baden-Württemberg ein sehr stark ausdifferenziertes Angebot von Son-

derschulen, in denen Kinder mit Behinderung in kleinen Klassen von Sonderpädagogen un-

terrichtet und gezielt gefördert werden.

Grundvoraussetzung für den Besuch einer „Regelschule“ ist bisher in Baden-Württemberg,

dass ein Schüler trotz seiner Behinderung dem jeweiligen Bildungsgang der Schule folgen

kann (zielgleicher Unterricht). Ohne die Möglichkeit für einen zieldifferenten Unterricht ist der
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Besuch einer Regelschule für Kinder mit einer geistigen Behinderung kaum möglich. Für

viele Schüler mit einer körperlichen Behinderung erschwert die fehlende Barrierefreiheit den

Zugang zu einer allgemeinen Schule in Wohnortnähe. Durch die UN-Konvention über die

Rechte von Menschen mit Behinderungen, die am 26.03.2009 in Deutschland in Kraft trat,

sind auch in Baden-Württemberg grundlegende Veränderungen angestoßen worden. Ge-

plant ist eine Änderung des derzeit gültigen Schulgesetzes, die Schülerinnen und Schülern

mit Behinderung und deren Eltern mehr Wahlmöglichkeiten und individuelle Lösungen eröff-

nen soll. Im kommenden Schuljahr 2010/2011 laufen in fünf Schulamtsbezirken (Stuttgart,

Mannheim, Freiburg, Konstanz und Biberach) Schulversuche an. Ziel ist unter anderem, an

allgemeinen Schulen Förderstrukturen für Schüler mit Behinderung aufzubauen. Lehrkräfte

der Sonderschulen sollen in diesem Rahmen ihre Kompetenzen verstärkt den allgemeinen

Schulen zur Verfügung stellen.

Wie viele Schülerinnen und Schüler mit einer Behinderung derzeit an allgemeinen Schulen

beschult werden, ist nicht exakt festzustellen und abhängig von der Definition von „Behinde-

rung“. Auch hier gibt es unterschiedliche Datenquellen:

 Ein Indikator sind die Leistungen der Sonderpädagogischen Dienste der Sonder-

schulen, die im Rahmen der Kooperation an allgemeinen Schulen erbracht werden.

Demnach hatten im Schuljahr 2009/2010 rund 19.500 Schülerinnen und Schüler an all-

gemeinen Schulen einen sonderpädagogischen Förderbedarf und erhielten Unterstüt-

zung durch Pädagogen einer Sonderschule, davon fast 11.000 durch Lehrkräfte an För-

derschulen und mehr als 4.000 durch Lehrkräfte an Sonderschulen für Erziehungshilfe.

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die durch Pädagogen der Sonderschulen für

Geistig-, Körper-, Sprach und Sinnesbehinderte in allgemeinen Schulen gefördert wurde,

lag bei rund 4.100; davon erhielten wiederum fast die Hälfte Unterstützung von Lehren-

den der Sonderschulen für Sprachbehinderte. Die sonderpädagogischen Unterstützungs-

leistungen in allgemeinen Schulen wurden in den vergangenen Jahren – trotz rückläufi-

ger Gesamtschülerzahlen – laufend ausgebaut. Das bedeutet, dass der Anteil der Schü-

ler eines Jahrgangs, die sonderpädagogische Unterstützung erhalten, kontinuierlich ge-

stiegen ist. Über das jeweilige Ausmaß des Unterstützungsbedarfs der geförderten Schü-

ler lassen sich keine Aussagen treffen.8

 Nur bei einem Teil der Schüler, die sonderpädagogisch gefördert werden, liegt eine we-

sentliche geistige oder körperliche Behinderung vor, die Leistungen der ambulanten In-

tegration im Rahmen der Eingliederungshilfe erforderlich macht. Zum Jahresende 2009

waren es knapp 700 Schüler. Dies ist gemessen an der Zahl der Leistungen im Vor-

schulbereich und der Schülerzahl insgesamt eine relativ kleine Zahl. Prozentual haben

die ambulanten Integrationsleistungen in Schulen – ausgehend von sehr niedrigen Aus-

gangswerten – aber in den vergangenen fünf Jahren deutlich zugenommen.

8
Vgl.: Landesinstitut für Schulentwicklung / Statistisches Landesamt Baden-Württemberg: Bildungsberichterstat-

tung 2009. Sonderheft: Sonderpädagogische Förderung in Baden-Württemberg, Stuttgart 2009, S. 50 ff.; aktuelle
Daten aus der Sonderauswertung des Statistischen Landesamt der amtlichen Schulstatistik für das Schuljahr
2009/2010. Eigene Berechnungen des KVJS.
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Sonderschulen

Im Schuljahr 2009/2010 besuchen insgesamt fast 54.000 Schülerinnen und Schüler in Ba-

den-Württemberg eine Sonderschule:

 Rund 31.000 Schülerinnen und Schüler besuchten eine Förderschule, eine Sonderschule

für Erziehungshilfe oder eine Sonderschule für Kranke in längerer Krankenhausbehand-

lung; diese Schüler gehören in der Regel nicht zu der Personengruppe mit einer wesent-

lichen Behinderung.

 23.000 Schülerinnen und Schüler besuchen eine Sonderschule für Geistig-, Körper-,

Sprach- und Sinnesbehinderte., davon wiederum 31 % (7.100) eine private Sonder-

schule. Wie bei den privaten Schulkindergärten wird in den privaten Sonderschulen der

behinderungsbedingte Mehraufwand bei der Betreuung, der nicht durch das Land ge-

deckt ist, über Leistungen der Eingliederungshilfe finanziert. In den öffentlichen Schulen

in Trägerschaft der Stadt- und Landkreise fallen die Aufwendungen bei den Kreisen als

Schulträger an anderer Stelle im Haushalt an.9

Grafik 49: Schülerinnen und Schüler an öffentlichen und privaten Sonderschulen in
Baden-Württemberg im Schuljahr 2009/2010 nach Schultyp

Grafik: KVJS 2010. Datenbasis: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Sonderauswertung der amtlichen
Schulstatistik für das Schuljahr 2009/2010 im Auftrag des KVJS.

Die Sonderschulen für Körper-, Sprach- und Sinnesbehinderte bieten innerhalb des jeweili-

gen Schultyps verschiedene Bildungsgänge an. Bei den Schulen für Sprachbehinderte

sind es nahezu ausschließlich die Bildungsgänge Grund- und Hauptschule. Die Schüler

wechseln auf eine allgemeine Schule, sobald die sprachlich-kommunikativen Fähigkeiten

dies erlauben. Leistungen der Eingliederungshilfe benötigen sie in der Regel nur für die Pha-

se, in der sie eine private Sonderschule besuchen. Auch an den Sonderschulen für Körper-

behinderte, Sehbehinderte / Blinde und Hörgeschädigte besucht ein Teil der Kinder einen

Bildungsgang, der den Lehrplänen der allgemeinen Schule entspricht (meist Grund- und

Hauptschule, an einzelnen Schulen auch Realschule und Gymnasium).

9
Datenbasis zu den Schülerzahlen an Sonderschulen in diesem und den folgenden Abschnitten sind Son-

derauswertungen der amtlichen Schulstatistik des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg im Auftrag des
Kommunalverbandes für Jugend und Soziales Baden-Württemberg.

N=53.776

Geistigbehinderte 17%

Sprachbehinderte 11%
Körperbehinderte 9%

Hörgeschädigte 4%

Blinde/Sehbehinderte 2%

Förderschüler 40%
Erziehungshilfe 13%

Kranke 4%
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Kinder mit einer geistigen und mehrfachen Behinderung, die in der Regel auch im Er-

wachsenenalter Unterstützung im Rahmen der Eingliederungshilfe benötigen, werden an den

Sonderschulen für Geistigbehinderte sowie den Bildungsgängen für Geistigbehinderte der

Sonderschulen für Körperbehinderte, Blinde und Sehbehinderte sowie Hörgeschädigte unter-

richtet. Insgesamt besuchten im Schuljahr 2009/2010:

 rund 9.000 junge Menschen eine Sonderschule für Geistigbehinderte,

 fast 3.000 den Bildungsgang für geistig Behinderte an einer Sonderschule für Körperbe-

hinderte und

 weitere 500 Kinder die Bildungsgänge für geistig Behinderte an den Sonderschulen für

Blinde/Sehbehinderte und Hörgeschädigte.

Mit einer Gesamtzahl von rund 12.500 machen Schüler mit einer geistigen und mehrfachen

Behinderung somit rund 23 Prozent aller Schülerinnen und Schüler von Sonderschulen aus.

Einen Überblick über die regionale Verteilung der Sonderschulen in Baden-Württemberg

gibt die nachfolgende Karte.

Sonderschulen für Geistigbehinderte gibt es in nahezu allen Stadt- und Landkreisen, da es

sich um eine relativ große Gruppe unter den Sonderschülern handelt. Sie sind daher in der

Karte nicht eingezeichnet. Liegt zusätzlich zur geistigen Behinderung eine Körper- oder Sin-

nesbehinderung vor, die den Besuch eines speziellen Bildungsgangs an einem anderen

Sonderschultyp erfordert, ist eine wohnortnahe Beschulung jedoch oft nicht möglich. Das

gleiche gilt für die Schülerinnen und Schüler von Sonderschulen für Blinde / Sehbehinderte

und Hörgeschädigte. Sie sind insgesamt eine relativ kleine Gruppe, die sich zudem über

mehrere Bildungsgänge verteilt. Ähnlich verhält es sich mit den Schülerinnen und Schülern

von Sonderschulen für Körperbehinderte.

Die Folge ist, dass ein Teil der Schülerinnen und Schüler entweder täglich sehr weite Wege

in Kauf nehmen oder unter der Woche im Internat leben muss – oder die ganze Familie

nimmt einen Umzug in Kauf. Dies betrifft in besonderer Weise junge Menschen und ihre Fa-

milien in relativ dünn besiedelten Regionen größerer Flächenkreise. Sowohl das tägliche

Pendeln über weite Entfernungen als auch die Internatsunterbringung führen in der Regel

dazu, dass alltägliche Kontakte zu Gleichaltrigen und Nachbarn in der Wohngemeinde entfal-

len. Gerade diese Kontakte sind eine wichtige Voraussetzung für ein inklusives Wohnen in

den Gemeinden auch im Erwachsenenalter. Für die Stadt- und Landkreise als Leistungsträ-

ger entstehen durch eine Internatsunterbringung oder lange Fahrtwege zusätzliche Kosten,

die sich – wenn die Weichen im Kindes- und Jugendalter einseitig in Richtung „Sonderlösun-

gen“ gestellt werden – auch auf die langfristige Entwicklung der Kosten auswirken können.

Um eine größere Wohnortnähe und mehr Kontakte zwischen jungen Menschen mit und ohne

Behinderung zu ermöglichen, haben immer mehr Sonderschulen in den vergangenen Jahren

Außenklassen an allgemeinen Schulen eingerichtet. Je nach Konzeption und Ausrichtung

im Einzelfall findet der Unterricht der Schülerinnen und Schüler der Außenklasse der Son-

derschule und der Kooperationsklasse an der allgemeinen Schule in mehr oder minder gro-
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ßem Umfang gemeinsam statt. Im Schuljahr 2009/2010 wurden insgesamt rund 1.850 Schü-

lerinnen und Schüler von Sonderschulen in Außenklassen an rund 240 Partnerschulen unter-

richtet, davon rund 1.100 Schüler von Sonderschulen für Geistigbehinderte. Das heißt, dass

12 % der insgesamt 9.000 Schüler an den Sonderschulen für Geistigbehinderte bereits in

Außenklassen unterrichtet wurden. Da auch Sonderschulen für Körper- und Sinnesbehinder-

te Außenklassen eingerichtet haben, die in der folgenden Karte nicht berücksichtigt sind,

stellt sich die wohnortnahe Schulversorgung punktuell deutlich besser dar als abgebildet.

Grafik 50

Sonderschulen für Körper-, Sprach- und Sinnesbehinderte in Baden-Württemberg im
Schuljahr 2008/2009

Karte KVJS 2010. Datenbasis: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg: Sonderauswertung der
amtlichen Schulstatistik für das Schuljahr 2008/2009 im Auftrag des KVJS.
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Die Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler an Sonderschulen ist in Baden-

Württemberg zwischen dem Schuljahr 1999/2000 und dem Schuljahr 2009/2010 um 5 %

gestiegen, obwohl die Schülerzahl insgesamt im gleichen Zeitraum demografisch bedingt um

3,6 % zurückging. Im Bereich der Sonderschulen ist lediglich die Zahl der Förderschüler in

den vergangenen Jahren deutlich gesunken. Dies führt dazu, dass der Anteil der Kinder ei-

nes Jahrganges, die eine Sonderschule für Geistig-, Körper-, Sprach- und Sinnesbehinderte

besuchen, kontinuierlich steigt. Jungen sind gegenüber Mädchen überproportional betroffen.

Ein Erklärungsfaktor für die steigende Schülerzahl dürfte sein, dass aufgrund des medizini-

schen Fortschritts immer mehr früh geborene Kinder hohe Überlebenschancen haben, diese

aber oft mir einer Behinderung einhergehen. Eine andere Erklärung könnte darin liegen,

dass Veränderungen der sozialen Lebensverhältnisse, in denen Kinder und Jugendliche

aufwachsen, dazu führen, dass Entwicklungsauffälligkeiten kumulieren und sich in einem

belasteten sozialen Umfeld häufiger in einer bleibenden Behinderung manifestieren. Auch

die „Zuweisungskriterien“ zu Sonderschulen können sich im Zeitverlauf verändert haben.

Grafik 51: Prozentuale Veränderung der Zahl der Schülerinnen und Schüler an Sonderschulen
in Baden-Württemberg zwischen dem Schuljahr 1999/2000 und 2009/2010

Grafik: KVJS, 2010. Datenbasis: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg: Schulstatistik.

Vor allem seit Mitte der 1990er Jahre öffnet sich die Schere zwischen der Entwicklung der

Schülerzahlen an den Unterstufen der Sonderschulen für Geistig- und Körperbehinderte

(Klassen 1-3) und den Schülerzahlen an den allgemeinen Grundschulen. Im Schuljahr

2008/2009 ist die Zahl der Schüler in der Unterstufe der Sonderschulen für Geistig- und Kör-

perbehinderte erstmals wieder leicht rückläufig. Ob damit eine Trendwende eingeläutet wur-

de und der Rückgang der Kinder an der Gesamtbevölkerung zukünftig auch zu sinkenden

Schülerzahlen an den Sonderschulen für Geistig- und Körperbehinderte führen wird, lässt

sich derzeit noch nicht abschließend beurteilen. Wegen der Neustrukturierung der Sonder-
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schulen für Geistigbehinderte zum Schuljahr 2009/2010 und damit verbundener Umstellun-

gen bei der Statistik liegen Vergleichszahlen für das aktuelle Schuljahr nicht vor.

Grafik 52: Schülerinnen und Schüler an allgemeinen Grundschulen und den Unterstufen der
Sonderschulen für Geistig- und Körperbehinderte: Schuljahr 1980/1981 bis 2008/2009
(jeweils Stichtagszahlen Stand Oktober)

Grafik: KVJS 2010. Datenbasis: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Sonderauswertungen der amtli-
chen Schulstatistik im Auftrag des KVJS.

2. Junge Menschen mit Leistungen der Eingliederungshilfe in Baden-

Württemberg

Am 31.12.2009 erhielten knapp 13.200 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in schuli-

scher Ausbildung mit einer geistigen und körperlichen Behinderung in Baden-Württemberg

Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB XII für tagesstrukturierende Angebote

(einschließlich ambulanter Integrationshilfen in Kindergärten und Schulen), knapp 2.700 da-

von in Verbindung mit stationärem Wohnen10. Damit machten junge Menschen mit einer

geistigen, körperlichen, Sprach- und Sinnesbehinderung fast 23 % aller Empfänger von Leis-

tungen der Eingliederungshilfe in Baden-Württemberg aus. Neun Prozent der Leistungsemp-

fänger waren im Vorschulalter, 13 Prozent Schüler, knapp ein Prozent als „Sonstige“ nicht

eindeutig zuzuordnen.

Zu beachten ist, dass die Abgrenzung der Zielgruppe „junge Menschen“ nicht über das Le-

bensalter, sondern über die Zugehörigkeit zu den entsprechenden Lebensabschnitten (vor-

10
Berücksichtigt sind alle Leistungen, die im Rahmen der jährlichen Erhebungen „Fallzahlen und Aus-

gaben in der Eingliederungshilfe nach dem SGB XII“ des Projekts „Datenerfassung in der Eingliede-
rungshilfe“ erfasst werden.
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schulische und schulische Förderung) und den damit verbundenen Leistungstypen erfolgt.

Berücksichtigt sind daher auch über 18-Jährige, die eine private Sonderschule besuchen und

gegebenenfalls in einem Wohnheim oder Internat stationär untergebracht sind (Leistungsty-

pen I.1.1 und 1.2 sowie I.3.1 bis 3.5). Je nach Art der Behinderung und individuellen Vor-

aussetzungen kann die schulische Ausbildung in Einzelfällen bis weit über das 20. Lebens-

jahr hinaus andauern.11

Nicht nur aufgrund der großen Zahl der Betroffenen verdienen Leistungen der Eingliede-

rungshilfe für junge Menschen mit Behinderung besondere Beachtung. In Kindheit und Ju-

gend werden viele Weichen für die weitere Entwicklung im Erwachsenenleben gestellt. Ge-

zielte Maßnahmen zur Steuerung und Optimierung von Leistungen in diesem Lebensab-

schnitt haben somit gravierende Auswirkungen auf die Entwicklungschancen junger Men-

schen und die zukünftige Gesamtentwicklung der Eingliederungshilfe in den Stadt- und

Landkreisen.

Stetiger Anstieg der Zahl junger Leistungsempfänger in den vergangenen Jahren

Trotz rückläufiger Alterspopulation der unter 21-Jährigen in Baden-Württemberg ist die abso-

lute Zahl junger Menschen, die Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB XII er-

halten, stetig gestiegen: allein zwischen 2007 und 2009 um fast 1.300 Personen oder

11 Prozentpunkte. Während im Jahr 2007 auf 10.000 Einwohner unter 21 Jahren 50 „junge„

Leistungsempfänger kamen, waren es im Jahr 2009 bereits 57 und somit rund 15 % mehr.

Junge Menschen mit einer geistigen und körperlichen Behinderung mit Leistungen der Ein-
gliederungshilfe (ohne Frühförderung) nach Leistungsart: 2007 - 2009)

Leistungen junge Menschen
insgesamt*Stich-

tag

31.12.

Ambulante
Integration

Sonder-
schule,
Schul-
kinder-
garten**

Sonstige*

absolut pro 1.000 Ew.
unter 21 Jahren

Anteil
ambulante
Integration
in %

2007 2.967 8.826 72 11.865 5,0 25 %

2008 3.223 9.075 80 12.378 5,2 26 %

2009 3.825 9.255 88 13.168 5,7 29 %
Tabelle KVJS 2010, Datenbasis: Jährliche Erhebungen bei den Stadt- und Landkreisen im Rahmen des Projekts
„Datenerfassung in der Eingliederungshilfe“.
*Anders als in Grafik 6 in Kapitel A werden hier auch „Sonstige“ Leistungsfälle berücksichtigt, die eindeutig der
Zielgruppe „Junge Menschen in vorschulischer und schulischer Ausbildung“ zuzuordnen sind (z.B. Leistungen im
Rahmen des Persönlichen Budgets).
**teilstationär und stationär; EGH wird nur in privaten Sonderschulen und Schulkindergärten gewährt.

Der Zuwachs ist sowohl durch einen Ausbau der Leistungen der ambulanten Integration als

auch durch eine weiter steigende Zahl der Leistungen für Kinder in Sonderschulen und

Schulkindergärten bedingt. Da die Fallzahlen im Bereich der ambulanten Integration mit ei-

11
Vgl.: Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg, 2008: Heime für junge Menschen mit

geistigen und mehrfachen Behinderungen in Baden-Württemberg: Ergebnisse einer Umfrage zum 31.12.2007
und der Fachtage „Ortstermin – Kind im Heim 2008“, S. 8.
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ner Wachstumsrate von 29 % zwischen 2007 und 2009 stärker angestiegen sind als im Be-

reich der Sonderschulen und Schulkindergärten (+ 4,9 %), hat sich der Anteil der Integrati-

onsleistungen an allen Leistungen für junge Menschen in den vergangenen drei Jahren von

25 auf 29 % erhöht.

Unterschiedliche Leistungsdichte und –struktur bei Vorschulkindern und Schülern

Leistungen der ambulanten Integration werden vor allem im Vorschulbereich gewährt. Am

Jahresende 2009 erhielten mit 3.067 Kindern deutlich mehr Kinder im Vorschulalter Leistun-

gen der ambulanten Integration als teilstationäre Leistungen für den Besuch eines privaten

Schulkindergartens (2.245 Kinder). Damit hatten die Leistungen der ambulanten Integration

einen Anteil von fast 60 % an allen Leistungen für Vorschulkinder.

Berücksichtigt man allerdings alle Kinder in Schulkindergärten (also auch diejenigen in öf-

fentlichen Einrichtungen, die keine Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten), zeigt sich,

dass insgesamt immer noch mehr Kinder mit einer Behinderung einen Schulkindergarten

besuchen als einen allgemeinen Kindergarten mit Leistungen für die ambulante Integration

durch die Eingliederungshilfe. Dies dürfte insbesondere für Kinder mit einer geistigen und

mehrfachen Behinderung zutreffen.

Zwischen 2007 und 2009 ist die Zahl der ambulanten Integrationsleistungen sehr stark an-

gestiegen. Gleichzeitig hat sich die Zahl der Kinder, die Leistungen der Eingliederungshilfe

für den Besuch eines (privaten) Schulkindergartens erhalten haben, ebenfalls noch einmal

leicht erhöht. Dies hatte in Verbindung mit dem gleichzeitigen Rückgang der Alterspopulation

der unter 7-Jährigen einen deutlichen Anstieg der Leistungsdichte bei den Vorschulkindern

um rund 23 % innerhalb von drei Jahren zur Folge. Während Ende 2007 auf 10.000 Einwoh-

ner unter 7 Jahren 65 Kinder mit Leistungen der Eingliederungshilfe kamen, waren es Ende

2009 fast 80 Kinder.

Leistungen der Eingliederungshilfe für Kinder mit einer geistigen und körperlichen Behinde-
rung im Vorschulalter in den Jahren 2005 bis 2009 (jeweils zum Stichtag 31.12.)

Leistungen Vorschulalter
insgesamt

Stich-
tag

31.12.

Ambulante
Integration

Privater
Schul-
kinder-
garten

Sonstige*

absolut
pro 1.000 Ew.
unter 7 Jahren

Anteil
ambulante
Integration
in %

2007 2.271 2.226 0 4.497 6,46 50 %

2008 2.544 2.250 1 4.795 7,04 53 %

2009 3.067 2.245 3 5.315 7,92 58 %

Tabelle KVJS 2010, Datenbasis: Jährliche Erhebungen bei den Stadt- und Landkreisen im Rahmen des Projekts
„Datenerfassung in der Eingliederungshilfe“.
*: nicht differenzierbar, Persönliches Budget

Auch außerhalb der Eingliederungshilfe nach dem SGB XII erhält eine wachsende Zahl von

Vorschulkindern eine sonderpädagogische Förderung in allgemeinen Kindergärten oder öf-

fentlichen Schulkindergärten (vergleiche die Ausführungen in Abschnitt D, 1). Dies bestätigt,

dass in den letzten Jahren nicht nur ein Wandel in der Struktur der erbrachten Leistungen

(hin zu einem größeren Anteil ambulanter Integrationshilfen), stattgefunden hat, sondern der
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Unterstützungsbedarf und die Fördermaßnahmen insgesamt mehr geworden sind. Mögliche

Hintergründe können z.B. sein:

 eine steigende Zahl früh geborener Kinder mit schwerer Behinderung;

 soziale und gesellschaftliche Veränderungen, die dazu führen, dass sich Entwicklungs-

auffälligkeiten in einer Behinderung manifestieren;

 bessere Beratungs- und frühe Förderangebote, die zusammen mit einem veränderten

Bewusstsein der Eltern die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Leistungen der Ein-

gliederungshilfe frühzeitig in Anspruch genommen werden und

 eine größere Zahl von Kindern mit Behinderung, die – ebenso wie ihre Altersgenossen

ohne Handicaps – schon vor der Vollendung des dritten Lebensjahres eine Kinderta-

geseinrichtung besuchen. Bereits jetzt ist laut Gesetz für Kinder im Alter unter drei Jah-

ren ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kinderta-

gespflege vorzuhalten. Das Kinderförderungsgesetz sieht ab dem Jahr 2013 einen

Rechtsanspruch auf einen Platz für alle Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres

vor. Da dieses Recht auch Kinder mit Behinderung einschließt und gerade in den betrof-

fenen Familien ein besonderer Bedarf an einer frühen Förderung der Kinder und der Ent-

lastung für die Angehörigen bestehen dürfte, ist von einem weiteren Anstieg der Leis-

tungsfälle im Vorschulalter auszugehen. Dies setzt jedoch die Schaffung bedarfsgerech-

ter Angebote voraus.

Obwohl sich die absolute Zahl und der Anteil ambulanter Integrationshilfen auch bei den

Schülern in den vergangenen drei Jahren erhöht haben, dominieren hier bisher Leistungen

beim Besuch einer Sonderschule. Leistungen im Rahmen der ambulanten Integration ma-

chen bei den Schülern gerade einmal 10 % der Leistungen der Eingliederungshilfe aus.

Die Leistungsdichte (pro 10.000 Einwohner zwischen 7 und 21 Jahren) stieg analog zu den

Vorschulkindern auch bei den Schülern zwischen 2007 und 2009 an, der Anstieg war jedoch

mit rund 11 % (gegenüber 23 % bei den Vorschulkindern) deutlich geringer.

Leistungen der Eingliederungshilfe für Schülerinnen und Schüler mit einer geistigen und kör-
perlichen Behinderung: 2005 - 2009

Leistungen Schulalter
insgesamt

Stich-
tag

31.12.

Ambulante
Integration

private
Sonder-
schule

Sonstige*

Absolut
pro 1.000 Ew.
7 – unter 21 Jahren

Anteil
ambulante
Integration
in %

2007 504 6.602 1 7.107 4,20 7,1 %

2008 528 6.825 15 7.368 4,39 7,2 %

2009 696 7.010 3 7.709 4,65 9,0 %
Tabelle KVJS 2010, Datenbasis: Jährliche Erhebungen bei den Stadt- und Landkreisen im Rahmen des Projekts
„Datenerfassung in der Eingliederungshilfe“.
*: nicht differenzierbar, Persönliches Budget
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Steigende Fallzahlen auch bei Leistungen für junge Menschen mit einer seelischen

Behinderung

Parallel zu den Leistungen für junge Menschen mit einer geistigen und körperlichen Behinde-

rung ist auch die Zahl der Leistungen für junge Menschen mit einer seelischen Behinde-

rung im Rahmen des § 35a SGB VIII in den vergangenen drei Jahren auf rund 5.400 im Jahr

2009 gestiegen. Der Anstieg der Fallzahl fiel hier mit 24 % (gegenüber 11 % bei den Leis-

tungen für junge Menschen mit einer geistigen und körperlichen Behinderung nach dem

SGB XII) sogar noch deutlicher aus. Er ist vor allem auf einen Zunahme bei den „sonstigen

ambulanten Hilfen“ für junge Menschen mit einer seelischen Behinderung zurückzuführen.12

2.1 Ambulante Integration im Kreisvergleich

Kindertagesbetreuung

Die nachfolgende Abbildung Grafik 53 zeigt die Entwicklung der Leistungen der ambulanten

Integration für Vorschulkinder in Bezug auf die Bevölkerung unter 7 Jahren in den Stadt-

und Landkreisen.

Die Leistungsdichte in den einzelnen Kreisen variiert beträchtlich: Im Zollernalbkreis kommen

auf 10.000 Einwohner unter 7 Jahren 13 Kinder mit einer wesentlichen geistigen oder körper-

lichen Behinderung, die eine Leistung im Rahmen der ambulanten Integration nach dem

SGB XII erhalten, im Landkreis Lörrach sind es 92 Kinder.

Bei der Interpretation der Daten ist zu berücksichtigen, dass die Dichte der ambulanten In-

tegrationshilfen nicht automatisch ein Indikator für das Ausmaß der Inklusion von Kin-

dern mit Behinderung ist. Es ist nicht bekannt, wie viele allgemeine Kindergärten Kinder mit

einer Behinderung gegebenenfalls ohne zusätzliche Leistungen der Eingliederungshilfe

betreuen. Zu beachten ist auch, dass viele Schulkindergärten sich in den letzten Jahren kon-

zeptionell weiterentwickelt haben. Es sind vielfältige Kooperationsformen mit allgemeinen

Kindergärten entstanden. Teilweise sind allgemeiner Kindergarten und Schulkindergarten

„unter einem Dach“ untergebracht, um Kindern mit und ohne Behinderung gemeinsame

Spiel- und Lernmöglichkeiten anbieten zu können. Auch wenn keine räumliche Nachbar-

schaft gegeben ist, finden häufig gemeinsame Veranstaltungen und gegenseitige Besuche

statt. Andererseits kann es sein, dass ein Kind mit einer Behinderung in einem allgemeinen

Kindergarten keinen Anschluss findet und „außen vor steht“, wenn die Einrichtung kein adä-

quates Konzept hat und das Fachpersonal durch zu große Gruppen, fehlende Fortbildungs-

möglichkeiten und mangelnde fachliche Unterstützung überfordert ist. Die Organisationsform

allein sagt also nicht immer bereits etwas über das Maß an Inklusion und Begegnung zwi-

schen Kindern mit und ohne Behinderung aus.

12
Vgl.: Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg: Kreisbezogene Auswertungen der Fall-

zahlen der Hilfen zur Erziehung und anderer individueller Hilfen, Tabellen für die Jahre 2007 und 2009.
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Grafik 53
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Heilbronn
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Stuttgart

BöblingenCalw

Enzkreis

Pforzheim

LKKarlsruhe

Rhein-Neckar

Heidelberg

Mannheim
Main-TauberNeckar-Odenwald

Hohenlohe

Durchschnitt
Baden-Württemberg: 1,2

bis 0,6
0,7 bis 1,0
1,4 bis 2,4
1,7 bis 3,5

2,5und mehr

400

150

30

Plätze priv. Schulkindergarten

Besuchsquote öffentl.
u. priv. Schulkindergärten
je 100 Ew von 3-6 J.

Angesichts der beträchtlichen Unterschiede zwischen den Kreisen stellt sich die Frage
nach möglichen Faktoren, die die Leistungsdichte vor Ort beeinflussen.

 Plausibel scheint ein Zusammenhang zwischen dem Ausmaß der ambulanten Integ-

ration in allgemeine Kindergärten (Grafik 53) und den vorhandenen Plätzen in Schul-

kindergärten. Da Vorschulkinder nur sehr selten außerhalb der Familien leben, gibt

es bei einem geringen Angebot an wohnortnahen spezialisierten Plätzen in einem

Kreis wenig Alternativen zur ambulanten Integration in allgemeine Kindergärten,

wenn Eltern und Kinder nicht lange Wartezeiten auf einen Kindergartenplatz in Kauf

nehmen wollen. Die folgende Karte zeigt, in welchen Kreisen die Dichte an Gesamt-

dichte an Plätzen in (öffentlichen und privaten) Schulkindergärten besonders hoch

beziehungsweise niedrig ist. Zusätzlich sind die Standorte und Platzzahlen der priva-

ten Schulkindergärten, für deren Besuch in der Regel Eingliederungshilfe gewährt

wird, abgebildet.

Grafik 54: Kinder in öffentlichen und privaten Schulkindergärten in den Stadt- und
Landkreisen in Baden-Württemberg je 100 Einwohner zwischen 3 u. 6 Jahren im Schul-
jahr 2008/2009

Grafik KVJS 2010, Datenbasis: Statistisches Monatsheft Baden-Württemberg 4/2009, S. 28.
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Mit dem Zollernalbkreis sowie den Städten Mannheim und Heidelberg weisen tatsächlich

drei von vier Kreisen mit einer vergleichsweise geringen Dichte ambulanter Integrations-

leistungen überdurchschnittliche Kapazitäten in Schulkindergärten auf. Allerdings gibt es

auch Kreise, die sowohl eine relativ hohe Zahl ambulanter Integrationsfälle als auch ein

überdurchschnittliches Angebot an Plätzen in Schulkindergärten haben (zum Beispiel

Landkreis Lörrach). Teilweise kann dies daran liegen, dass die örtlichen Schulkindergär-

ten auch von Kindern aus Nachbarkreisen mitgenutzt werden (insbesondere bei den

Kragenkreisen und wenn Angebote in der Nähe der Kreisgrenzen liegen).

 Unterschiedliche Leistungsdichten bei den ambulanten Integrationshilfen in den Stadt-

und Landkreisen könnten eventuell mit einer unterschiedlichen Abgrenzung zwischen

Leistungen nach dem SGB XII für Kinder mit einer geistigen und körperlichen Behinde-

rung und Leistungen nach dem SGB VIII für Kinder mit einer seelischen Behinderung

zusammenhängen. Die folgende Grafik zeigt die jeweiligen Anteile von Kindern mit einer

geistigen und körperlichen sowie einer seelischen Behinderung an allen betreuten Kin-

dern in Kindertageseinrichtungen am 1.3.2009. Die Daten beruhen auf den Angaben der

Einrichtungsträger und beziehen sich somit auf die jeweiligen Kreise als Standorte der

Einrichtungen und nicht auf die Kreise als Leistungsträger.

Grafik 55: Anteil der Kinder mit einer wesentlichen Behinderung in den Kindertageseinrichtun-
gen in Baden-Württemberg pro 1.000 betreuter Kinder insgesamt, differenziert nach geistiger
und körperlicher sowie seelischer Behinderung) am Stichtag 1.3.2009

Grafik KVJS 2010. Datenbasis: Erhebung des Landesjugendamts beim KVJS bei den Trägern von Kinderta-
geseinrichtungen zum Stichtag 1.3.2009.
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Vor allem bei Stadtkreisen mit umliegenden „Kragenkreisen“ (zum Beispiel Frei-

burg/Breisgau-Hochschwarzwald), ergeben sich bei dieser Betrachtungsweise mit hoher

Wahrscheinlichkeit Verzerrungen durch eine kreisübergreifende Inanspruchnahme.

Systematische Unterschiede durch eine unterschiedliche Abgrenzung zwischen den Leistun-

gen nach dem SGB VIII und dem SGB XII lassen sich auf der Basis der vorhandenen Daten

nicht erkennen. Kreise mit hohen Anteilen geistig und körperlich behinderter Kinder mit Integ-

rationsleistungen weisen tendenziell auch hohe Anteile von seelisch behinderten Kindern mit

Unterstützungsleistungen nach dem SGB VIII auf. Lediglich in einzelnen Kreisen gehen deut-

lich überdurchschnittliche Anteile einer Leistungsart mit unterdurchschnittlichen Anteilen der

anderen Leistungsart einher und umgekehrt (zum Beispiel Ostalbkreis, Rhein-Neckar-Kreis,

Stadt Freiburg, Landkreise Sigmaringen, Biberach und Konstanz).

Schule

Die nachfolgende Grafik 56 zeigt, dass auch die Dichte der ambulanten Integrationsleis-

tungen für Schüler zwischen den einzelnen Kreisen beträchtlich variiert. Die absoluten Fall-

zahlen und die Leistungsdichte in Bezug auf die Alterspopulation der 7 bis unter 21-Jährigen

sind in allen Kreisen relativ klein und meist deutlich niedriger als im Kindergartenbereich. Auf

die Hemmnisse für die Integration von Kindern mit einer geistigen und körperlichen Behinde-

rung in allgemeine Schulen wurde bereits im vorigen Abschnitt hingewiesen. Während in

vielen Kreisen die Leistungsdichte in den vergangenen drei Jahren auf niedrigem Niveau

stagnierte oder in Einzelfällen sogar rückläufig war, gab es in einigen Kreisen (und auch in

Baden-Württemberg insgesamt) im Jahr 2009 einen deutlichen Anstieg der Zahl der Integra-

tionsfälle.

Zu beachten ist, dass in einem Teil der Kreise ambulante Integrationsleistungen der Einglie-

derungshilfe auch für Schülerinnen und Schüler an öffentlichen Sonderschulen gewährt

werden, wenn ein entsprechender Bedarf besteht. Dies ist zum Beispiel im Rems-Murr-Kreis

der Fall, der die höchste Leistungsdichte ambulanter Integrationsleistungen für Schüler aller

Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg aufweist.

Im Zusammenhang mit der geplanten Änderung des Schulgesetzes in Baden-Württemberg

und den Schulversuchen im Vorfeld dürfte die Zahl der Schüler mit Integrationsleistungen in

den baden-württembergischen Stadt- und Landkreisen voraussichtlich steigen.
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Grafik 56
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2.2 Teilstationäre Leistungen in privaten Sonderschulen und Schulkindergärten

Während im vorigen Kapitel die Leistungen für Kinder mit einer geistigen und körperlichen

Behinderung in allgemeinen Kindergärten und Schulen verglichen wurden, geht es in diesem

Abschnitt um Kinder, die Leistungen der Eingliederungshilfe für den Besuch einer Sonder-

schule oder eines Schulkindergartens erhalten und noch privat bei ihren Familien wohnen.

Nicht berücksichtigt sind rund 2.600 Kinder, die zwar eine private Sonderschule besuchen

und dafür Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten, aber stationär wohnen, sowie knapp

16.000 Kinder in Sonderschulen für Geistig-/Körper-, Sprach- und Sinnesbehinderte, die kei-

ne Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten, weil sie eine öffentliche Sonderschule besu-

chen. Dort wird der behinderungsbedingte Mehraufwand für die Betreuung, der nicht durch

das Land gedeckt ist, direkt vom Schulträger (in der Regel Stadt- oder Landkreis) übernom-

men.

Die folgende Grafik 57 zeigt die großen Unterschiede in der Dichte teilstationärer Leistun-

gen für junge Menschen. Während diese Leistungsform in einigen Kreisen kaum eine Bedeu-

tung hat, erhielten im Landkreis Sigmaringen am Jahresende 2009 15 von 1.000 Einwohnern

unter 21 Jahren entsprechende Hilfen. Auch in den Nachbarkreisen (Ravensburg, Boden-

seekreis, Biberach, Zollernalbkreis) sowie den Landkreisen Schwäbisch Hall und Calw lag

die Leistungsdichte weit über dem baden-württembergischen Durchschnitt.

Die Unterschiede lassen sich im Wesentlichen durch die unterschiedliche Verteilung pri-

vater Sonderschulen und Schulkindergärten für Geistig-, Körper- und Sinnesbehinderte

im Land erklären, da in Baden-Württemberg nur Schülerinnen und Schüler dieser Schulen

und Schulkindergärten Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Die folgende Landkarte

bildet ab, wie hoch der jeweilige Anteil der Schüler an privaten Sonderschulen in Relation zur

Gesamtheit der Schüler der entsprechenden Sonderschulen im Kreis ist.

Im Jahr 2009 besuchten im Landesdurchschnitt 31 % aller Schülerinnen und Schüler mit

einer geistigen, körperlichen und Sinnesbehinderung eine private Sonderschule. Während es

in einigen Kreisen gar keine Schulen in privater Trägerschaft gibt, liegt der Anteil der Schüler

in privaten Schulen im Landkreis Ravensburg bei über 80 Prozent. Zu berücksichtigen ist,

dass ein Teil der Schüler aus anderen Kreisen kommt und die notwendigen Leistungen der

Eingliederungshilfe vom zuständigen Herkunftskreis erhält.

Die relativ hohe Dichte teilstationärer Leistungen im Zollernalbkreis, einem Landkreis ohne

private Sonderschule im Kreisgebiet, rührt daher, dass dort im Verhältnis zur Bevölkerung

mehr Kinder als anderswo in Baden-Württemberg Leistungen für den Besuch eines privaten

Schulkindergartens erhielten (3,43 gegenüber 0,96 im Durchschnitt Baden-Württembergs).

Auch in den Landkreisen Sigmaringen, Ravensburg und Rastatt ist der Anteil der Kinder mit

Leistungen in privaten Schulkindergärten mehr als dreimal so hoch als im baden-

württembergischen Durchschnitt (S.66). Dementsprechend liegt die Zahl der Kinder mit Leis-

tungen der ambulanten Integration in (allgemeine) Kindergärten unter dem baden-

württembergischen Durchschnitt .
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Grafik 58: Anteil der Schülerinnen und Schüler an privaten Sonderschulen an allen Schülern
von Sonderschulen für Geistig-, Körper-, Sprach- und Sinnesbehinderte im jeweiligen Stadt-
und Landkreis im Schuljahr 2009/2010 (Stand: 21.10.2010)

Die folgende Grafik 59 zeigt die Entwicklung der Dichte der teilstationären Leistungen an

junge Menschen in den Stadt- und Landkreisen in den vergangenen drei Jahren.

In den meisten Kreisen hat sich die Zahl der Leistungsempfänger in Relation zur Bevölke-

rung unter 21 Jahren weiter erhöht. Daneben gibt es Kreise, in denen die Leistungsdichte

2009 gesunken ist. Dazu gehört auch der Landkreis Sigmaringen, der in den letzten drei Jah-

ren jeweils die höchste Zahl an Leistungsempfängern pro 1.000 Einwohner unter 21 Jahren

aufwies.
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Grafik KVJS 2010. Datenbasis: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Sonderauswertung der
amtlichen Schulstatistik für das Schuljahr 2009/2010 im Auftrag des KVJS.
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2.3 Stationäres Wohnen

Am 31.12.2009 erhielten in Baden-Württemberg knapp 2.700 Kinder, Jugendliche und junge

Erwachsene mit einer geistigen, körperlichen, Sprach- und Sinnesbehinderung in schu-

lischer Ausbildung Leistungen der Eingliederungshilfe in einer stationären Einrichtung. Dies

entspricht 11 Leistungsempfängern pro 10.000 Einwohner unter 21 Jahren.

Nicht berücksichtigt in den obigen Zahlen sind Kinder und Jugendliche mit einer seelischen

Behinderung in Wohnheimen und sonstigen fachlich betreuten Wohnformen, die Leistungen

der Eingliederungshilfe nach dem § 35a SGB VIII erhalten. Am 31.12.2009 waren dies nach

einer Erhebung des Landesjugendamts rund 900 Personen. Ebenfalls nicht berücksichtigt

sind junge Menschen mit einer geistigen und körperlichen Behinderung in Pflegefamilien

sowie stationäre Kurzzeitunterbringungen, da diese bei einer Stichtagserhebung zu ver-

nachlässigen sind.

Kinder, die eine Tagesstruktur für Kleinkinder unter 3 Jahren oder in einem Kindergarten

erhalten, wohnen nur in sehr geringer Zahl in stationären Einrichtungen. Dies bestätigte auch

eine Erhebung des KVJS bei den Trägern der Wohnheime für junge Menschen mit einer

geistigen und körperlichen Behinderung (Leistungstypen I.1.1 und 1.2) aus dem Jahr 2007.

Aus derselben Erhebung ist bekannt, dass mehr als ein Drittel der Bewohner von Wohnhei-

men für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit einer geistigen und körperlichen Be-

hinderung bereits volljährig sind, weitere 36 % zwischen 14 und 18 Jahre alt. Kinder im Vor-

schul- und Grundschulalter machen weniger als 10 % aller stationär wohnenden jungen

Menschen aus.13

Von den 2.700 jungen Menschen mit einer geistigen und körperlichen Behinderung in statio-

nären Wohnformen besuchten mehr als 60 % (rund 1.650 Personen) eine Heimsonderschule

und lebten im Internat (Leistungstypen I.3.1-3.5). Dabei handelt es sich überwiegend um

junge Menschen mit einer Körper- und Sinnesbehinderung. Internate sind so konzipiert, dass

die Schülerinnen und Schüler die Wochenenden und Ferien bei ihren Eltern verbringen (5-

Tage-Internate). Ein Teil der Internate bietet auch Vollzeitplätze an (7-Tage-Internate).

Wenn junge Menschen mit einer geistigen oder mehrfachen Behinderung wegen der familiä-

ren Situation nicht mehr bei ihren Angehörigen wohnen können, leben sie in der Regel in

einem Wohnheim für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene (Leistungstypen I.1.1 und

1.2) und besuchen eine Sonderschule, die dem Wohnheim angegliedert ist. Dies waren En-

de 2009 rund 1.000 junge Menschen.

13
Vgl.: Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg 2008: Heime für junge Menschen mit

geistigen und mehrfachen Behinderungen in Baden-Württemberg, a.a.O., S. 8.
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Grafik 60

Grafik KVJS 2010. Datenbasis: Jährliche Erhebung des KVJS bei den Stadt- und Landkreisen in Baden-
Württemberg im Rahmen des Projekts „Datenerfassung in der Eingliederungshilfe“.

Die Grenzen zwischen Wohnheim und Internat sind in der Praxis fließend. Vor allem junge

Menschen mit einer sehr schweren Behinderung, die in Internaten leben (zum Beispiel Kin-

der und Jugendliche mit einer geistigen Behinderung, die gleichzeitig taub oder blind sind),

verbringen häufig auch die Wochenenden und einen Teil der Ferien dort (7-Tage-Internate).

Andererseits besucht auch ein Teil der Kinder, die in den Wohnheimen leben, an den Wo-

chenenden regelmäßig die Eltern.

Die Erhebung des KVJS bei den Trägern stationärer Wohnheime für junge Menschen im

Jahr 2007 ergab vor allem folgende Gründe für einen Umzug in ein Wohnheim:

 das Vorliegen einer sehr schweren Behinderung mit sehr hohem Pflege- und Betreu-

ungsbedarf;

 allgemeine Überforderung der Familie, die durch die Behinderung verstärkt wird (zum

Beispiel Trennung der Eltern, schwierige finanzielle Situation);

 akute Fälle von Kindswohlgefährdung sowie

 Ablösungsprozesse vom Elternhaus beim Übergang ins Erwachsenenalter.14

Hauptursache für eine Internatsunterbringung ist eine große räumliche Entfernung zwischen

Wohn- und Schulort, die nicht mit zumutbarem Zeitaufwand täglich bewältigt werden kann.

14
Vgl.: Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg 2008: Heime für junge Menschen mit

geistigen und mehrfachen Behinderungen in Baden-Württemberg, a.a.O., S. 12-13.
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Daneben spielen auch bei einer Internatsunterbringung oft familiäre Gründe oder Ablö-

sungsprozesse vom Elternhaus an der Schwelle zum Erwachsenwerden eine Rolle.

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in schulischer Ausbildung mit einer geistigen und
körperlichen Behinderung im stationären Wohnen (Leistungstypen I.1.1 – 1.2 und 3.1 - 3.5)

Leistungsempfänger
stationär insgesamt

Stichtag
31.12.

Junge Men-
schen im
stationären
Wohnen
insgesamt

davon im
Vorschul-
alter

davon
Schüler

davon
Sonstige/
nicht
differen-
zierbar

pro 1.000
Einw.
u. 21 J

Anteil stat. an
allen Leistun-
gen für junge
Menschen

Zahl der
Teil-
nehmer

2005 2.764 32 2.679 53 1,19 24,8 42

2006 2.700 29 2.611 60 1,17 24,2 42

2007 2.723 31 2.623 69 1,14 22,9 44

2008 2.650 25 2.561 64 1,12 21,4 44

2009 2.673 11 2.580 82 1,15 20,3 44

Tabelle KVJS 2010. Datenbasis: Jährliche Erhebungen des KVJS bei den Stadt- und Landkreisen im Rahmen
des Projekts „Datenerfassung in der Eingliederungshilfe“. Für die Vorjahre ergeben sich durch nachträglich ge-
meldete Datenkorrekturen teilweise Abweichungen von den Zahlen im Bericht für das Jahr 2008.

Junge Menschen mit Behinderung hatten Ende 2009 einen Anteil von knapp 12 Prozent an

allen Leistungsempfängern im stationären Wohnen. Im Jahr 2005 hatte ihr Anteil noch bei

knapp 14 Prozent gelegen. Die rückläufigen Fallzahlen bei den Jüngeren im Verlauf der

letzten Jahre sind nur zum Teil auf demografische Veränderungen zurückzuführen: Auch die

Dichte stationärer Wohnleistungen in Bezug auf die Bevölkerungsgruppe der unter 21-

Jährigen sowie der Anteil der jungen Menschen, die stationär wohnen, an allen jungen Men-

schen mit Leistungen der Eingliederungshilfe waren rückläufig (Rückgang von 25 auf 20 %).

Der erhebliche Ausbau ambulanter und familienentlastender Angebote sowie eine engere

Verzahnung von Leistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe in den vergangenen Jahren

dürften wesentlich dazu beigetragen haben, den Anteil stationärer Wohnformen zu begren-

zen. Eine Rolle kann auch der Ausbau der Integrationshilfen sowie von Außenklassen der

Sonderschulen an allgemeinen Schulen spielen. Sie können im Einzelfall dazu beitragen,

stationäre Aufnahmen aufgrund fehlender Angebote in Wohnortnähe zu vermeiden.

Ob die wieder leicht ansteigende Leistungsdichte im stationären Wohnen junger Menschen

im Jahr 2009 eine „Trendwende“ einläutet, kann derzeit noch nicht beurteilt werden.

In der Sitzung der Arbeitsgruppe „Datenerfassung in der Eingliederungshilfe“ wurde auch ein

möglicher Zusammenhang zwischen der Fallzahlentwicklung im SGB XII und der Entwick-

lung der Leistungsfälle für junge Menschen mit einer seelischen Behinderung nach dem

SGB VIII diskutiert, da eine Abgrenzung im Einzelfall oft nicht eindeutig ist. Tatsächlich ist die

Zahl der Kinder und Jugendlichen mit einer seelischen Behinderung in Baden-Württemberg,

die Leistungen nach § 35a SGB VIII in einem Wohnheim, einer betreuten Wohnform oder

einer Erziehungsstelle erhalten, zwischen 2005 und 2009 von 835 auf 903 um 8,1 % gestie-
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gen.15 Die absoluten Fallzahlen sind wegen nicht vollständiger Daten im Bereich der Einglie-

derungshilfe erst ab dem Jahr 2007 vergleichbar. Zwischen 2007 und 2009 ging die Zahl

stationär wohnender junger Menschen mit einer geistigen und körperlichen Behinderung in

Baden-Württemberg um 50 zurück, im gleichen Zeitraum erhöhte sich die Zahl der Kinder

und Jugendlichen mit einer seelischen Behinderung im stationären Wohnen um 16. Daraus

lässt sich ableiten, dass die abnehmende Bedeutung stationärer Wohnformen bei jungen

Menschen im Bereich des SGB XII nicht lediglich auf eine Verschiebung von Leistungen in

Richtung SGB VIII zurückzuführen ist.

Mehr junge Menschen in stationären Einrichtungen als im Bundesdurchschnitt

Trotz der leicht rückläufigen Leistungsdichte in den vergangenen Jahren, lebten in Baden-

Württemberg am 31.12.2008 immer noch deutlich mehr junge Menschen mit einer geistigen

und körperlichen Behinderung in stationären Einrichtungen als im Bundesdurchschnitt. Die

Leistungsdichte betrug in Baden-Württemberg 0,25 pro 1.000 Einwohner, im Bund 0,21 pro

1.000 Einwohner. Lediglich in zwei bayerischen Bezirken und im Bundesland Sachsen-

Anhalt war die Leistungsdichte höher als in Baden-Württemberg.16

Die aktuellen Vergleichszahlen für das Jahr 2009 sowie die Leistungsdichten in Bezug auf

die Alterspopulation der unter 21-Jährigen liegen (noch) nicht vor.

Die sehr stark ausdifferenzierte Sonderschullandschaft in Baden-Württemberg könnte die

Leistungsdichte im stationären Wohnen junger Menschen in Baden-Württemberg beeinflus-

sen, da weite Wege zu den Spezialangeboten oft Ursache für eine Internatsunterbringung

sind. In jedem Fall macht der Vergleich mit den anderen Bundesländern deutlich, dass in

Baden-Württemberg offenbar weitere Handlungsspielräume bestehen, um noch mehr jungen

Menschen mit Behinderung einen längeren Verbleib im Elternhaus zu ermöglichen.

Die folgenden Grafiken 59 und 60 geben einen Überblick über die differenzierte Entwick-

lung stationärer Wohnformen bei jungen Menschen mit einer geistigen und körperlichen Be-

hinderung in den Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg.

15
Datenbasis für diese und die folgenden Zahlen zur Entwicklung der Leistungen für junge Menschen

mit einer seelischen Behinderung sind die jährlichen Erhebungen des Landesjugendamtes beim KVJS
bei den Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg zu den „Fallzahlen der Hilfen zur Erziehung
und anderer individueller Hilfen“ für verschiedene Jahre.
16

Vergleiche: BAGüS/consens, Münster 2009: Kennzahlenvergleich der überörtlichen Träger der So-
zialhilfe: Bericht 2007/2008, S. 24.
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Die Anzahl stationär wohnender junger Menschen pro 1.000 Einwohner bis 20 Jahre

schwankt zwischen 0,7 in der Stadt Heidelberg und 2,7 im Landkreis Waldshut. Neben dem

Landkreis Waldshut haben auch der Nachbarlandkreis Lörrach sowie der ebenfalls an der

Landesgrenze zur Schweiz gelegene Landkreis Konstanz weit überdurchschnittliche Leis-

tungsdichten. Mit dem Ortenaukreis und dem Schwarzwald-Baar-Kreis weisen zwei weitere

südbadische Landkreise deutlich überdurchschnittliche Werte auf, gefolgt von den Landkrei-

sen Heidenheim und Sigmaringen.

Auf zwei mögliche Ursachenkomplexe für die unterschiedliche Leistungsdichte im stationä-

ren Wohnen junger Menschen mit einer geistigen und körperlichen Behinderung soll im Fol-

genden näher eingegangen werden:

 Geografische Besonderheiten (z.B. Grenzlage; Regionen mit geringer Bevölkerungs-

dichte; lange Wege wegen exponierter Topografie) in Verbindung mit der vorhandenen

schulischen Infrastruktur für junge Menschen mit Behinderung dürften eine wesentli-

che Rolle spielen. So müssen z.B. Kinder mit einer Körper- und Mehrfachbehinderung,

die die Grundstufen der öffentlichen Sonderschulen für Körperbehinderte in den Land-

kreisen Waldshut, Lörrach und im Süden des Ortenaukreises besuchen, nach der fünften

Klasse in der Regel in das Internat der Heimsonderschule für Körperbehinderte in Em-

mendingen-Wasser wechseln, dessen Träger das Land Baden-Württemberg ist. In den

genannten südbadischen Kreisen gibt es keine Sonderschulen für Hörgeschädigte sowie

Blinde und Sehgeschädigte (vergleiche die Karte zur regionalen Verteilung der Sonder-

schulen). Für Kinder mit einer Sprachbehinderung wird – mit Ausnahme des Ortenau-

kreises – lediglich der Bildungsgang Grundschule angeboten. Kinder mit einer Sinnesbe-

hinderung, die andere Bildungsgänge besuchen, müssen ebenfalls in Internaten der

Heimsonderschulen in anderen Kreisen wohnen, wenn die örtlichen Schülerzahlen zu ge-

ring sind, um Außenklassen zu bilden.

Anders herum zeigt sich, dass in den dicht besiedelten Regionen mit einem breit gefä-

cherten schulischen Angebot für junge Menschen mit Behinderung in Wohnortnähe (zum

Beispiel Rhein-Neckar-Kreis / Heidelberg / Mannheim / Stuttgart / Heilbronn / Esslingen)

die Zahl der stationär in Internaten lebenden Kinder relativ gering ist. In den größeren

Städten wie Stuttgart oder Mannheim wird dies teilweise ausgeglichen durch eine höhere

Dichte von jungen Menschen mit Behinderung, die in Wohnheimen für Kinder, Jugendli-

che und junge Erwachsene leben.

 Bereits an anderer Stelle wurde auf mögliche Zusammenhänge zwischen der Entwick-

lung der Leistungen nach § 35a SGB VIII für junge Menschen mit einer seelischen Be-

hinderung und den Leistungen im Rahmen des SGB XII in Baden-Württemberg hinge-

wiesen. Eine unterschiedliche Praxis bei der Abgrenzung in den einzelnen Stadt –und

Landkreisen – zum Beispiel beim Vorliegen einer mehrfachen Behinderung oder bei ei-

nem gleichzeitigen Unterstützungsbedarf durch die Eingliederungshilfe und die Jugend-

hilfe aufgrund schwieriger familiärer Bedingungen – könnte die jeweiligen Leistungsdich-

ten in den Kreisen beeinflussen. Um mögliche Zusammenhänge aufzuspüren, wurde für
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alle Kreise zusätzlich die Leistungsdichte im stationären Wohnen von jungen Menschen

mit einer seelischen Behinderung berechnet. Die folgende Karte zeigt, dass mit den

Landkreisen Lörrach und dem Ortenaukreis tatsächlich zwei Kreise, in denen die Zahl

stationär wohnender junger Menschen mit einer geistigen und körperlichen Behinderung

deutlich über dem baden-württembergischen Durchschnitt lag, eine vergleichsweise ge-

ringe Leistungsdichte im stationären Wohnen seelisch behinderter Kinder und Jugendli-

cher hatten. Solche Zusammenhänge sind aber nicht für alle Kreise erkennbar.

Grafik 62: Leistungen für junge Menschen mit einer seelischen Behinderung in stationären
Wohnformen nach § 35a SGB VIII pro 1.000 Einwohner unter 21 Jahren am Stichtag 31.12.2009

Grafik KVJS 2010. Datenbasis: Erhebung des Landesjugendamtes beim KVJS zu den Leistungen der
Jugendhilfe bei den Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg zum Stichtag 31.12.2009.
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Die folgende Grafik 63 zeigt die durchaus unterschiedliche Entwicklung der Leistungs-

dichte im stationären Wohnen junger Menschen in den letzten drei Jahren in den Stadt- und

Landkreisen. Einen Rückgang der Leistungsdichte gab es sowohl in Kreisen mit überdurch-

schnittlich vielen stationär wohnenden jungen Menschen als auch in solchen mit eher unter-

durchschnittlichen Werten. Ähnlich verhält es sich mit den Kreisen, in denen es weitere Zu-

wächse gab.

In der Praxis dürfte eine Vielzahl von Einzelfaktoren die Leistungsdichte im stationären

Wohnen von jungen Menschen mit einer geistigen und körperlichen Behinderung beeinflus-

sen. Nicht alle Faktoren sind von den Kreisen unmittelbar beziehungsweise kurzfristig zu

beeinflussen. Dies gilt insbesondere für die ungleiche Verteilung der schulischen Infra-

struktur, in Verbindung mit geografischen Besonderheiten. Beide Komplexe wurden im

vorigen Abschnitt bereits angesprochen. Hier kann im Rahmen der sowieso anstehenden

Weiterentwicklung der Sonderschulen mit den zuständigen Entscheidungsträgern beim

Land, dem örtlichen Schulamt und den Schulträgern nach sinnvollen Lösungen gesucht wer-

den, die einen möglichst wohnortnahen Schulbesuch im Einzelfall ermöglichen. Wichtig ist

eine sorgfältige Abwägung von Gesamtkosten und -nutzen. So kostet beispielsweise der

barrierefreie Umbau einer örtlichen Grundschule, der Voraussetzung für die Aufnahme eines

Kindes mit einer Körperbehinderung ist, die zuständige Gemeinde als Schulträger Geld. Wird

durch diese Maßnahme aber eine kostenintensive mehrjährige stationäre Unterbringung im

Internat einer Heimsonderschule für Körperbehinderte vermieden, werden die Umbaukosten

durch Einsparungen bei der Eingliederungshilfe mehr als kompensiert. Auch die verstärkte

Einrichtung von Außenklassen besonders an den Schulen für Körper- und Sinnesbehinderte

würde mehr wohnortnahe Beschulung ermöglichen.

Im Vorfeld einer stationären Unterbringung können die Stadt- und Landkreise als Leistungs-

und Planungsträger die Möglichkeiten und Ressourcen von Familien mit einem Kind mit

Behinderung für eine Betreuung im Elternhaus weiter stärken. Wichtig sind finanziell er-

schwingliche, flexible und zuverlässige Entlastungsangebote in allen Regionen, kompetente

Beratung und Begleitung insbesondere auch an den biografischen Übergängen, die Förde-

rung des Entstehens „inklusiver“ Nachbarschaften und Wohngemeinden sowie eine enge

Verzahnung von Angeboten der Eingliederungshilfe und der Jugendhilfe vor Ort, weil ein Teil

der Familien auch unabhängig von der Behinderung eines Kindes Unterstützung braucht.

Gleichzeitig sind die Grenzen der Familien zu respektieren. Dies gebietet auch der Schutz

des Kindeswohls. Trotz maßgeschneiderter Unterstützungsangebote werden sich daher

auch in Zukunft Umzüge von jungen Menschen mit Behinderung in stationäre Wohnheime

aus familiären Gründen nicht völlig vermeiden lassen.
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E. Persönliches Budget

Nachdem die Modellphase des Persönlichen Budgets zum 31. Dezember 2007 beendet

wurde, haben behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen seit dem 01.Januar

2008 gemäß § 57 SGB XII einen Rechtsanspruch auf Leistungen in Form eines Persönlichen

Budgets.

Das Persönliche Budget stellt keine neue Leistung dar, sondern ist lediglich eine neue Form

der Leistungserbringung, um das Ziel der Bedarfsdeckung zu erreichen. Dies bedeutet, dass

auch nur solche Leistungen zur Teilhabe erbracht werden können, auf die nach den beste-

henden Leistungsgesetzen bereits ein Anspruch besteht und die überhaupt in Form einer

Geldleistung oder durch Gutscheine erbracht werden können. Grundsätzlich Anspruch auf

ein Persönliches Budget nach § 53 SGB XII in Verbindung mit § 2 SGB IX haben also alle

Menschen mit einer wesentlichen Behinderung, die Anspruch auf Eingliederungshilfe haben.

Das vom Gesetzgeber angestrebte Ziel des Persönlichen Budgets ist es, behinderte Men-

schen selbst entscheiden zu lassen, wann, wo, wie und von wem sie Teilhabeleistungen in

Anspruch nehmen, um so ihre Selbstbestimmung und Eigenverantwortung zu stärken und

passgenaue, individuelle Hilfen zu ermöglichen. Dadurch wird der behinderte Mensch vom

„Objekt der Fürsorge“ zum „Subjekt der Lebensgestaltung“.

Um dies zu ermöglichen, wurde das bisherige Dreiecksverhältnis zwischen Leistungsträger,

Leistungserbringer (Anbieter) und Leistungsempfänger (Nutzer) ersetzt durch eine zweiseiti-

ge Beziehung, die sich wie folgt darstellen lässt:

Eine wichtige Rolle für die Fortentwicklung der Leistungen zur Teilhabe spielen trägerüber-

greifende Persönliche Budgets als Komplexleistungen. Das bedeutet, dass verschiedene

Träger der Rehabilitation gleichzeitig an einem Persönlichen Budget beteiligt sind. Das Per-

sönliche Budget kann bei jedem Leistungsträger beantragt werden. Denkbar sind hierbei

Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe, der gesetzlichen Krankenversicherung, der Renten-

versicherung, der Bundesagentur für Arbeit, der Kriegsopferversorgung und der Kriegsopfer-

fürsorge, der Integrationsämter, der gesetzlichen Pflegeversicherung und der gesetzlichen

Unfallversicherung.
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Die vom KVJS in allen 44 Stadt- und Landkreisen durchgeführte Umfrage1 zum Persönlichen

Budget ergab, dass zum Stichtag 31.12.2009 insgesamt 786 Persönliche Budgets bewilligt

wurden. Davon waren 19 trägerübergreifend.

Mit der Einführung des Rechtsanspruches ab 01.01.2008 hat sich die Zahl der Leistungs-

empfänger mit einem Persönlichen Budget zum Jahresende 2008 im Vergleich zum Vorjahr

nahezu verdoppelt. Vergleicht man die Zahlen aus dem Jahr 2007 mit den neuesten Zahlen

aus dem Jahr 2009, zeigt sich, dass sich die Anzahl der Persönlichen Budgets nahezu ver-

dreifacht hat.

Die Verteilung der Inanspruchnahme nach Behinderungsarten gestaltet sich für die letzten

beiden Jahre wie folgt:

2008 2009

 Menschen mit geistiger Behinderung: 41 % 39 %

 Menschen mit körperlicher Behinderung: 17 % 18 %

 Menschen mit seelischer Behinderung 31 % 30 %

 Menschen mit mehrfacher Behinderung: 11 % 13 %

1
Persönliches Budget Umfrage KVJS 2009 – Umfrage mit Mail vom 22.02.2010
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Grafik 64

- Persönliches Budget -
Budgetnehmer für die Jahre 2007 bis 2009 zum Stichtag 31.12. in absoluten Zahlen

59

41

12 13 14

47

6

27

6 6

1

5

9

0

18

40

4

11

17 18

70

12 11

7
9

4 5

0
2 1

5
3

8 8

1

47

33

6

38

10

27

61

45

19

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Sta
dt

S BB ES
G
P LB W

N

Sta
dt

H
N

La
nd

kr
. H

N
KÜ

N
SH

A
TBB

H
D
H AA

Sta
dt

BAD

Sta
dt

KA

La
nd

kr
. K

A
R
A

Sta
dt

H
D

Sta
dt

M
A

M
O
S

R
he

in
-N

ec
ka

r

Sta
dt

PF
C
W

Enz
kr

ei
s

FD
S

Sta
dt

FR

Bre
is
g.

-H
oc

h. EM
O
G

R
W VS

TU
T

KN LÖ W
T R

T
TÜ BL

Sta
dt

U
lm

Alb
-D

on
au BC FN R

V
SIG

2007 2008 2009

Der Vergleich zu den Vorjahren zeigt einen stetigen Anstieg der Zahl der Kreise, die ein Per-

sönliches Budget bewilligt haben. Im Jahr 2007 handelte es sich dabei um 29 Kreise, 2008

waren es insgesamt 38 Kreise und aktuell sind es 42 Kreise in Baden-Württemberg, bei de-

nen Leistungsempfänger in der Eingliederungshilfe ein Persönliches Budget erhalten. Damit

hat sich in fast allen Kreisen das Persönliche Budget etabliert, wenn es auch noch große

Unterschiede bei der Zahl und der Höhe des Persönlichen Budgets gibt.

Insgesamt erhielten 2009 etwas mehr als 1 % aller Leistungsempfänger in der Eingliede-

rungshilfe ihre Leistungen in Form eines Persönlichen Budgets. Die Leistungen reichen im

Einzelfall von 50 Euro bis zu 13.000 Euro monatlich.

In fast allen Kreisen hat sich die Zahl der Leistungsempfänger mit Persönlichem Budget

2009 im Vergleich zu den Vorjahren erhöht. Nur in den Landkreisen Konstanz und Heiden-

heim gab es im Vergleich zum Vorjahr einen leichten Rückgang.
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III. Anlage: Fallzahlen und Einwohnerzahlen
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Anlage – Bruttoausgaben WfbM

III. Anlage: Bruttoausgaben für Leistungen an Beschäftigte in Werkstätten für behin-

derte Menschen

Kreis Vergütung pro LE SozV pro LE Fahrtkosten pro LE AföG pro LE Summe
Stadt S 10617 976 537 213 12344

BB 10910 1600 981 188 13679
ES 11217 1131 818 223 13388
GP 10105 1210 1577 500 13393
LB 10807 1430 1408 263 13907
WN 12563 1444 988 314 15309

Stadt HN 10259 1434 723 286 12702
Landkr. HN 9691 1378 1102 271 12441

KÜN 11229 1642 1099 288 14257
SHA 10615 1462 1013 253 13343
TBB 9991 1456 2155 249 13851
HDH 10201 1448 947 287 12883
AA 10810 1456 527 280 13073

Stadt BAD 10215 1351 2099 282 13947
Stadt KA 11017 1539 1185 260 14002

Landkr. KA 9246 1328 1435 230 12240
RA 10241 1551 1372 254 13418

Stadt HD 9897 1416 850 306 12469
Stadt MA 9891 1334 1388 327 12939

MOS 9039 1261 1053 298 11650
Rhein-Neckar 9273 1290 1543 289 12395

Stadt PF 10335 1357 909 290 12891
CW 9664 1768 1646 159 13237

Enzkreis 12118 1205 3785 312 17420
FDS 8875 1331 1356 242 11805

Stadt FR 9523 1362 1221 311 12417
Breisg.-Hoch. 9581 1327 1887 308 13102

EM 9756 1353 1548 297 12953
OG 9710 1531 1608 301 13150
RW 10264 1459 2185 281 14189
VS 8990 1148 1875 254 12266

TUT 10307 1329 2179 300 14115
KN 9256 1342 1069 300 11967
LÖ 9689 1415 1449 294 12847
WT 8986 1211 1822 252 12272
RT 11039 1094 958 220 13310
TÜ 11195 1336 1772 282 14585
BL 11418 1432 1878 276 15005

Stadt Ulm 10809 1399 1447 292 13947
Alb-Donau 10975 1352 1773 355 14455

BC 10958 1541 1034 231 13765
FN 12138 663 657 198 13656
RV 11128 1680 812 160 13779
SIG 10171 1516 1525 296 13508

Brutto-Ausgaben WfbM


